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Abstract 
Diese Bachelorarbeit soll einen Überblick über die Wirtschaftlichkeit der Sozialen 

Wohnraumförderung für private Anbieter in Deutschland geben. Dabei werden 

zuerst die Begriffe rund um die Soziale Wohnraumförderung erläutert und die 

Richtlinien in Bezug auf das Thema näher betrachtet. Im weiteren Verlauf wer-

den die Förderprogramme der sozialen Wohnraumförderung der einzelnen Bun-

desländer von Deutschland dargestellt sowie der Ablauf des Verfahrens erklärt. 

Am Ende dieser Bachelorarbeit wird beurteilt ob die soziale Wohnraumförderung 

für private Anbieter in Deutschland wirtschaftlich ist oder unrentabel.  
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1 Einleitung 

Prognosen sagen, dass die Zahl der Bevölkerung in den nächsten Jahren wieder leicht 

sinkt, aber die Zahl der Haushalte steigt. 1 Die Ursachen dafür sind, dass Senioren länger 

leben, aber zum Großteil allein, der Anteil der größeren Familien sinkt und die Schei-

dungsrate wächst. 2 Dennoch entwickelt sich die Zahl der Wohnungen nur langsam. 3 In 

den Ballungsgebieten wird bezahlbarer Wohnraum immer knapper und So-zialwohnungen 

gibt es immer weniger. 4 Vor allem in Großstädten, Universitätsstädten und Ballungsge-

bieten ist die Nachfrage nach Wohnungen im untersten und mittleren Preissegment so 

hoch wie nie zuvor. 5  

Einige Bundesländer haben mit dem Jahr 2019 ihr Programm der Sozialen Wohnraumför-

derung überarbeitet mit dem Gedanken, dass mehr Sozialwohnungen von Privatanbietern 

gebaut werden. Andere fördern den Neubau von Sozialwohnungen immer noch nicht. 

In Abbildung 1 ist die „Entwicklung und Prognose des Sozialmietwohnungsbestands“ dar-

gestellt. 6 In den nächsten Jahren sollen steigend immer mehr Sozialwohnungen gebaut 

werden und gleichzeitig soll die Zahl an Sozialwohnungen mit Anschlussförderung sinken. 
7 

 
Abbildung 1: Entwicklung und Prognose des Sozialmietwohnungsbestands 8 

                                                
1 Vgl. http://www.regiokontext.de/upload/Studie_Bezahlbares_Wohnen.pdf (25.09.2019, 14:13 Uhr). 
2 Vgl. http://www.regiokontext.de/upload/Studie_Bezahlbares_Wohnen.pdf (25.09.2019, 14:13 Uhr). 
3 Vgl. http://www.regiokontext.de/upload/Studie_Bezahlbares_Wohnen.pdf (25.09.2019, 14:13 Uhr). 
4 Vgl. Ulrich van Suntum u.a. 2016, S. 307-325. 
5 Vgl. Ulrich van Suntum u.a. 2016, S. 307-325. 
6 Vgl. Linke Zeitung vom 12.07.2019. 
7 Vgl. Linke Zeitung vom 12.07.2019. 
8 Linke Zeitung vom 12.07.2019. 



14  Einleitung 
 
Aber ist die Soziale Wohnraumförderung für Privatpersonen überhaupt rentabel und mit 

den „neuen“ Förderprogrammen möglich? 

Die folgende Arbeit beginnt mit der Erläuterung der Grundlagen der Sozialen Wohnraum-

förderung in Verbindung mit den jeweiligen Richtlinien. Es werden die Förderprogramme 

der Sozialen Wohnraumförderung der einzelnen Bundesländer in Deutschland vorgestellt 

und miteinander verglichen sowie ein Gesamtüberblick vom Antrag der Förderung bis zur 

Beendigung der Bauvorhaben der Neubauten dargestellt. Am Ende folgt eine Zusammen-

fassung über die Soziale Wohnraumförderung in Deutschland und die Beantwortung der 

Frage, ob sich die Soziale Wohnraumförderung in Deutschland für Privatpersonen lohnt. 
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2 Grundlagen der Sozialen Wohnraumförderung 

2.1 Definition Soziale Wohnraumförderung 
 
Die Soziale Wohnraumförderung ist die „Unterstützung von Haushalten, die sich am Markt 

nicht aus eigener Kraft angemessen mit Wohnraum versorgen können“. 9 Sowohl die „Be-

reitstellung preiswerter Mietwohnungen als auch“ die „Bildung von selbst genutzten“ 

Wohneigentum wird unterstützt.10 11 12 „Im Fall der Förderung von Mietwohnraum“ werden 

Haushalte mit geringem Einkommen, Haushalte mit Kindern, Familien, Schwangere, Al-

leinerziehende, ältere Menschen, Wohnungslose, behinderte und sonstige hilfsbedürftige 

Menschen gefördert. 13 14 Die Unterstützung für „die Bildung von selbst genutztem Wohn-

eigentum“ erhalten Familien, behinderte Menschen und Familien mit Kindern, „die unter 

Berücksichtigung Ihres Einkommens und der Eigenheimzulage“ den Erwerb oder Bau von 

Wohnraum nicht ohne soziale Wohnraumförderung tragen können. 15 16 17 

Für besonders bauliche Maßnahmen kann eine Zusatzförderung genehmigt werden. 18  

Besonders bauliche Maßnahmen können Umbaumaßnahmen für ältere oder behinderte 

Menschen sein. 19 

Die soziale Wohnraumförderung ist die „Aufgabe von Bund, Ländern, Gemeinden und 

Gemeindeverbänden“ und das Hauptziel der Wohnungsbaupolitik. 20 21 22  

                                                
9 https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/soziale-

wohnraumfoerderung/soziale-wohnraumfoerderung-node.html (14.07.2018, 11:15 Uhr). 
10 https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/soziale-

wohnraumfoerderung/soziale-wohnraumfoerderung-node.html (14.07.2018, 11:23 Uhr). 
11 https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/soziale-

wohnraumfoerderung/soziale-wohnraumfoerderung-node.html (14.07.2018, 11:23 Uhr). 
12 Vgl. https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/soziale-

wohnraumfoerderung/soziale-wohnraumfoerderung-node.html (14.07.2018, 11:23 Uhr). 
13 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/soziale-wohnraumfoerderung-45560 (11.02.2019, 11:03 Uhr). 
14 Vgl. Wohnraumförderungsgesetz Paragraph 1, Absatz 2, Satz 1. 
15 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/soziale-wohnraumfoerderung-45560 (11.02.2019, 11:04 Uhr). 
16 Vgl. Wohnraumförderungsgesetz Paragraph 1, Absatz 2, Satz 2. 
17 Wohnraumförderungsgesetz Paragraph 1, Absatz 2, Satz 2. 
18Vgl.http://www.einfachteilhaben.de/DE/StdS/Bauen_Wohnen/Bauen_Umbauen/Soziale_Wohnraumfoerderu

ng/soziale_wohnraumfoerderung_node.html (11.02.2019, 11:10 Uhr). 
19Vgl.http://www.einfachteilhaben.de/DE/StdS/Bauen_Wohnen/Bauen_Umbauen/Soziale_Wohnraumfoerderu

ng/soziale_wohnraumfoerderung_node.html (11.02.2019, 11:11 Uhr). 
20 http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/sozialerwohnungsbau/sozialer-wohnungsbau.htm (13.07.2018, 11:17 

Uhr). 
21 Vgl. http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/sozialer-wohnungsbau/sozialer-wohnungsbau.htm (13.07.2018, 

11:18 Uhr). 
22 Vgl. http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/sozialer-wohnungsbau/sozialer-wohnungsbau.htm (13.07.2018, 

11:19 Uhr). 
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2.2 Definition Sozialer Wohnungsbau 

 
Der soziale Wohnungsbau ist der „Bau von Wohnungen, die nach Größe, Ausstattung und 

Miete oder Belastung für“ die breiten „Schichten des Volkes bestimmt und geeignet sind“. 
23 24 25 Die soziale Wohnraumförderung ist die Aufgabe von „Länder, Gemeinden und Ge-

meindeverbänden“. 26 27 Neben dem Neubau von Wohnraum zählen hier auch die Moder-

nisierung, der „Erwerb von Belegrechten an bestehendem Wohnraum“ sowie der „Erwerb 

von bestehendem Wohnraum“ dazu. 28 29 30 

Die Wohnraumförderung betrifft dabei nur Haushalte, die die Einkommensgrenze nicht 

überschreiten. 31 Tritt dieser Fall ein, erhalten die Wohnungssuchenden auf Antrag einen 

Wohnberechtigungsschein. 32 Die Einkommensgrenzen sind in jedem Bundesland von 

Deutschland unterschiedlich und werden einzeln festgelegt (siehe Punkt 4.1 bis 4.16). 33  

2.3 Akteure im Sozialen Wohnungsbau 
 

Die wichtigsten Akteure des sozialen Wohnungsbaus sind Bund, Länder, Gemeinden und 

Gemeindeverbände. 34 Seit 2006 liegt „die Gesetzgebungszuständigkeit für die soziale 

Wohnraumförderung“ bei den Ländern. 35 36 Durch die „erfolgte Neuregelung Bund-

Länder-Finanzbeziehungen“ von 2016 liegt nun die „alleinige Verantwortung für die Wohn-

raumförderung und damit für ein zentrales Instrument der Wohnungspolitik bei den Bun-

desländern“. 37 38 39 Befristet bis Ende des Jahres 2019 gewährt der Bund den Ländern 

                                                
23 http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/sozialer-wohnungsbau/sozialer-wohnungsbau.htm (11.02.2019, 

13:09 Uhr). 
24 http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/sozialer-wohnungsbau/sozialer-wohnungsbau.htm (11.02.2019, 

13:09 Uhr). 
25 Vgl. http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/sozialer-wohnungsbau/sozialer-wohnungsbau.htm (11.02.2019, 

13:09 Uhr).  
26 Wohnrauförderungsgesetz Paragraph 3, Absatz 1. 
27 Vgl. Wohnraumförderungsgesetz Paragraph 3, Absatz 1. 
28 Vgl. Wohnraumförderungsgesetz Paragraph 2, Absatz 1. 
29 Wohnraumförderungsgesetz Paragraph 2, Absatz 1. 
30 Wohnraumförderungsgesetz Paragraph 2, Absatz 1. 
31 Vgl. Wohnraumförderungsgesetz Paragraph 9, Absatz 1. 
32 Vgl. Wohnraumförderungsgesetz Paragraph 27, Absatz 1. 
33 Vgl. https://www.wohnberechtigungsschein.net (15.07.2018, 14:49 Uhr). 
34 Vgl. http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/sozialer-wohnungsbau/sozialer-wohnungsbau.htm (13.07.2018, 

11:12 Uhr). 
35 Vgl. https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-

wohnen/wohnungswirtschaft/wohnungspolitik/wohnungspolitik-node.html (20.11.2019, 20:36 Uhr). 
36 https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-

wohnen/wohnungswirtschaft/wohnungspolitik/wohnungspolitik-node.html (20.11.2019, 20:36 Uhr). 
37 Vgl. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 09:43 Uhr). 
38 https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 09:43 Uhr). 
39 https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 09:43 Uhr). 
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Kompensationsmittel in Höhe von 1,5 Mrd. Euro für die Jahre 2018 und 2019 „als Aus-

gleich für den Wegfall früherer Finanzhilfen in diesem Bereich“. 40 41 In den Jahren 2017 

und 2018 wurden die Kompensationsmittel von 518 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro 

aufgestockt. 42 Der Koalitionsvertrag sieht auch weiterhin vor, „den sozialen Wohnungs-

bau mindestens auf dem heutigen Niveau und langfristig zu verstetigen sowie für den 

Zeitraum 2020/2021 mindestens 2 Mrd. Euro zweckgebunden für den sozialen Woh-

nungsbau bereitzustellen“. 43 44 

 

Öffentliche Akteure können mit der Wohnraumförderung Anreize setzen. 45 Somit kann 

Wohnraum durch öffentliche oder private Wohnungsunternehmen genau dort realisiert 

werden, „wo der der Bedarf besonders groß ist“. 46 47 Die Zielgenauigkeit hängt überwie-

gend „von den Vorgaben der Landes-Wohnraumförderung ab“. 48 49 Die Vorgaben sind 

sogenannte Förderkulissen, in denen Förderkonditionen und Fördervoraussetzungen 

räumlich festgelegt werden. 50 Die Kommune hat ebenfalls Einfluss innerhalb dieses 

Rahmens. 51 Der Einfluss erfolgt „auf die räumliche Verortung geförderten Wohnungsneu-

baus“ und zwar durch baurechtliche Festsetzungen. 52 53 Finanzielle Mittel werden meist 

durch die Wohnraumförderung „über die Förderbanken der Bundesländer unter vergüns-

tigten Bedingungen an Wohnungsunternehmen abgegeben“. 54 55 Somit kann der soziale 

Wohnungsbau errichtet werden. 56  

 

                                                
40 Vgl. https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-

wohnen/wohnungswirtschaft/wohnungspolitik/wohnungspolitik-node.html (20.11.2019, 20:40 Uhr). 
41 https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-

wohnen/wohnungswirtschaft/wohnungspolitik/wohnungspolitik-node.html (20.11.2019, 20:40 Uhr). 
42 Vgl. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 09:49 Uhr). 
43 Vgl. https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-

wohnen/wohnungswirtschaft/wohnungspolitik/wohnungspolitik-node.html (20.11.2019, 20:32 Uhr). 
44 https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-

wohnen/wohnungswirtschaft/wohnungspolitik/wohnungspolitik-node.html (20.11.2019, 20:32 Uhr). 
45 Vgl. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:23 Uhr). 
46 Vgl. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:24 Uhr). 
47 https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:24 Uhr). 
48 Vgl. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:29 Uhr). 
49 https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:29 Uhr). 
50 Vgl. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:31 Uhr). 
51 Vgl. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:35 Uhr). 
52 Vgl. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:38 Uhr). 
53 https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:38 Uhr). 
54 Vgl. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:49 Uhr). 
55 https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:49 Uhr). 
56 Vgl. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:50 Uhr). 
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Das damit verbundene Ziel der Wohnraumförderung ist „der Aufbau von Sozial- und Miet-

preisbindungen“. 57 58 Somit werden Gruppen, „die sich am freien Wohnungsmarkt nicht 

mit Wohnraum versorgen können“, Zugang zu angemessenem und adäquaten Wohnraum 

ermöglicht. 59 60 Besonders die Sozialbindungen „sind für die öffentliche Hand“, genauer 

gesagt die Kommunen, „ein wichtiges Instrument im Rahmen von“ Wohnungsversorgung 

und Daseinsvorsorge. 61 62 63 

 

Ein weiterer wichtiger Akteur ist die Kirche. 64 Die evangelische sowie katholische Kirchen 

„verfügen über Flächen, die für den Wohnungsbau geeignet sind“. 65 66 „Kirchlich getrage-

ne Wohnungsbaugesellschaften leisten einen wichtigen Beitrag zur Schaffung bezahlba-

ren Wohnraums“. 67 

 

Da die Städte und Gemeinden „die ausreichende Verfügbarkeit bezahlbaren Wohnraums“ 

nicht alleine schaffen können, sind sie auf private Bauherren und die private Wohnungs-

wirtschaft angewiesen. 68 69  

 

Baugemeinschaften sind der Zusammenschluss von mehreren privaten Bauherren. 70 

Diese planen, bauen um oder bauen Immobilien zur Vermietung oder Eigennutzung. 71 

Der Vorteil hierbei ist, dass die Nutzer schon in der Planungsphase mitwirken können und 

Ihre eigenen Vorstellungen mit einbringen können. 72 

 

                                                
57 Vgl. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:14 Uhr). 
58 https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:15 Uhr). 
59 Vgl. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:52 Uhr). 
60 https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:52 Uhr). 
61 Vgl. https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:55 Uhr). 
62 https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:55 Uhr). 
63 https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13606-20170830.pdf (12.02.2019, 10:55 Uhr). 
64 Vgl. https://www.bay-staedtetag.de/fileadmin/Downloads/Broschueren/gdswonlinefassung.pdf (18.07.2018, 

15:08 Uhr). 
65 Vgl. https://www.bay-staedtetag.de/fileadmin/Downloads/Broschueren/gdswonlinefassung.pdf (18.07.2018, 

15:08 Uhr). 
66 https://www.bay-staedtetag.de/fileadmin/Downloads/Broschueren/gdswonlinefassung.pdf (18.07.2018, 

15:08 Uhr). 
67 https://www.bay-staedtetag.de/fileadmin/Downloads/Broschueren/gdswonlinefassung.pdf (18.07.2018, 

15:11 Uhr). 
68 https://www.bay-staedtetag.de/fileadmin/Downloads/Broschueren/gdswonlinefassung.pdf (18.07.2018, 

15:16 Uhr). 
69 Vgl. https://www.bay-staedtetag.de/fileadmin/Downloads/Broschueren/gdswonlinefassung.pdf (18.07.2018, 

15:16 Uhr). 
70 Vgl. https://educalingo.com/de/dic-de/baugemeinschaft (18.07.2018, 15:29 Uhr). 
71 Vgl. https://educalingo.com/de/dic-de/baugemeinschaft (18.07.2018, 15:30 Uhr). 
72 Vgl. https://educalingo.com/de/dic-de/baugemeinschaft (18.07.2018, 15:32 Uhr). 
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Wohnungsbaugenossenschaften sind ebenfalls Akteure der Sozialen Wohnraumförde-

rung und haben das Ziel „ihre Mitglieder mit preisgünstigem Wohnraum zu versorgen“. 73 
74 

                                                
73 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Wohnungsbaugenossenschaft (12.02.2019, 11:25 Uhr). 
74 https://de.wikipedia.org/wiki/Wohnungsbaugenossenschaft (12.02.2019, 11:25 Uhr). 
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3 Richtlinien 

3.1 Richtlinie Wohnraumförderung 
 

Die Richtlinie Wohnraumförderung enthält Vorschriften über die förderfähigen Vorhaben 

Energieeffizient Sanieren, Altersgerechtem Umbauen, Bau oder Erwerb von Wohneigen-

tum, Energieeffizient Bauen und „Zusatzförderung für Haushalte mit Kindern“. 75 76 Der 

Zuwendungsempfänger dieser Richtlinie ist der „Eigentümer eines Grundstückes mit be-

stehendem Wohngebäude oder Eigentümer einer bestehenden Eigentumswohnung sowie 

der Erwerber oder Bauherr von selbstgenutztem Wohnraum“. 77 78 Diese Richtlinie ist am 

6. Oktober 2015 in Kraft getreten. 79 

3.2 Richtlinie gebundener Mietraum 
 

Die Richtlinie gebundener Mietraum enthält Vorschriften zur „Förderung der Schaffung 

von mietpreis- und belegungsgebundenem Mietwohnraum“. 80 81 Der Zuwendungsemp-

fänger für diese Richtlinie ist die „Gemeinde (Erstempfänger), die die Zuwendung in eige-

ner Zuständigkeit an den Eigentümer der geförderten Wohnung weiterleitet“. 82 83 Am 22. 

November 2016 ist diese in Kraft getreten und am 8. März 2017 durch eine Richtlinie ge-

ändert worden. 84 85 Am 22. Oktober 2018 wurde Ziffer I der Richtlinie geändert. 86 

                                                
75 Vgl. Richtlinie Wohnraumförderung, Punkt II, Absatz 1. 
76 Richtlinie Wohnraumförderung, Punkt II, Absatz 1. 
77 Vgl. Richtlinie Wohnraumförderung Punkt III, Absatz 1. 
78 Richtlinie Wohnraumförderung Punkt III, Absatz 1. 
79 Vgl. Richtlinie Wohnraumförderung, Punkt II, Absatz 1. 
80 Vgl. Richtlinie Gebundener Mietwohnraum Punkt II, Absatz 1b. 
81 Richtlinie Gebundener Mietwohnraum Punkt II, Absatz 1a. 
82 Vgl. Richtlinie Gebundener Mietwohnraum Punkt III, Absatz 1. 
83 Richtlinie Gebundener Mietwohnraum Punkt III, Absatz 1. 
84 Vgl. Richtlinie Gebundener Mietwohnraum Punkt VIII. 
85 Vgl. Richtlinie Gebundener Mietwohnraum Punkt Änderungsvorschriften. 
86 Vgl. Richtlinie Gebundener Mietwohnraum Punkt Änderungsvorschriften. 
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3.3 Wohnraumförderungsgesetz 
 

Das Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) ist ein Gesetz über die soziale Wohnraumförde-

rung. 87 Es ist am 1. Januar 2002 in Kraft getreten. 88 Die letzte Änderung erfolgte am 2. 

Oktober 2015 an Artikel 3. 89 

Das Gesetz besteht aus 52 Paragraphen und enthält allgemeine Vorschriften über die 

Förderung, Begriffsbestimmungen und die „Durchführung der sozialen Wohnraumförde-

rung“. 90 91 

 

Das WoFG ordnet keine bestimmte Fördermethode mehr an. 92 Die Länder legen die För-

dervoraussetzungen durch Förderprogramme oder Förderrichtlinien selbst fest. 93 Mit dem 

„Gesetz zur Überleitung der sozialen Wohnraumförderung auf die Länder – Wohnraum-

förderungs-Überleitungsgesetz“ vom 1. Januar 2007 „haben einige Bundesländer abwei-

chende Regelungen erlassen oder planen dies für die nächsten Monate“. 94 95 Wenn die 

Bundesländer „keine abweichenden landesgesetzlichen Regelungen getroffen haben, gilt 

das WoFG“ nach dem Artikel 125a des Grundbuches in diesen Bundesländern weiter. 96 
97 

 

Gefördert werden Haushalte mit geringem Einkommen, Haushalte mit Kindern, Familien, 

Schwangere, Alleinerziehende, ältere Menschen, Wohnungslose, behinderte Menschen 

und sonstige hilfsbedürftige Menschen. 98 

 

Zu den Fördergegenständen zählen der „Wohnungsbau, einschließlich des erstmaligen 

Erwerbs des Wohnraums innerhalb von zwei Jahren nach Fertigstellung (Ersterwerb)“, 
                                                
87 Vgl. WALHALLA Fachredaktion, Das gesamte Immobilienrecht, 8.Auflage, WALHALLA Fachverlag, Re-

gensburg, Seite 462. 
88 Vgl. WALHALLA Fachredaktion, Das gesamte Immobilienrecht, 8.Auflage, WALHALLA Fachverlag, Re-

gensburg, Seite 462. 
89 Vgl. WoFG, Stand. 
90 Vgl. WoFG, Inhaltsübersicht, Teil 1-2. 
91 WoFG, Inhaltsübersicht, Teil 2. 
92 Vgl. https://www.iww.de/mk/archiv/aktuelle-gesetzgebung-oeffentlich-gefoerderter-wohnungsbau-nach-der-

foederalismusreform-f17128 (30.08.2018, 13:28 Uhr). 
93 Vgl. https://www.iww.de/mk/archiv/aktuelle-gesetzgebung-oeffentlich-gefoerderter-wohnungsbau-nach-der-

foederalismusreform-f17128 (30.08.2018, 13:30 Uhr). 
94 Vgl. https://www.iww.de/mk/archiv/aktuelle-gesetzgebung-oeffentlich-gefoerderter-wohnungsbau-nach-der-

foederalismusreform-f17128 (30.08.2018, 13:37 Uhr). 
95 https://www.iww.de/mk/archiv/aktuelle-gesetzgebung-oeffentlich-gefoerderter-wohnungsbau-nach-der-

foederalismusreform-f17128 (30.08.2018, 13:37 Uhr). 
96 Vgl. https://www.iww.de/mk/archiv/aktuelle-gesetzgebung-oeffentlich-gefoerderter-wohnungsbau-nach-der-

foederalismusreform-f17128 (30.08.2018, 13:38 Uhr). 
97 https://www.iww.de/mk/archiv/aktuelle-gesetzgebung-oeffentlich-gefoerderter-wohnungsbau-nach-der-

foederalismusreform-f17128 (30.08.2018, 13:38 Uhr). 
98 Vgl. WoFG. 
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der Erwerb bestehenden Wohnraums, die Modernisierung von Wohnraum und der „Er-

werb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum“. 99 100 101 

 

Eine der Fördervoraussetzung ist die Einkommensgrenze, die nicht überschritten werden 

darf nach Paragraph 9 WoFG. 102 Je nach regionalen und örtlichen wohnungswirtschaftli-

chen Verhältnissen werden die Landesregierungen ermächtigt Abweichungen nach Para-

graph 9 Absatz 3 WoFG festzulegen. 103  

 

Die Förderempfänger sind beim Ersterwerb vom Bauherrn oder „Erwerb aus dem Bestand 

zur Selbstnutzung der Erwerber des Wohnraums“, Bauherren oder auch „beim Erwerb 

von Belegungsrechten der Eigentümer oder der sonstige zur Einräumung von Belegungs-

rechten an dem Wohnraum Berechtigte“. 104 105 106 

                                                
99 Vgl. WoFG Paragraph 2, Absatz 1. 
100 WoFG Paragraph 2 Absatz 1 Nr. 1. 
101 WoFG, Paragraph 2 Absatz 1 Nr. 3. 
102 Vgl. WOFG Paragraph 9 Absatz 1. 
103 Vgl. WoFG Paragraph 9 Absatz 3. 
104 Vgl. WoFG Paragraph 11, Absatz 1. 
105 WoFG Paragraph 11, Absatz 1.Punkt 3. 
106 WoFG Paragraph 11, Absatz 1, Punkt 4. 
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4 Förderprogramme des Sozialen Wohnungsbaus 

in den einzelnen Bundesländern  

4.1 Sachsen 
 

In Sachsen ist die zuständige Förderbank die Sächsische AufbauBank (SAB). 107 Seit 

2017 bietet das Land Sachsen „ein neues Förderprogramm zur Sozialen Wohnraumförde-

rung an“. 108 109 Hierbei können sich Eigentümer oder Eigentümerinnen „einen finanziellen 

Zuschuss für Wohnungsbaumaßnahmen erhalten, wenn sie mietpreis- und belegungsge-

bundene Wohnungen durch“ Umbau, Sanierung oder Neubau schaffen. 110 111 Die „Richt-

linie des Sächsischen Staatsministerium des Inneren zur Förderung der Schaffung von 

mietpreis- und belegungsgebundenem Mietwohnraum“ ist die Grundlage hierfür. 112 113 

Die Förderung erfolgt nur an Haushalte, die die jährliche Einkommensgrenze nicht über-

schreiten. 114 Die jährliche Einkommensgrenze beträgt für einen Einpersonenhaushalt 

12.000 Euro und für einen Zweipersonenhaushalt 18.000 Euro. 115 Die Einkommensgren-

ze erhöht sich „für jede weitere zum Haushalt rechnende Person“ um 4.100 Euro und für 

jedes zum Haushalt rechnende Kind um weitere 500 Euro. 116 117  

Wenn die Einkommensgrenzen nicht überschritten werden, erhalten diese Haushalte ei-

nen Wohnberechtigungsschein. 118 Im Wohnberechtigungsschein selbst muss angegeben 
werden, welche Einkommensgrenze eingehalten wird. 119 Auch anzugeben ist die „maß-

                                                
107 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (25.07.2018, 14:06 Uhr). 
108 Vgl. https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 10:53 Uhr). 
109 https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 10:53 Uhr). 
110 Vgl. https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 10:55 Uhr). 
111 https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 10:55 Uhr). 
112 Vgl. https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 10:57 Uhr). 
113 https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 10:57 Uhr). 
114 Vgl. WoFG Paragraph 9, Absatz 1. 
115 Vgl. WoFG Paragraph 9, Absatz 2. 
116 Vgl. WoFG Paragraph 9, Absatz 2. 
117 WoFG Paragraph 9, Absatz 2. 
118 Vgl. WoFG Paragraph 27, Absatz 3. 
119 Vgl. WoFG Paragraph 27, Absatz 3. 
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gebliche Wohnungsgröße nach der Raumanzahl oder nach der Wohnungsfläche“. 120 121 

Der Wohnberechtigungsschein wird für die Dauer von einem Jahr erteilt. 122 

4.1.1 Förderfähige Maßnahmen 
 
In Paragraph 4 Abschnitt 1a der Richtlinie gebundener Mietwohnraum sind Förderfähige 

Maßnahmen definiert. 123 „Förderfähig sind Maßnahmen, durch die die geförderte Woh-

nung als angemessener Wohnraum für Haushalte mit Anspruch auf einen Wohnberechti-

gungsschein nach dem Wohnraumförderungsgesetz genutzt werden kann“. 124 Dabei darf 

die Wohnfläche die Wohnflächenhöchstgrenzen nicht überschreiten. 125 Alleinstehenden 

steht eine Wohnung mit maximal 45 Quadratmetern zu. 126 Die Wohnflächengrenze für 

einen Haushalt mit zwei Personen beträgt 60 Quadratmeter, bei drei Personen 75 Quad-

ratmeter und bei vier Personen maximal 85 Quadratmeter. 127 128 129 

Die Wohnfläche erhöht sich um weitere 10 Quadratmeter bei jeder zusätzlichen Person, 

die zum Haushalt gehört. 130 Die Wohnfläche umfasst alle Nebenräume, zu denen zum 

Beispiel Flur, Bad, WC oder Küche zählen. 131 Die maximale Wohnflächengröße kann 

abweichen, wenn besondere Umstände in einem Einzelfall vorliegen oder bei uneinge-

schränkter Rollstuhlnutzung. 132 133 

 

Berechnet wird die Wohnfläche „nach der Wohnflächenverordnung vom 25. November 

2003“. 134 135  

Weiterhin dürfen die angemessenen Baukosten nach DIN 276 nicht überschritten werden. 
136 Die Kostengrenze für Neubau oder Umbau beträgt 2200 Euro pro Quadratmeter 

                                                
120 Vgl. WoFG Paragraph 27, Absatz 4. 
121 WoFG Paragraph 27, Absatz 4. 
122 Vgl. WoFG Paragraph 27, Absatz 2. 
123 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz1a. 
124 RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1a. 
125 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV 4, Absatz 1a. 
126 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1a, Satz aa. 
127 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1a, Satz bb. 
128 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1a, Satz cc. 
129 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1a, Satz dd. 
130 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1b. 
131 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1b. 
132 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1d. 
133 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1d 
134 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1e. 
135 RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1e. 
136 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1f. 
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Wohnfläche. 137 Bei einer Sanierung dürfen 600 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche nicht 

unterschritten und 1800 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche nicht überschritten werden. 
138 139 In die Berechnung zählen nur die Kostengruppen 300, 400, 710 ,730 und 740. 140 

Unter die Kostengruppe 300, Bauwerk – Baukonstruktionen, zählen zum Beispiel die Kos-

ten der Gründung, Baugrube, Außenwände, Dächer und Decken. 141 Die Kostengruppe 

400 ist das Bauwerk und die technischen Anlagen. Darunter zählen zum Beispiel die Kos-

ten für Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, Förderanlagen und Wärmversorgungsanla-

gen. 142 Die Kostengruppe 700 sind die Baunebenkosten, zum Beispiel die Bauherrenauf-

gaben (KG 710), Architekten- und Ingenieurleistungen (KG 730) sowie Gutachten und 

Beratung (KG 740). 143 

4.1.2 Belegungsrechte 
 
Ein Belegungsrecht „berechtigt eine Person dazu, einem Vermieter vorzugeben, mit wem 

er einen Mietvertrag abschließen muss“. 144 145 Im Wohnraumfördergesetz Paragraph 26 

werden die Belegungsrechte näher erläutert. 146  

 

Die Belegungsrechte werden unterschieden in unmittelbare Belegung, verbundene und 

mittelbare Belegung. 147 Die unmittelbare Belegung ist die Begründung der Belegungs-

rechte an geförderten Wohnungen. 148 Bei der verbundenen Belegung werden die Bele-

gungsrechte an anderen und an diesen Wohnungen begründet. 149 Unter der mittelbaren 

Belegung versteht man die Begründung der Belegungsrechte „nur an anderen Wohnun-

gen“. 150 151 Dies sind vor allem gleichwertige Wohnungen. 152 

                                                
137 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1f, Satz aa. 
138 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1f, Satz aa. 
139 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 1f, Satz bb. 
140 Vgl. https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 11:15 Uhr). 
141 Vgl. https://gutachten.net/baugutachten/din-normen/din-276-kosten/kostengruppe-300.html (20.10.2019, 

11:47 Uhr). 
142 Vgl. https://gutachten.net/baugutachten/din-normen/din-276-kosten/kostengruppe-400.html (20.10.2019, 

11:52 Uhr). 
143 Vgl. https://gutachten.net/baugutachten/din-normen/din-276-kosten/kostengruppe-700.html (20.10.2019, 

11:57 Uhr). 
144 Vgl. https://lexikon.immobilien-fachwissen.de/index.php?UID=547250911&ATOZ=B&KEYWORDID=9254 

(16.07.2019, 14:16 Uhr). 
145 https://lexikon.immobilien-fachwissen.de/index.php?UID=547250911&ATOZ=B&KEYWORDID=9254 

(16.07.2019, 14:16 Uhr). 
146 Vgl. WoFG Paragraph 26. 
147 Vgl. WoFG Paragraph 26, Absatz 1. 
148 Vgl. WoFG Paragraph 26, Absatz 1, Satz 1. 
149 Vgl. WoFG Paragraph 26, Absatz 1, Satz 2. 
150 Vgl. WoFG Paragraph 26, Absatz 1, Satz 3. 
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In der Förderzusage können die Belegungsrechte als allgemeine Belegungsrechte, Be-

setzungsrechte oder Benennungsrechte begründet werden. 153  

Bei einem allgemeinen Belegungsrecht wird eine bestimmte belegungsgebundene Woh-

nung einem Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsschein überlassen. 154  

Die zuständige Stelle hat dabei das Recht dies „von dem durch die Förderung berechtig-

ten und verpflichteten Eigentümer oder sonstigen Verfügungsberechtigten zu fordern“. 155 
156 Bei einem Benennungsrecht hat die zuständige Stelle das Recht, „dem Verfügungsbe-

rechtigten für die Vermietung einer bestimmten belegungsgebundenen Wohnung mindes-

tens drei Wohnungssuchende zur Auswahl zu benennen“. 157 158 

Bei dem Besetzungsrecht wird durch das Recht der zuständigen Stelle ein Wohnungssu-

chender bestimmt, „dem der Verfügungsberechtigte eine bestimmte belegungsgebundene 

Wohnung zu überlassen hat“. 159 160 

 

Ebenfalls kann in der Förderzusage bestimmt werden, dass die zuständige Stelle unter 

den festgelegten Voraussetzungen unbefristet oder befristet in der Förderzusage anstatt 

eines allgemeinen Belegungsrechtes auch ein Besetzungsrecht oder Benennungsrecht 

nach Absatz 2 ausüben kann. 161 

Die „Förderung wird nur anerkannt, wenn an den geförderten Wohnungen für die Dauer 

von mindestens 15 Jahren Belegungsrechte“ „für Haushalte mit einem Wohnberechti-

gungsschein der Gemeinde, in deren Zuständigkeitsgebiet die geförderte Wohnung gele-

gen ist, begründet werden“. 162 163 

                                                                                                                                              
 
151 WoFG Paragraph 26, Absatz 1, Satz 3. 
152 Vgl. https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 11:20 Uhr). 
153 Vgl. WoFG Paragraph 26, Absatz 2. 
154 Vgl. WoFG Paragraph 26, Absatz 2. 
155 Vgl. WoFG Paragraph 26, Absatz 2. 
156  WoFG Paragraph 26, Absatz 2. 
157 Vgl.  WoFG Paragraph 26, Absatz 2. 
158   WoFG Paragraph 26, Absatz 2. 
159 Vgl. WoFG Paragraph 26, Absatz 2. 
160 WoFG Paragraph 26, Absatz 2. 
161 Vgl. WoFG Paragraph 26, Absatz 3. 
162 https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (18.09.2018, 16:28 Uhr). 
163 https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (18.09.2018, 16:28 Uhr). 
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4.1.3 Mietpreisbindung 
 
Nach Paragraph 28 WoFG ist in der Förderzusage „eine höchstzulässige Miete zu be-

stimmen“. 164 165 Die höchstzulässige Miete ist die Miete ohne warme und kalte Betriebs-

kosten. 166 167 Diese berechnet sich aus der durchschnittlichen Angebotsmiete „für ver-

gleichbare Wohnungen in dem gleichen oder einem vergleichbaren Wohngebiet“ abzüg-

lich der „Förderung in Euro pro Quadratmeter“. 168 169 170 In der Förderzusage müssen 

„Bestimmungen über die höchstzulässige Miete und das Bindungsende im Mietvertrag“ 

angegeben sein. 171 172 

Die Miete der Wohnung darf nach den allgemeinen mietrechtlichen Vorschriften erhöht 

werden, „jedoch nicht höher als bis zur höchstzulässigen Miete und unter Einhaltung 

sonstiger Bestimmungen der Förderzusage zur Mietbindung“. 173 174 Mögliche Änderungen 

der Miete für die Dauer der Förderung können in der Förderzusage vorgesehen oder vor-

behalten werden, ebenso wie „Mieterhöhungen nach durchgeführten Modernisierungen“. 
175 Die Betriebskosten dürfen in einer weiteren Summe nach §§ 556, 556a und 560 BGB 

monatlich abgerechnet werden. 176 

„Die Miete darf unter Beachtung der Voraussetzungen des Paragraf 558 Bürgerliches 

Gesetzbuch entsprechend der prozentualen Entwicklung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

angepasst werden“. 177 Übersteigt die ermittelte ortsübliche Vergleichsmiete die momen-

tane Angebotsmiete für die jeweilige Wohnung, dann darf die Miete im selben prozentua-

len Verhältnis angepasst werden. 178 

Die Angebotsmiete beträgt für den Neubau derzeit 10 Euro netto kalt je Quadratmeter. 179  

                                                
164 Vgl. WoFG Paragraph 28, Absatz 1. 
165 WoFG Paragraph 28, Absatz 1. 
166 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 3a. 
167 Vgl. WoFG Paragraph 28, Absatz 1. 
168 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 3a. 
169 RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt IV, Absatz 3a. 
170 https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.pdf (18.09.2018, 16:42 Uhr). 
171 Vgl. WoFG Paragraph 28, Absatz 2. 
172 WoFG Paragraph 28, Absatz 2. 
173 Vgl. WoFG Paragraph 28, Absatz 2. 
174 WoFG Paragraph 28, Absatz 3. 
175 WoFG Paragraph 28, Absatz 1. 
176 Vgl. WoFG Paragraph 28, Absatz 4. 
177 https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 11:30 Uhr). 
178 Vgl. https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 11:32 Uhr). 
179 Vgl. https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 11:33 Uhr). 
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4.1.4 Art und Höhe des Zuschusses 
 
Der Zuschuss ist eine Art der Projektförderung, der nicht zurückgezahlt werden muss. 180 
181 Es ist eine Anteilsfinanzierung bis zu einer bestimmten Höchstgrenze. 182 Der Zu-

schuss beträgt meist 35 Prozent von der Angebotsmiete, aber nicht mehr als 3,50 Euro 

pro Quadratmeter. 183 Ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wird der Zuschuss für einen 

Zeitraum von 15 Jahren berechnet. 184 „Der Zuschuss reduziert sich um den Betrag, um 

den der in der jeweiligen Gemeinde geltende Höchstsatz der Kosten der Unterkunft (net-

to-kalt) um mehr als 5 Prozent unterschritten wird“.185 Der Zuschussbetrag wird dann in 

Raten nach Baufortschritt ausgezahlt. 186 

Wird ein Mehrfamilienhaus im Rahmen der Sozialen Wohnraumförderung neu gebaut, 

beträgt die Angebotsmiete 10 Euro netto kalt je Quadratmeter Wohnfläche. 187 Von der 

Angebotsmiete wird dann der Zuschuss abgerechnet, um die zulässige Fördermiete zu 

berechnen. 188 

 

Berechnung zulässige Fördermiete: 189 

10 €/m2 (Angebotsmiete) – 3,50 €/m2 (Zuschuss) = 6,50 €/m2 (zulässige Fördermiete) 

Da der Bindungszeitraum 15 Jahre beträgt, ergibt sich ein Zuschuss von insgesamt 630 

€/m2. 190 

Berechnung Zuschuss pro Quadratmeter: 191 

3,50 €/m2 (Zuschuss/Quadratmeter) x 12 Monate x 15 Jahre = 630 €/m2 

„Bei einer Wohnungsgröße von 60 Quadratmetern ergibt sich ein Zuschuss „von 37.800 €. 
192 

  
                                                
180 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt V, Absatz 1. 
181 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt V, Absatz 3. 
182 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt V, Absatz 2. 
183 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt V, Absatz 4. 
184 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt V, Absatz 4. 
185 RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt V, Absatz 4. 
186 Vgl. RL Gebundener Mietwohnraum Abschnitt V, Absatz 5. 
187 Vgl. https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 11:44 Uhr). 
188 Vgl. https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 11:45 Uhr). 
189 Vgl. https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 11:45 Uhr). 
190 Vgl. https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 11:46 Uhr). 
191 Vgl. https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 11:46 Uhr). 
192 Vgl. https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/foerderprogramme/soziale-

wohnraumfoerderung/ (29.08.2019, 11:46 Uhr). 
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4.2 Wohnungsbauförderung Schleswig-Holstein 
 

In Schleswig-Holstein ist die zuständige Förderbank für die Soziale Wohnungsbauförde-

rung die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH). 193  

Die Förderung basiert auf dem Schleswig-Holsteinischen Wohnraumförderungsgesetz. 194 

Das Gesetz über die Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein (SHWoFG) gilt seit dem 

1. Juli 2009 und wurde am 3. Mai 2016 zuletzt geändert. 195 196 Zu den Wohnraumförder-

richtlinien gehören ebenso acht Anlagen. 197 Die Anlagen enthalten weitere Informationen 

unter anderem zu den Qualitätsstandards, Regionalstufen und Einkommensgrenzen För-

derung Eigentumsmaßnahmen. 198  

Um einen Wohnberechtigungsschein für eine Sozialwohnung zu erhalten, müssen be-

stimmte Einkommensgrenzen eingehalten werden. 199 Für einen Einpersonenhaushalt 

beträgt die Einkommensgrenze pro Jahr 17.400 Euro und für einen Zweipersonenhaus-

halt 23.600 Euro. 200 Für jede weitere im Haushalt lebende Person erhöht sich die Ein-

kommensgrenze um 5.000 Euro und für jedes Kind um weitere 600 Euro. 201 

Je nach Haushaltsgröße darf eine bestimmte Wohnfläche nicht überschritten werden. 202 

Bei einem Einpersonenhaushalt beträgt die Wohnflächengrenze maximal 50 Quadratme-

ter, bei zwei Personen 60 Quadratmeter, bei drei Personen 75 Quadratmeter und bei vier 

Personen 85 Quadratmeter. 203 Für jede weitere im Haushalt lebende Person kann die 

Wohnfläche um maximal 10 Quadratmeter überschritten werden. 204 Bei „Wohnungen, die 

sich über zwei Geschosse“ verteilen und Mietreihenhäuser kann die Wohnfläche ebenfalls 

um höchstens 10 Quadratmeter überschritten werden. 205 206 Wichtig ist auch, dass die 

Funktionen Schlafen, Wohnen und Kochen nicht in einem Raum zusammengefasst wer-

den dürfen.207 Eine „abweichende angemessene und förderfähige Wohnfläche“ kann in 

                                                
193 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (28.08.2018, 11:03 Uhr). 
194 Vgl. SHWoFG 
195 Vgl. SHWoFG, Paragraph 19. 
196 Vgl. SHWoFG Stand. 
197 Vgl. WoFöRL Anlagen. 
198 Vgl. WoFöRL Anlagen. 
199 Vgl. SHWoFG Paragraph 8. 
200 Vgl. SHWoFG-DVO Paragraph 7, Absatz 2.  
201 Vgl. SHWoFG. 
202 Vgl. WoFöRL Anlage 5 Punkt 1.2.7. 
203 Vgl. WoFöRL Anlage 5 Punkt 1.2.7. 
204 Vgl. WoFöRL Anlage 5 Punkt 1.2.7. 
205 Vgl. WoFöRL Anlage 5 Punkt 1.2.7. 
206 WoFöRL Anlage 5 Punkt 1.2.7. 
207 Vgl. WoFöRL Anlage 5 Punkt 1.2.5. 
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Einzelfällen zugelassen werden zum Beispiel aufgrund von „baulichen Gegebenheiten im 

modernisierten Altbau“. 208 209 210 

Die Förderung ist auf zwei Förderwegen möglich. 211 Über den ersten Förderweg werden 

Haushalte gefördert, die über einen Wohnberechtigungsschein verfügen und die vorgege-

benen Einkommensgrenzen einhalten. 212 Über den zweiten Förderweg werden Haushalte 

gefördert, die ebenfalls über einen Wohnberechtigungsschein verfügen, aber „die Ein-

kommensgrenzen um bis zu 20 Prozent überschreiten“. 213 214 Zu dem zweiten Förderweg 

zählen „Regionen der Regionalstufe III und IV“. 215 216 

Die Förderung besteht aus einem Baudarlehen, „deren Höhe sich nach den angemesse-

nen Gesamtkosten, der Lage des Objektes und renditerelevanten Komponenten des In-

vestors richtet“. 217 218 Im 1. Förderweg wird zusätzlich zu dem Baudarlehen ein Zuschuss 

gewährt. 219 Bei einer Zweckbindung von 20 Jahren beträgt der Zuschuss 250 Euro je 

Quadratmeter geförderte Wohnfläche für die Regionalstufen I bis IV.220 Ist die Zweckbin-

dung 35 Jahre, und das Förderobjekt befindet sich in der Regionalstufe I oder II, dann 

ergibt sich ein Investitionszuschuss von 300 Euro je Quadratmeter geförderte Wohnflä-

che. 221 Bei einer Zweckverbindung von ebenfalls 35 Jahren und den Regionalstufen III 

oder IV beläuft sich der Investitionszuschuss auf 375 Euro je Quadratmeter geförderte 

Wohnfläche. 222 „Das Baudarlehen des Landes beträgt grundsätzlich bis zu 85 Prozent 

der angemessenen Gesamtkosten“. 223 Die förderfähigen Gesamtkosten bestehen aus 

                                                
208 Vgl. WoFöRL Anlage 5 Punkt 1.2.7. 
209 WoFöRL Anlage 5 Punkt 1.2.7. 
210 WoFörL Anlage 5 Punkt 1.2.7. 
211 Vgl. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wohnen/Foerderprogramme.html (18.07.2019, 

11:03 Uhr). 
212 Vgl. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wohnen/Foerderprogramme.html (18.07.2019, 

11:09 Uhr). 
213 Vgl. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wohnen/Foerderprogramme.html (18.07.2019, 

11:11 Uhr). 
214 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wohnen/Foerderprogramme.html (18.07.2019, 11:11 

Uhr). 
215 Vgl. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wohnen/Foerderprogramme.html (18.07.2019, 

11:19 Uhr). 
216 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wohnen/Foerderprogramme.html (18.07.2019, 11:19 

Uhr). 
217 Vgl. https://www.ib-sh.de/produkt/soziale-wohnraumfoerderung-fuer-mietwohnungsmassnahmen/ 

(18.07.2019, 10:29 Uhr). 
218 https://www.ib-sh.de/produkt/soziale-wohnraumfoerderung-fuer-mietwohnungsmassnahmen/ (18.07.2019, 

10:29 Uhr). 
219 Vgl. https://www.ib-sh.de/produkt/soziale-wohnraumfoerderung-fuer-mietwohnungsmassnahmen/ 

(18.07.2019, 10:50 Uhr). 
220 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 1.3, Absatz 4. 
221 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 1.3, Absatz 4. 
222 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 1.3, Absatz 4. 
223 WoFörL, Teil V, Punkt 1.3, Absatz 3. 
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den Außenanlagen, Baunebenkosten und Grundstückskosten und Baukosten. 224 Das 

Baudarlehen und der Investitionszuschuss dürfen dabei aber die förderfähigen Kosten 

sowie „die maximale Förderhöhe nicht überschreiten“. 225 226  

 

 

Tabelle 1: Maximale Förderhöhe je Quadratmeter nach Wohnungsgröße 227 

 
Bei beiden Förderwegen bestehen Belegungs- sowie Mietbindungen. 228  

Im ersten Förderweg darf die anfängliche Höchstmiete für Förderobjekte in der Regional-

stufe I 5,25 Euro je Quadratmeter und für Förderobjekte in der Regionalstufe II 5,60 Euro 

je Quadratmeter nicht überschreiten. 229 230 Die anfängliche Höchstmiete für Förderobjekte 

in der Regionalstufe III wird hier mit 5,95 Euro je Quadratmeter und der Regionalstufe IV 

mit 6,10 Euro je Quadratmeter angegeben. 231 232 Bei der Dauer der Zweckbindung kann 

zwischen 20 oder 35 Jahren gewählt werden. 233  

„Eine Förderung im 2. Förderweg ist nur in Kombination mit der Förderung im 1. Förder-

weg möglich“. 234 Der Anteil der geförderten Wohnungen über den 1. Förderweg soll dabei 

mindestens 50 Prozent gegenüber den geförderten Wohnungen insgesamt betragen. 235  

Im zweiten Förderweg besteht die Förderung nur aus dem Baudarlehen. 236 Bei einer 

Zweckbindung von 20 Jahren beträgt die Höhe des Baudarlehens „bis zu 60 Prozent der 

                                                
224 Vgl. https://www.ib-

sh.de/fileadmin/user_upload/downloads/Immobilien/Soziale_Wohnraumfoerderung/Arbeitshilfe_fuer_
Kommunen_und_Investoren.pdf (25.02.2019, 13:43 Uhr). 

225 Vgl. https://www.ib-sh.de/produkt/soziale-wohnraumfoerderung-fuer-mietwohnungsmassnahmen/ 
(18.07.2019, 10:53 Uhr). 

226 https://www.ib-sh.de/produkt/soziale-wohnraumfoerderung-fuer-mietwohnungsmassnahmen/ (18.07.2019, 
10:53 Uhr). 

227 WoFörL, Anlage 4, Punkt 1a. 
228 Vgl. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wohnen/Foerderprogramme.html (18.07.2019, 

11:17 Uhr). 
229 Vgl. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wohnen/Foerderprogramme.html (18.07.2019, 

11:18 Uhr). 
230 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 1.4.2, Absatz 1. 
231 Vgl. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wohnen/Foerderprogramme.html (18.07.2019, 

11:21 Uhr). 
232 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 1.4.2, Absatz 1. 
233 Vgl. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wohnen/Foerderprogramme.html (18.07.2019, 

11:25 Uhr). 
234 WoFörL, Teil V, Punkt 2.2, Absatz 2. 
235 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 2.2, Absatz 2. 
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angemessenen Gesamtkosten“. 237 238 Bei einer Zweckbindung von 35 Jahren werden „bis 

zu 85 Prozent der angemessenen Gesamtkosten“ als Baudarlehen übernommen. 239 240 

Die anfängliche Höchstmiete für Förderobjekte in der Regionalstufe I oder II ist mit 7,50 

Euro je Quadratmeter und der Regionalstufe III oder IV mit 8,00 Euro je Quadratmeter 

angegeben. 241 242  

Die Bewilligungsmiete ist die monatliche Miete ohne Betriebskosten. 243 Die Miete darf um 

6 % alle 3 Jahre angehoben werden, aber nur nach den ersten vier mietsteigerungsfreien 

Jahren. 244 

Eine weitere Förderung besteht auch noch für die Inseln Helgoland, Pellworm, Amrum, 

Föhr, Halligen und Sylt. 245 Die Inselförderung untergliedert sich in insgesamt drei Förder-

wege. 246 Bei dem 1. Förderweg beträgt die monatliche Bewilligungsmiete 6,10 Euro je 

Quadratmeter geförderte Wohnfläche und die Einkommensgrenzen nach Paragraph 8 

Absatz 2 SHWoFG müssen eingehalten werden. 247 Bei dem 2. Förderweg darf die Bewil-

ligungsmiete von 8,00 Euro je Quadratmeter geförderte Wohnfläche nicht überschritten 

werden und die Einkommensgrenzen dürfen um bis zu 20 Prozent überschritten werden. 
248 Bei dem 3. Förderweg liegt die Höhe der Bewilligungsmiete bei 8,50 Euro je Quadrat-

meter geförderte Wohnfläche und die Einkommensgrenzen plus 40 Prozent müssen ein-

gehalten werden. 249 Die Zweckbindung beträgt bei allen drei Förderwegen 35 Jahre. 250 

Mit dem Besetzungsrecht sollen ungefähr 20 Prozent der geförderten Wohnfläche dem 

Land Schleswig-Holstein unterliegen. 251 

                                                                                                                                              
 
236 Vgl. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wohnen/Foerderprogramme.html (18.07.2019, 

11:33 Uhr). 
237 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 2.3. 
238 WoFörL, Teil V, Punkt 2.3. 
239 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 2.4. 
240 WoFörL, Teil V, Punkt 2.4. 
241 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 2.5. 
242 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 1.4.2, Absatz 1. 
243 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 1.4.2, Absatz 1. 
244 Vgl. https://www.ib-

sh.de/fileadmin/user_upload/downloads/Immobilien/Soziale_Wohnraumfoerderung/Arbeitshilfe_fuer_
Kommunen_und_Investoren.pdf (25.02.2019, 14:14 Uhr). 

245 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 3.2, Absatz 1. 
246 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 3.2, Absatz 3. 
247 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 3.2, Absatz 3. 
248 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 3.2, Absatz 3. 
249 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 3.2, Absatz 3. 
250 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 3.2, Absatz 3. 
251 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 3.2, Absatz 4. 
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Die Inselförderung selbst besteht aus dem Baudarlehen. 252 Hier werden „bis zu 85 Pro-

zent der angemessenen Gesamtkosten“ übernommen sowie ein zusätzlicher Investitions-

zuschuss von 375 Euro je Quadratmeter Förderwohnfläche ausgezahlt. 253 254 

„Eine Förderung im 2. und 3. Förderweg ist grundsätzlich nur in Kombination mit Maß-

nahmen des 1. Förderweges möglich“. 255 Somit sind mindestens 30 Prozent der Gesamt-

förderobjekte „mit neuen Zweckbindungen im 1. Förderweg zu begründen“. 256 257 Bei der 

Kombination der drei Förderwege sollte ein ausgewogenes Verhältnis der Wohnungen 

aus allen Förderwegen bestehen. 258 Hierbei sollte auch die Dringlichkeit des örtlichen 

Wohnungsbedarfes beachtet werden. 259 Dieser „ist durch die kommunale Stellungnahme 

zu belegen“. 260 261 

Der anfängliche Zinssatz beträgt „bei Darlehen zur Förderung von Mietwohnungen“ 0 

Prozent p.a. zuzüglich der Verwaltungskosten. 262 263 

Beläuft die Zweckbindung im 1. Förderweg auf 20 Jahre, dann wird „der Zinssatz mit Be-

ginn des elften Jahres nach der Bezugsfertigkeit alle fünf Jahre um einen Wert von 0,25“ 

Prozent erhöht. 264 265 Das Darlehen wird nach dem Ende der Zweckbindung, mit Beginn 

des 21. Jahres, „für die restliche Laufzeit mit einem Zins von 2,50“ Prozent zuzüglich 

Verwaltungskosten fortgeführt. 266 267 

Bei einer Zweckbindung von 35 Jahren dürfen die Zinsen erst mit Beginn des 21. Jahres 

„nach der Bezugsfertigkeit alle fünf Jahre“ um 0,25 Prozent erhöht werden. 268 269 Nach 

dem Ende der Zweckbindung, ab dem 36. Jahr, betragen die Zinsen 2,50 Prozent zuzüg-

lich der Verwaltungskosten. 270 

                                                
252 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 3.2, Absatz 4. 
253 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 3.2, Absatz 5. 
254 WoFörL, Teil V, Punkt 3.2, Absatz 5. 
255 WoFörL, Teil V, Punkt 3.3. 
256 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 3.3. 
257 WoFörL, Teil V, Punkt 3.3. 
258 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 3.3. 
259 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 3.3. 
260 Vgl. WoFörL, Teil V, Punkt 3.3. 
261 WoFörL, Teil V, Punkt 3.3. 
262 Vgl. WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1, Absatz 1. 
263 WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1, Absatz 1. 
264 Vgl. WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1. 
265 WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1. 
266 Vgl. WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1. 
267 WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1. 
268 Vgl. WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1. 
269 WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1. 
270 Vgl. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wohnen/Foerderprogramme.html (18.07.2019, 

11:30 Uhr). 
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Im 2. Förderweg und einer Zweckbindung von 20 Jahren wird das Darlehen nach Ende 

der Zweckbindung, ab dem 21. Jahr, mit einem Zinssatz von 2,5 Prozent zuzüglich der 

Verwaltungskosten fortgeführt. 271 

Bei einer Zweckbindung von 35 Jahren darf der Zinssatz „mit Beginn des 21. Jahres nach 

der Bezugsfertigkeit“ alle fünf Jahre um 0,25 Prozent erhöht werden. 272 273 Nach dem 

Ende der Zweckbindung, mit Beginn des 36. Jahres, wird das Darlehen mit einem Zins-

satz von 2,5 Prozent zuzüglich der Verwaltungskosten fortgeführt. 274 Diese Zinssatzme-

thode gilt auch für die Neubauförderung „von Mietwohnungen auf den Inseln“. 275 276 
Einmalig wird ein Bearbeitungsentgelt von 1,5 Prozent erhoben. 277 „Bei Auszahlung der 

ersten Darlehensrate“ wird das Bearbeitungsentgelt von der Bewilligungsstelle einbehal-

ten. 278 279 Die Verwaltungskosten betragen „jährlich 0,5 Prozent vom jeweiligen Restkapi-

tal, mindestens jedoch 0,2 Prozent vom Ursprungskapital“. 280 281 

Ebenfalls ist eine Mindesteigenleistung zu erbringen in Höhe von 7,50 Prozent der Ge-

samtkosten. 282 Die Mindesteigenleistungen können ein bezahltes Grundstück, Kontogut-

haben, „Ansparsumme bei einer Bausparkasse“ und eigene „Arbeitsleistungen am zu för-

dernden Objekt“ sein. 283 284 285 „In Einzelfällen kann auf die Mindesteigenbeteiligung ver-

zichtet werden, wenn nach Abzug aller monatlichen Kosten ein überdurchschnittlicher 

Betrag zur Lebenshaltung bleibt“. 286 

                                                
271 Vgl. WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1. 
272 Vgl. WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1. 
273 WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1. 
274 Vgl. WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1. 
275 Vgl. WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1. 
276 WoFörL, Teil VI, Punkt 1.1. 
277 Vgl. https://www.ib-sh.de/produkt/soziale-wohnraumfoerderung-fuer-mietwohnungsmassnahmen/ 

(18.07.2019, 11:41 Uhr). 
278 Vgl. WoFörL, Teil VI, Punkt 3.1, Absatz 3. 
279 WoFörL, Teil VI, Punkt 3.1, Absatz 3. 
280 Vgl. WoFörL, Teil VI, Punkt 3.2. 
281 WoFörL, Teil VI, Punkt 3.2. 
282 Vgl. https://www.ib-

sh.de/fileadmin/user_upload/downloads/Immobilien/Soziale_Wohnraumfoerderung/Soziale_Wohnrau
mfoerderung.pdf (25.02.2019, 11:29 Uhr). 

283 Vgl. https://www.ib-
sh.de/fileadmin/user_upload/downloads/Immobilien/Soziale_Wohnraumfoerderung/Soziale_Wohnrau
mfoerderung.pdf (25.02.2019, 11:31 Uhr). 

284 https://www.ib-
sh.de/fileadmin/user_upload/downloads/Immobilien/Soziale_Wohnraumfoerderung/Soziale_Wohnrau
mfoerderung.pdf (25.02.3019, 11:31 Uhr). 

285 https://www.ib-
sh.de/fileadmin/user_upload/downloads/Immobilien/Soziale_Wohnraumfoerderung/Soziale_Wohnrau
mfoerderung.pdf (25.02.2019, 11:31 Uhr). 

286 https://www.ib-
sh.de/fileadmin/user_upload/downloads/Immobilien/Soziale_Wohnraumfoerderung/Soziale_Wohnrau
mfoerderung.pdf (25.02.2019, 11:33 Uhr). 
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Um zu veranschaulichen, wie hoch die Förderung sein kann, folgt nun ein Berechnungs-

beispiel. 287 

Die Immobilie verfügt über 20 Wohnungen, 14 Stellplätze und einen Aufzug. 288 Die ver-

mietbare Fläche ist insgesamt 1.100m2 groß. 289 Es wird davon ausgegangen, dass die 

Immobilie für Haushalte ist, welche über einen Wohnberechtigungsschein verfügen und 

die Einkommensgrenzen einhalten (Förderweg 1). 290 Die Förderhöhe beträgt somit „85 

Prozent der angemessenen Gesamtkosten“. 291 292 

 

Die Gesamtkosten dieser Immobilie betragen 3.575.000 €. 293 Nach DIN 276 ist die Kos-

tengruppe 100 das Grundstück und die Kostengruppe 200 das Herrichten und Erschlie-

ßen. 294 Der Anteil dieser Kostengruppen beträgt hier 330.000 €. 295 Das sind 330 €/m2 

Wohnfläche. 296 Zu den Herstellungskosten zählen die Kostengruppen 300 Bauwerk – 

Baukonstruktionen, Kostengruppe 400 Bauwerk technische Anlagen, Kostengruppe 500 

Außenanlagen, Kostengruppe 600 Ausstattung und Kunstwerke und Kostengruppe 700 

Baunebenkosten mit insgesamt 3.245.000 €. 297 298 Das entspricht 2.950 €/m2 Wohnflä-

che. 299 

 

Da 85 Prozent der Gesamtkosten übernommen werden, beträgt die Mindesteigenleistung 

15 Prozent. 300 Dies entspricht einem Eigenkapital von 536.300 €. 301  

                                                
287 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 13:36 Uhr). 
288 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 13:36 Uhr). 
289 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 13:36 Uhr). 
290 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 13:38 Uhr). 
291 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 13:39 Uhr). 
292 https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 13:39 Uhr). 
293 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:04 Uhr). 
294 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:04 Uhr). 
295 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:05 Uhr). 
296 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:06 Uhr). 
297 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:07 Uhr). 
298 Vgl. https://gutachten.net/baugutachten/din-normen/din-276-kosten.html (20.10.2019, 12:26 Uhr). 
299 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:07 Uhr). 
300 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:18 Uhr). 
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Die Förderung im 1. Förderweg besteht neben dem Baudarlehen noch aus einem Zu-

schuss. 302 Der Zuschuss beträgt 250 €/m2 bei einer Zweckbindung von 20 Jahren für die 

Regionalstufen I bis IV. 303 Die Immobilie befindet sich in Regionalstufe III. 304 Bei einer 

vermietbaren Fläche von 1.100 € ergibt sich somit ein Gesamtzuschuss von 275.000 €. 305 

Subtrahiert man den Zuschuss sowie das Eigenkapital von den Gesamtkosten, ergibt sich 

die Höhe der Gesamtkosten von 2.763.700 €, die übernommen werden. 306 

Da sich die Immobilie in der Regionalstufe III befindet, beträgt die anfängliche Nettokalt-

miete 5,95 €/m2. 307 

4.3 Wohnungsbauförderung Niedersachsen 
 

Die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) ist für die Soziale Wohnbauför-

derung in Niedersachsen verantwortlich. 308  

Die Förderung basiert auf dem Niedersächsischen Wohnraumfördergesetz (NWoFG), 

welches am 1. Januar 2010 in Kraft getreten ist. 309 Insgesamt 19 Paragraphen beinhalten 

die „Regelungen, nach denen das Land den Wohnungsbau und andere Maßnahmen zur 

Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit angemessenem Wohnraum för-

dert“. 310 311 

 

Bezogen werden Wohnungen der Sozialen Wohnraumförderung nur von Haushalten, die 

über einen wohnbezogenen Wohnberechtigungsschein verfügen oder „von der zuständi-

gen Stelle als wohnberechtigt benannt worden sind“. 312 313 Um einen Wohnberechti-

                                                                                                                                              
 
301 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:18 Uhr). 
302 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:20 Uhr). 
303 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:21 Uhr). 
304 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:37 Uhr). 
305 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:22 Uhr). 
306 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:23 Uhr). 
307 Vgl. https://arge-ev.de/app/uploads/2018/07/Arbeitshilfe_fuer_Kommunen_und_Investoren_02.2019.pdf 

(04.09.2019, 14:31 Uhr). 
308 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (31.08.2018, 13:31 Uhr). 
309 NWoFG. 
310 Vgl. NWoFG. 
311 NWoFG Paragraph 1. 
312 Vgl. NWoFG Paragraph 7. 
313 NWoFG Paragraph 7. 
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gungsschein zu erhalten, müssen die Haushalte bestimmte Einkommensgrenzen einhal-

ten. 314 Dies sind Berechtigte nach dem Paragraphen 3 Abs. 2 NWoFG. 315  

Für einen Einpersonenhaushalt beträgt die Einkommensgrenze pro Jahr 17.000 Euro und 

für einen Zweipersonenhaushalt 23.000 Euro. 316 Für jede weitere im Haushalt lebende 

Person sowie jedes Kind erhöht sich die Einkommensgrenze um weitere 3000 Euro. 317  

Weiterhin muss der Wohnberechtigungsschein auch erkennen lassen, „welche Größe des 

Wohnraums für den Haushalt des Berechtigten angemessen ist“. 318 319 Bei Mietwohnun-

gen darf bei einem Einpersonenhaushalt die Wohnfläche nicht größer sein als 50 Quad-

ratmeter, bei zwei Personen nicht größer als 60 Quadratmeter, bei drei Personen maximal 

75 Quadratmeter und bei vier Haushaltsmitgliedern maximal 85 Quadratmeter. 320  

Für jedes weitere Haushaltsmitglied, Alleinerziehenden oder Menschen mit Behinderung 

erhöht sich die Wohnfläche bis 10 Quadratmeter zusätzlich. 321 322 

Die Förderung ist „für Mieter mit niedrigem Einkommen“ und mittleren Einkommen unter-

schiedlich hoch. 323 324 325  
 

Bei der „Förderung für Mieter mit niedrigem Einkommen und mit städtischen Belegerech-

ten“ „darf die Wohnung nur an Wohnungssuchende mit einem Wohnberechtigungsschein“ 

vermietet werden. 326 327 328 Die Nettokaltmiete ist je nach Mietenstufe unterschiedlich 

hoch. 329 Für die Mietenstufe I beträgt die monatliche Nettokaltmiete 5,60 Euro je Quad-

ratmeter Wohnfläche, für die Mietenstufe II und III 5,80 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 

                                                
314 Vgl. NWoFG, Paragraph 7. 
315 Vgl. 180514_ArL-LG_Dbert.pdf (16.09.2019, 11:10 Uhr). 
316 Vgl. NWoFG Paragraph 3, Absatz 2. 
317 Vgl. NWoFG Paragraph 3. 
318 Vgl. NWoFG, Paragraph 8, Absatz 2. 
319 NWoFG, Paragraph 8, Absatz 2. 
320 Vgl. Richtlinie Soziale WRF Niedersachsen, Zweiter Abschnitt, Punkt 7.1a. 
321 Vgl. Richtlinie Soziale WRF Niedersachsen, Zweiter Abschnitt, Punkt 7.1a. 
322 Vgl. http://www.nbank.de/Privatpersonen/Wohnraum/Modernisierung-Aus-und-Umbau-sowie-Erweiterung-

von-Mietwohnungen/index.jsp (19.09.2018, 14:22 Uhr). 
323 Vgl. https://www.ms.niedersachsen.de/download/.../_Soziale_Wohnraumfoerderung_.pdf (08.03.2019, 7:57 
Uhr). 
324  https://www.ms.niedersachsen.de/download/.../_Soziale_Wohnraumfoerderung_.pdf (08.03.2019, 7:57 
Uhr). 
325  https://www.ms.niedersachsen.de/download/.../_Soziale_Wohnraumfoerderung_.pdf (08.03.2019, 7:57 
Uhr). 
326 Vgl. https://www.ms.niedersachsen.de/download/.../_Soziale_Wohnraumfoerderung_.pdf (08.03.2019, 7:59 
Uhr). 
327  https://www.ms.niedersachsen.de/download/.../_Soziale_Wohnraumfoerderung_.pdf (08.03.2019, 7:59 
Uhr). 
328  https://www.ms.niedersachsen.de/download/.../_Soziale_Wohnraumfoerderung_.pdf (08.03.2019, 7:59 
Uhr). 
329 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-

media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:34 Uhr). 
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und für die Mietenstufe IV und V 6,10 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 330 Die Zweck-

bindung beträgt hier 35 Jahre. 331 

Die Nettokaltmiete ist entweder „nach Abschluss der baulichen Maßnahmen“ oder ab Be-

zugsfertigkeit „für die Dauer von drei Jahren festgeschrieben“. 332 333 334 

 

Die Förderung ist ein zinsloses Darlehen, bei dem bis zu 75 Prozent der Gesamtkosten 

übernommen werden. 335. In begründeten Einzelfällen werden sogar bis zu 85 Prozent der 

Gesamtkosten übernommen. 336 Hierbei erfolgt ein „Tilgungsnachlass von 30 Prozent des 

Darlehensursprungsbetrages nach Ablauf des 20. Jahres entweder nach Bezugsfertigkeit 

oder nach Abschluss der baulichen Maßnahmen“. 337 338 

 

Die Höhe des Darlehens wird anhand der jeweiligen Mietenstufe berechnet. 339 Für die 

Mietenstufe I beträgt die Kostengrenze 3.300 Euro Gesamtkosten je Quadratmeter Wohn-

fläche, für die Mietenstufen II und III 3.450 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und für die 

Mietenstufen IV und VI 3.600 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 340 

                                                
330 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-

media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:29 Uhr). 

331 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 11:52 Uhr). 

332 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:46 Uhr). 

333 https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:46 Uhr). 

334 https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:46 Uhr). 

335 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:35 Uhr). 

336 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:37 Uhr). 

337 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:39 Uhr). 

338 https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:39 Uhr). 

339 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:41 Uhr). 

340 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:43 Uhr). 
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Für die Förderung mit Tilgungsnachlass betragen die Zinsen bis zum Ende des 35. Jahres 

0 Prozent. 341 Danach wird mit dem marktüblichen Zinssatz verzinst.  342  

Das Darlehen wird mit 2,5 Prozent getilgt, wenn die Dauer mindestens 31 Jahre oder 

mehr als 36 Jahre ist. 343  

 „Berechtigte nach Paragraph 5 Absatz 2 Nr. 2 bzw. Nr. 3 DVO-NWoFG, also Haushalte 

mit mittlerem Einkommen, dürfen die Einkommensgrenzen um 60 Prozent übersteigen. 344 
345 Die Einkommensgrenze für Alleinstehende beträgt 27.200 Euro und für einen Zweiper-

sonenhaushalt 36.800 Euro. 346  

Die Höhe der Nettokaltmiete richtet sich hier auch nach der Mietenstufe. 347 Für die Mie-

tenstufe I beträgt die monatliche Nettokaltmiete 7,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, 

für die Mietenstufe II und III 7,20 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und für die Mietenstu-

fe IV und VI 7,50 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 348 Die Zweckbindung beträgt hier 30 

Jahre. 349 

Die Darlehenshöhe beträgt 75 Prozent der Gesamtkosten und bis zu 85 Prozent in be-

gründeten Einzelfällen. 350 Die Kostengrenzen sind gleich für Förderobjekte für Haushalte 

mit niedrigem sowie mittlerem Einkommen. 351 

Bis zum Ende des 30. Jahres wird das Darlehen mit 0 Prozent verzinst, danach gilt der 

marktübliche Zinssatz. 352 

                                                
341 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-

media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:49 Uhr). 

342 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:49 Uhr). 

343 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:55 Uhr). 

344 Vgl. DVO-NWoFG, Paragraph 5. 
345 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-

media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 11:41 Uhr). 

346 Vgl. https://www.ms.niedersachsen.de/download/.../_Soziale_Wohnraumfoerderung_.pdf (01.04.2019, 
11:54 Uhr). 
347 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-

media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 11:24 Uhr). 

348 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-in-
städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 11:26 Uhr). 
349 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-

media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 11:53 Uhr). 

350 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 11:42 Uhr). 

351 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 11:55 Uhr). 
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Die maximale Darlehenszeit ist 42 Jahre. 353 Wird das Darlehen mindestens 30 Jahre oder 

bis Jahr 35 getilgt, dann erfolgt die Tilgung mit 1,5 Prozent. 354 

Der jährliche Verwaltungskostenbeitrag beträgt 0,5 Prozent vom Darlehensursprungsbei-

trag und nachdem die Hälfte des Darlehens getilgt ist, nur noch 0,25 Prozent. 355 Einmalig 

erhoben wird ein Bearbeitungsentgelt von 1 Prozent des bewilligten Darlehensbetrages. 
356 

Die Eigenleistungen betragen 25 Prozent der Gesamtkosten beziehungsweise mindes-

tens 15 Prozent in den begründeten Einzelfällen. 357 

Als Beispiel zur Berechnung des Förderbetrages geht man davon aus, dass 10 Mietwoh-

nungen neu gebaut werden für Haushalte nach Paragraph 3 Abs. 2 NWoFG. 358 Die Woh-

nungsgröße beträgt jeweils 70 Quadratmeter und die Wohnungen befinden sich in der 

Mietenstufe I. 359 Die Kostengrenze der Mietenstufe I ist 3.300 € je Quadratmeter. 360 

 

Berechnung maximale Darlehenshöhe: 
 

3.300 € × 70 m2: 231.000 € je Wohnung 

231.000 € × 10 Wohnungen = 2.310.000 € für 10 Wohnungen 

 

Die Investitionshöhe beträgt zum Beispiel 2.717.647,06 €, dann entsprechen 2.310.000 € 

der maximalen Darlehenshöhe mit 85 Prozent und 407.647,06 € also 15 % sind Eigenmit-

tel.  

 

                                                                                                                                              
 
352 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-

media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 11:43 Uhr). 

353 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:51 Uhr). 

354 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:55 Uhr). 

355 Vgl. http://www.nbank.de/Privatpersonen/Wohnraum/Modernisierung-Aus-und-Umbau-sowie-Erweiterung-
von-Mietwohnungen/index.jsp (19.09.2018, 14:47 Uhr). 

356 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 10:57 Uhr). 

357 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (24.07.2019, 11:48 Uhr). 

358 Telefonat NBank 16.09.2019, 13:30 Uhr. 
359 Telefonat NBank 16.09.2019, 13:30 Uhr. 
360 Vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-

media/Downloads/Programminformation/Produktinformationen/Produktinformation-Mietwohnungen-
in-städtischen-Gebieten.pdf (16.09.2019, 13:50 Uhr). 
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Je nach Bauvorhaben reicht die maximale Darlehenshöhe aus oder der Investitionsbetrag 

ist viel höher womit der Anteil der Eigenleistung ebenfalls steigt. 361 

Eine einfache Beispielrechnung für die Veranschaulichung der Förderhöhe ist nicht mög-

lich, da jeder Fall einzeln betrachtet wird. 362 Teilweise werden 75 Prozent der Gesamt-

kosten übernommen, aber auch in begründeten Fällen 85 Prozent. 363 Die Eigenleistung 

ist je nach Investitionshöhe und maximaler Darlehenshöhe unterschiedlich hoch und kann 

auch über 25 Prozent betragen. 364 

Für die Mietwohnraumförderung auf den Ostfriesischen Inseln besteht ein weiteres För-

derprogramm, da hier die Mieten viel höher sind und die Rendite schneller erreicht ist. 

4.4 Wohnungsbauförderung Mecklenburg-Vorpommern 
 

Das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI MV) vermittelt in Mecklenburg-

Vorpommern die Fördermittel für den Wohnungsbau. 365  

Die Förderung basiert auf der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen des Lan-

des Mecklenburg-Vorpommern zur Schaffung von belegungsgebundenen Mietwohnungen 

(Richtlinie Wohnungsbau Sozial-WoBauSozRL M-V), die am 7. Februar 2017 in Kraft ge-

treten ist. 366 

Es werden nur Wohnungen gefördert, die nach Ausstattung und Fläche für Haushalte mit 

geringem Einkommen geeignet sind. 367 Für einen Einpersonenhaushalt beträgt die 

Wohnfläche zwischen 35 und 45 Quadratmeter, für einen Zweipersonenhaushalt bis zu 60 

Quadratmeter, für einen Dreipersonenhaushalt bis zu 75 Quadratmeter und für einen 

Vierpersonenhaushalt bis zu 90 Quadratmeter. 368 Für jede weitere im Haushalt lebende 

Person erhöht sich die Wohnfläche um zusätzlich bis zu 15 Quadratmeter. 369 Nach ‚DIN 

18040-2 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen’ ist die Über-

schreitung der Wohnflächengrenzen „bei der Schaffung von barrierefreien Wohnungen“ 

zulässig. 370 371 

                                                
361 Telefonat NBank 16.09.2019, 13:30 Uhr. 
362 Telefonat NBank 16.09.2019, 13:30 Uhr. 
363 Telefonat NBank 16.09.2019, 13:30 Uhr. 
364 Telefonat NBank 16.09.2019, 13:30 Uhr. 
365 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (05.09.2018, 10:26 Uhr). 
366 Vgl. WoBauSozRL M-V. 
367 Vgl. WoBauSozRL M-V Punkt 4.1.2. 
368 Vgl. WoBauSozRL M-V Anlage zu Nummer 4.1.4, Abschnitt 3a. 
369 Vgl. WoBauSozRL M-V Anlage zu Nummer 4.1.4, Abschnitt 3a. 
370 Vgl. https://www.regierung-

mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20für%20Energie,%20Infrastruktur%20und%20Landese
ntwicklung/Dateien/Downloads/Richtlinie%20Wohnungsbau%20Sozial%20-
%20Schaffung%20von%20belegungsgebundenen%20Mietwohnungen%20-%20Kurzfassung.pdf 
(05.09.2018, 11:56 Uhr). 
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Die Wohnungen sind ab dem Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit für eine Dauer von 20 Jahren 

den Wohnungssuchenden „als Mietwohnung zum Gebrauch zu überlassen“. 372 373  

Die Wohnungssuchenden müssen dafür „einen Wohnberechtigungsschein nach Para-

graph 27 WoFG nachweisen“ und die Einkommensgrenzen nach Paragraph 1 der Ein-

kommensgrenzverordnung einhalten. 374 375 Die jährliche Einkommensgrenze für einen 

Einpersonenhaushalt beträgt 12.000 Euro und für einen Zweipersonenhaushalt 18.000 

Euro. 376 Für jeden weiteren Erwachsenen steigt die Einkommensgrenze bis zu 4.100 Eu-

ro höher und für jedes weitere Kind um 500 Euro. 377 

Bei der Erstvermietung über den 1. Förderweg darf die Nettokaltmiete nicht höher sein als 

6,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche monatlich. 378  Bei der Förderung über den 2. För-

derweg darf die Nettokaltmiete von 6,80 Euro je Quadratmeter Wohnfläche monatlich 

nicht überschritten werden. 379 380 

In den Universitäts- und Hansestädten Rostock und Greifswald darf bei der Erstvermie-

tung keine höhere Nettokaltmiete im 1. Förderweg als 6,60 Euro je Quadratmeter Wohn-

fläche und im 2. Förderweg 7,40 Euro je Quadratmeter Wohnfläche verlangt werden. 381 

Während der Dauer der Belegungsbindung sind Mieterhöhungen „erstmals ab dem vier-

ten Jahr“ nach Baufertigstellung zulässig.382 383 384 Danach sind die Mieterhöhungen „in-

                                                                                                                                              
 
371 https://www.regierung-

mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20für%20Energie,%20Infrastruktur%20und%20Landese
ntwicklung/Dateien/Downloads/Richtlinie%20Wohnungsbau%20Sozial%20-
%20Schaffung%20von%20belegungsgebundenen%20Mietwohnungen%20-%20Kurzfassung.pdf 
(05.09.2018, 11:56 Uhr). 

372 Vgl. WoBauSozRL M-V Punkt 6.4.1. 
373 https://www.regierung-

mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20für%20Energie,%20Infrastruktur%20und%20Landese
ntwicklung/Dateien/Downloads/Richtlinie%20Wohnungsbau%20Sozial%20-
%20Schaffung%20von%20belegungsgebundenen%20Mietwohnungen%20-%20Kurzfassung.pdf 
(05.09.2018, 11:56 Uhr). 

374 Vgl. WoBauSozRL M-V Punkt 6.4.1. 
375 WoBauSozRL M-V Punkt 6.4.1. 
376 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (06.09.2018, 17:21 Uhr). 
377 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (06.09.2018, 17:21 Uhr). 
378 Vgl. WoBauSozRL M-V, Punkt 6.3. 
379 Vgl. WoBauSozRL M-V, Punkt 6.3. 
380 Vgl. https://www.lfi-mv.de/export/sites/lfi/foerderungen/wohnungsbau-sozial/download/Merkblatt-Juni-

2019.pdf (18.09.2019, 11:23 Uhr). 
381 Vgl. WoBauSozRL M-V, Punkt 6.3. 
382 Vgl. WoBauSozRL M-V Punkt 6.3. 
383 WoBauSoz RL M-V Punkt 6.3. 
384 Vgl. https://www.regierung-

mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20für%20Energie,%20Infrastruktur%20und%20Landese
ntwicklung/Dateien/Downloads/Richtlinie%20Wohnungsbau%20Sozial%20-
%20Schaffung%20von%20belegungsgebundenen%20Mietwohnungen%20-%20Kurzfassung.pdf 
(06.09.2018, 17:00 Uhr). 
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nerhalb von jeweils zwei Jahren in Höhe von 0,25 Euro je Quadratmeter Wohnfläche mo-

natlich zulässig“. 385 386  

Die Förderung ist ein nicht rückzahlbarer Zuschuss. 387 Bei der Schaffung von barriere-

freien/barrierearmen Wohnungen beträgt der Zuschuss über den 1. Förderweg 34 Pro-

zent, aber nicht mehr als 850 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 388 Bei der Förderung 

über den 2. Förderweg beträgt der Zuschuss 28 Prozent, aber nicht mehr als 700 Euro je 

Quadratmeter Wohnfläche. 389 „Eine Förderung im zweiten Förderweg setzt  voraus,  dass  

im  Förderobjekt  mindestens die gleiche Anzahl von Wohnungen im ersten Förderweg 

geschaffen werden“. 390 

 

Zusätzlich kann ein Zuschuss für den Neubau eines Personenaufzuges in einer Höhe bis 

zu 100 Euro je Quadratmeter Wohnfläche der erschlossenen Wohnungen erfolgen. 391 

Nach Punkt 5.2.3 der Richtlinie Wohnungsbau Sozial – WoBauSozRL M-V gilt dies eben-

so für Wohnungen im Erdgeschoss. 392  

Das Bearbeitungsentgelt ist einmalig und beträgt 1,75% des Zuschussbetrages. 393 Das 

Bearbeitungsentgelt wird für die Auszahlung des Zuschusses, aber auch für die Prüfung 

und Bewilligung des Antrages erhoben. 394 

Um einmal zu veranschaulichen wie hoch der nicht rückzahlbare Zuschuss sein kann, 

geht man von einer Immobilie mit zwei Zweiraumwohnungen mit jeweils 60 Quadratme-

tern, drei Dreiraumwohnungen mit jeweils 75 Quadratmetern und einer Vierraumwohnung 

mit 90 Quadratmetern aus. Die Förderung erfolgt über den 1. Förderweg. 

 
                                                
385 Vgl. WoBauSozRL M-V Punkt 6.3. 
386 WoBauSozRL M-V Punkt 6.3. 
387 WoBauSozRL M-V Punkt 5.1. 
388 Vgl. https://www.lfi-mv.de/export/sites/lfi/foerderungen/wohnungsbau-sozial/download/Merkblatt-Juni-

2019.pdf (24.07.2019, 14:27 Uhr). 
389 Vgl. https://www.lfi-mv.de/export/sites/lfi/foerderungen/wohnungsbau-sozial/download/Merkblatt-Juni-

2019.pdf (24.07.2019, 14:28 Uhr). 
390 WoBauSozRL M-V Punkt 5.2.1. 
391 Vgl. https://www.regierung-

mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20für%20Energie,%20Infrastruktur%20und%20Landese
ntwicklung/Dateien/Downloads/Richtlinie%20Wohnungsbau%20Sozial%20-
%20Schaffung%20von%20belegungsgebundenen%20Mietwohnungen%20-%20Kurzfassung.pdf 
(05.09.2018, 12:09 Uhr). 

392 Vgl. Richtlinie Teilziffer 5.2.3. 
393 Vgl. https://www.regierung-

mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20für%20Energie,%20Infrastruktur%20und%20Landese
ntwicklung/Dateien/Downloads/Richtlinie%20Wohnungsbau%20Sozial%20-
%20Schaffung%20von%20belegungsgebundenen%20Mietwohnungen%20-%20Kurzfassung.pdf 
(06.09.2018, 15:22 Uhr). 

394 Vgl. https://www.regierung-
mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20für%20Energie,%20Infrastruktur%20und%20Landese
ntwicklung/Dateien/Downloads/Richtlinie%20Wohnungsbau%20Sozial%20-
%20Schaffung%20von%20belegungsgebundenen%20Mietwohnungen%20-%20Kurzfassung.pdf 
(06.09.2018, 15:24 Uhr). 
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Berechnung:  

Zweiraumwohnung: 60 m2 × 850 € = 51.000 € 

Ø 51.000 € × 2 = 102.000 € 

Dreiraumwohnung: 75 m2 × 850 € = 63.750 € 

Ø 63.750 € × 3 = 191.250 € 

Vierraumwohnung: 90 m2 × 850 € = 76.500 € 

 

Höhe des nicht rückzahlbaren Zuschusses:  
102.000 € + 191.250 € + 76.500 € = 369.750 € 

4.5 Wohnungsbauförderung Hamburg 
 

„In der Freien und Hansestadt Hamburg“ gilt das Hamburgische Wohnraumförderungsge-

setz vom 19. Februar 2008. 395 396 Das Ziel ist es, „in der Freien und Hansestadt Hamburg 

Maßnahmen zur Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit angemessenem 

Wohnraum (Wohnraumförderung) zu fördern“. 397 398  

Eine Sozialwohnung in Hamburg kann nur bezogen werden, wenn die Mieter in Besitz 

eines Wohnberechtigungsscheins sind. 399 Den Wohnberechtigungsschein erhalten die 

Antragsteller nur, wenn deren Jahreseinkommen die gesetzlich definierten Jahresein-

kommensgrenzen nicht überschreitet. 400 Für einen Einpersonenhaushalt beträgt die Ein-

kommensgrenze 12.000 Euro und für einen Zweipersonenhaushalt 18.000 Euro. 401 Für 

jede weitere im Haushalt lebende Person erhöht sich die Einkommensgrenze um bis zu 

4100 Euro und für jedes Kind um bis zu 1000 Euro. 402  

 

Eine weitere Fördervoraussetzung für die Genehmigung einer Sozialwohnung ist die 

Wohnungsgröße. 403 Für einen Einpersonenhaushalt beträgt die förderfähige Wohnfläche 

zwischen 30 und 50 Quadratmetern, für eine Zweipersonenhaushalt 55 bis 60 Quadrat-

meter, für drei Personen zwischen 65 und 75 Quadratmeter und für vier Personen 75 bis 

                                                
395 Vgl. HmbWoFG. 
396 HmbWoFG. 
397 Vgl. HmbWoFG, Paragraph 1. 
398 HmbWoFG Paragraph 1. 
399Vgl.https://www.hamburg.de/contentblob/2641842/6b8b644ea541d0efa04bfd192df34992/data/eimsbuettel-

info-wohnberechtigungsschein.pdf (10.09.2018, 10:59 Uhr). 
400Vgl.https://www.hamburg.de/contentblob/2641842/6b8b644ea541d0efa04bfd192df34992/data/eimsbuettel-

info-wohnberechtigungsschein.pdf (10.09.2018, 11:01 Uhr). 
401 Vgl. HmbWoFG Paragraph 8 Absatz 2. 
402 Vgl. HmbWoFG Paragraph 8 Absatz 2. 
403 Vgl. HmbWoFG Paragraph 9 Absatz 2. 
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90 Quadratmeter. 404 Jede vorgegebene Wohnfläche darf maximal um 10% überschritten 

werden. 405 

 

„Der Investor kann zwischen zwei unterschiedlichen Förderwegen wählen, die sich hin-

sichtlich“ der Anfangsmiete, den Einkommensgrenzen und der Förderhöhe unterscheiden. 
406 407  

Der erste Förderweg ist der Bau von Wohnraum für Haushalte mit niedrigem Einkommen. 
408 Der Bau von Sozialwohnungen ist für Menschen gedacht, „deren Einkommen maximal 

30% über den“ Einkommensgrenzen des HmbWoFG liegen. 409 410 Bei Senioren kann das 

Einkommen bis zu 50% über den festgelegten Grenzen des HmbWoFG liegen.411 Die 

zulässige Anfangsmiete liegt hier bei 6,60 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. 412 

 

 „Die Förderung ist modular aufgebaut“. 413 „Es gibt ein verpflichtendes Grundmodul“, wel-

ches aber „durch verschiedene frei wählbare Module ergänzt werden kann“. 414 415  Je 

nach Modul erfolgt die Förderung durch zinsverbilligte Darlehen, einmalige und laufende 

Zuschüsse für eine Laufzeit von 20 Jahren, optional mindestens 30 Jahre. 416 Bei dem 

Modul „Rollstuhlgerechte Wohnungen“ beträgt die Laufzeit generell 30 Jahre. 417 Wird 

eine Belegungsbindung von 30 Jahren gewählt, erhält der Förderempfänger „entweder 

                                                
404Vgl.https://www.ifbhh.de/fileadmin/pdf/IFB_Download/IFB_Foerderrichtlinien/FoeRi_Neubau_1.Foerderweg.

pdf (23.04.2019, 15:19 Uhr). 
405Vgl.https://www.ifbhh.de/fileadmin/pdf/IFB_Download/IFB_Foerderrichtlinien/FoeRi_Neubau_1.Foerderweg.

pdf (23.04.2019, 15:20 Uhr). 
406 Vgl. https://www.ifbhh.de/programme/immobilienwirtschaft/mietwohnungen-bauen/mietwohnungen-bauen 

(20.09.2018, 13:40 Uhr). 
407 https://www.ifbhh.de/programme/immobilienwirtschaft/mietwohnungen-bauen/mietwohnungen-bauen 

(20.09.2018, 13:40 Uhr). 
408 Vgl. https://www.ifbhh.de/wohnraum/mietwohnungen/neubau/mietwohnungsneubau/1-foerderweg/ 

(20.09.2018, 13:49 Uhr). 
409 Vgl. https://www.hamburg.de/bsw/wohnungsbaufoerderung/ (07.09.2018, 15:41 Uhr). 
410 https://www.hamburg.de/bsw/wohnungsbaufoerderung/ (07.09.2018, 15:41 Uhr). 
411 Vgl. https://www.hamburg.de/bsw/wohnungsbaufoerderung/ (07.09.2018, 15:42 Uhr). 
412 Vgl. https://www.ifbhh.de/magazin/news/neuerungen-und-anpassungen-in-der-wohnungsbaufoerderung 

(21.04.2019, 14:53 Uhr). 
413https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 13:54 Uhr). 
414Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 13:56 Uhr). 
415https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 13:56 Uhr). 
416Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (25.07.2019, 07:58 Uhr). 
417Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (25.07.2019, 08:00 Uhr). 
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einen Einmalzuschuss von 1.500 Euro zu Beginn der Bindungslaufzeit oder 4.500 Euro je 

Wohnung nach Ablauf der Bindungszeit“. 418 419 

Zusätzlich erhält jeder Investor einen „Einmalzuschuss von 1.000 Euro je Wohnung mit 

Beginn der Bindungslaufzeit oder 2.000 Euro je Wohnung nach Ablauf der Bindungszeit“. 
420 421 

Zu den Grundmodulen gehört zum Beispiel das Modul Grundstück, der Neubau von Miet-

wohnungen und die barriere-reduzierende Grundausstattung. 422  

„Bei Grundstücken, die vom Investor eingebracht werden, wird der Verkehrswert in Höhe 

des Bodenrichtwertes von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 

als Gutachten erstellt und mit bis zu 1.280 Euro je Quadratmeter Wohnfläche als Zu-

schlag zum Grunddarlehen mitberücksichtigt. 423 424 Wurde das Grundstück allerdings bis 

zu fünf Jahre vor der „Antragstellung aus Beständen des Landesbetriebs Immobilienma-

nagement und Grundvermögen erworben“, erfolgt die Ermittlung des Grundstückswertes 

auf gleiche Art und Weise. 425 426 Hierbei beträgt der Zuschlag zur Grundförderung jedoch 

nur bis zu 600 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 427 „Das Grunddarlehen erhöht sich um 

bis zu 80 Prozent dieser Verkehrswerte“. 428 

 

Wird auf den Zuschlag zum Grunddarlehen verzichtet, kann die Subvention auf den Zins-

satz des Grunddarlehens oder den laufenden Zuschuss angerechnet werden. 429 

 

                                                
418Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (25.07.2019, 08:12 Uhr). 
419https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (25.07.2019, 08:12 Uhr). 
420Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 09:57 Uhr). 
421https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 09:57 Uhr). 
422Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 14:08 Uhr). 
423Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 13:41 Uhr). 
424https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 13:41 Uhr). 
425Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 13:46 Uhr). 
426https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 13:46 Uhr). 
427Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 13:47 Uhr). 
428https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 13:48 Uhr). 
429Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 13:50 Uhr). 
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Beim Neubau von Mietwohnungen beträgt das Darlehen 1.000 Euro je Quadratmeter för-

derfähiger Wohnfläche. 430  431  

 

Je nach Modul erfolgt die Förde-

rung durch laufende und einmalige 

Zuschüsse oder zinsverbilligte Dar-

lehen. 432 Laufende Zuschüsse sind 

abhängig von der Größe des Bau-

vorhabens und der Höhe des 

Grundstückswertes. 433 

Tabelle 2: Laufende Zuschüsse 434 

 

Zu den Ergänzungsmodulen zählen unter anderem Kraftfahrzeug-Stellplätze, Aufzugsan-

lagen, Rollstuhlgerechte Wohnungen und Barrierefreie Wohnungen. 435 Aufzugsanlagen 

werden zum Beispiel durch einmalige Zuschüsse gefördert. 436 „Für die ersten drei Statio-

nen“ beträgt der einmalige Zuschuss 22.400 Euro und für jede weitere Station 5.600 Euro. 
437 438 Wird eine „Aufzugsanlage der Effizienzklasse A oder B (nach VDI 4707)“ eingebaut, 

wird diese mit einem weiteren einmaligen Zuschuss von 2.040 Euro je Anlage gefördert. 
439 440 

 

                                                
430Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 14:09 Uhr). 
431https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 13:56 Uhr). 
432Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 13:59 Uhr). 
433Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (20.09.2018, 14:08 Uhr). 
434https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 15:54 Uhr). 
435Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 14:27 Uhr). 
436Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 10:21 Uhr). 
437Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 10:26 Uhr). 
438https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 10:26 Uhr). 
439Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 10:31 Uhr). 
440https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 10:31 Uhr). 
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Kfz-Stellplätze in Tiefgaragen werden ebenfalls mit einem einmaligen Zuschuss gefördert 

und frei finanziert. 441 Der Zuschuss für die ersten 34 Stellplätze beträgt 16.500 Euro je 

Stellplatz. 442 Für jeden weiteren Stellplatz beträgt der einmalige Zuschuss dann 11.500 

Euro. 443 

 

Laufende Zuschüsse werden ebenfalls für einzelne Wohnungen mit frei finanzierten Bau-

vorhaben gewährt. 444 Die Höhe des Zuschusses bemisst sich nach dem Grundstücks-

wert. 445 Durch den Förderabbau verringert sich der Betrag „alle 2 Jahre um 0,20 Euro je 

Quadratmeter Wohnfläche monatlich“. 446 447 

 
Tabelle 3: Höhe der laufenden Zuschüsse für Förderungen ohne Darlehen 448 

 

Der 2. Förderweg „soll den Bau von Mietwohnungen für Menschen mit mittleren Einkom-

men stärken, die angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt insbeson-

dere in innerstädtischen Stadtteilen ebenfalls an ihre Grenzen stoßen“. 449 Zu Ihnen zäh-

len „Haushalte, deren Einkommen maximal 60% über“ den festgelegten Einkommens-

grenzen des HmbWoFG liegen. 450 451 

                                                
441Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 10:34 Uhr). 
442Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 10:34 Uhr). 
443Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 10:38 Uhr). 
444Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 10:51 Uhr). 
445Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 10:52 Uhr). 
446Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.p

df?id=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (26.07.2019, 14:54 Uhr). 
447https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.pdf?i

d=e46/fe1/a737eac9e2.pdf  (26.07.2019, 14:54 Uhr). 
448https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (26.07.2019, 10:55 Uhr). 
449 https://www.hamburg.de/bsw/wohnungsbaufoerderung/ (07.09.2018, 15:52 Uhr). 
450 Vgl. https://www.hamburg.de/bsw/wohnungsbaufoerderung/ (07.09.2018, 15:54 Uhr). 
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Die Anfangsmiete liegt bei 8,70 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. 452 

 

Die Investoren erhalten bei dem 2. Förderweg ebenfalls einen einmaligen Zuschuss von 

„1.000 Euro je Wohnung mit Beginn der Bindungslaufzeit oder 2.000 Euro je Wohnung 

nach Ablauf der Bindungslaufzeit“. 453 454 

 

Für den Neubau von Mietwohnungen „mit mehr als 30 Wohneinheiten des 2. Förderwegs“ 

muss von allen Wohneinheiten auch mindestens ein Drittel des 1. Förderweg gebaut wer-

den. 455 456  

Der 2. Förderweg setzt sich aus den gleichen Grundmodulen, Ergänzungsmodulen und 

laufenden sowie einmaligen Zuschüsse zusammen wie der Förderweg 1. 457  Die jeweili-

gen Module unterscheiden sich nur teilweise in der Höhe. 458 

 

  
Tabelle 4: Laufende Zuschüsse mit Darlehen 459 

 

 

                                                                                                                                              
 
451 https://www.hamburg.de/bsw/wohnungsbaufoerderung/ (07.09.2018, 15:54 Uhr). 
452 Vgl. https://www.ifbhh.de/magazin/news/neuerungen-und-anpassungen-in-der-wohnungsbaufoerderung 

(21.04.2019, 14:55 Uhr). 
453Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.p

df?id=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (26.07.2019, 14:40 Uhr). 
454https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.pdf?i

d=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (26.07.2019, 14:40 Uhr). 
455Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.p

df?id=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (23.04.2019, 15:30 Uhr). 
456https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.pdf?i

d=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (23.04.2019, 15:30 Uhr). 
457Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.p

df?id=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (23.04.2019, 15:34 Uhr). 
458Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.p

df?id=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (26.07.2019, 14:35 Uhr). 
459https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.pdf?i

d=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (23.04.2019, 15:39 Uhr). 
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Die laufenden Zuschüsse verfügen bei dem 2. Förderweg zum Beispiel über eine andere 

Höhe (siehe Tabelle 5). 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Tabelle 5: Laufende Zuschüsse ohne Darlehen 460 

 

Auch bei dem 2. Förderweg kann anstelle von Darlehen lieber laufende Zuschüsse ge-

wählt werden. 461 Die Höhe der Zuschüsse richtet sich ebenfalls nach dem Grundstücks-

wert und ist im Vergleich zum 1. Förderweg niedriger. 462  

 

Durch den Förderabbau verringert sich der Betrag „alle 2 Jahre um 0,20 Euro je Quad-

ratmeter Wohnfläche monatlich“. 463 464 
 

Für den Förderweg 1 und 2 sind die Förderkonditionen gleich. 465 „Der Zinssatz beträgt 

anfänglich 1,0% p.a.“ und „erhöht sich alle zwei Jahre um 0,10 Euro je Quadratmeter för-

derfähiger Wohnfläche, beginnend mit dem Monatsersten des Quartals, das auf die Fest-

stellung der mittleren Bezugsfertigkeit folgt“. 466 467 468  

                                                
460https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.pdf?i

d=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (26.07.2019, 14:53 Uhr). 
461Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.p

df?id=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (26.07.2019, 14:51 Uhr). 
462Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.p

df?id=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (26.07.2019, 14:52 Uhr). 
463Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.p

df?id=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (26.07.2019, 14:54 Uhr). 
464https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.pdf?i

d=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (26.07.2019, 14:54 Uhr). 
465Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 15:53 Uhr). 
466Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.p

df?id=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (24.07.2019, 15:04 Uhr). 
467https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.pdf?i

d=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (26.07.2019, 15:04 Uhr). 
468https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_2._Förderweg_.pdf?i

d=e46/fe1/a737eac9e2.pdf (26.07.2019, 15:04 Uhr). 
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„Die Tilgung beträgt mindestens 2,0 % p.a. zuzüglich ersparter Zinsen“. 469  

Weiterhin werden noch Bereitstellungszinsen erhoben. 470 Diese betragen 0,25 % pro Mo-

nat und werden ab dem 13. Monat nach Abschluss des Vertrages erhoben „für noch nicht 

abgerufene Teile des Darlehens“. 471 472 Auch erhoben werden Valutierungszinsen in einer 

Höhe von 1,0 % p.a.. 473 Die Valutierungszinsen werden „bis zum Beginn der regulären 

Leistungen für Zinsen und Tilgung“ „auf das ausgezahlte Darlehen“ erhoben“. 474 475 Der 

Eigenkapitaleinsatz muss ungefähr 20 % betragen. 476 Ab dem Jahr 2019 wird die IFB 

Hamburg ebenfalls auf die Verwaltungsgebühr „in Höhe von 1 Prozent“ verzichten. 477 478  

 

Beispielrechnung: 
 

è Neubau von 4 Mietwohnungen je 50 m2 im 1. Förderweg 

è Zentrumsnah mit einem Grundstückswert von 5.500 €/m2 

 

Höhe Darlehen: 4 × 50 Quadratmeter × 1.000 € = 200.000 € 

Grundstück (aus städt. Grundeigentum): 480 € × 200m2 = 96.000 € 

Laufender Zuschuss: 4,30 € × 4 × 50m2 = 860 €/Monat  

Nach Ablauf der Bindungszeit: Einmalzuschuss von 2.000 € + 4.500 € = 6.500 € 

 

 

 

 

                                                
469https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 14:49 Uhr). 
470Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 15:06 Uhr). 
471Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 15:10 Uhr). 
472https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 15:10 Uhr). 
473Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 15:12 Uhr). 
474Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 15:13 Uhr). 
475https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.pdf?i

d=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 15:13 Uhr). 
476Vgl.https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Förderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._Förderweg_.p

df?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf (23.04.2019, 15:15 Uhr). 
477 Vgl. https://www.ifbhh.de/magazin/news/neuerungen-und-anpassungen-in-der-wohnungsbaufoerderung 

(21.04.2019, 15:27 Uhr). 
478 https://www.ifbhh.de/magazin/news/neuerungen-und-anpassungen-in-der-wohnungsbaufoerderung 

(21.04.2019, 15:27 Uhr). 
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4.6 Wohnungsbauförderung Bremen 

 
Die Bremer Aufbau-Bank (BAB) stellt in Bremen die „Mittel zur Wohnraumförderung zur 

Verfügung“. 479 480 Gefördert wird der Neubau von Mietwohnhäusern und zu vermietender 

Wohnraum mit mindestens zwei Mietwohnungen. 481 Dabei soll das Energieniveau des 

Neubaus „mindestens dem des KfW-Effizienzhauses 70 entsprechen“. 482 483 

In Bremen erfolgt die Einteilung der Einkommensgrenzen in sieben Fallgruppen, welche 

eingehalten werden müssen, um eine geförderte Wohnung beziehen zu dürfen. 484  Die 

Einkommensgrenzen betragen für einen Einpersonenhaushalt 12.000 Euro und für einen 

Zweipersonenhaushalt 18.000 Euro jährlich. 485 Für jede weitere im Haushalt lebende 

Person erhöht sich die Einkommensgrenze um weitere 4.100 Euro und für jedes Kind um 

500 Euro. 486  

 

Tabelle 6: Einkommensfallgruppen bei der Mietwohnungsförderung 487 

 
In Tabelle 6 sind die Fallgruppen 1 bis 7 sowie das Verhältnis zu den Einkommensgren-

zen nach Paragraph 9 Absatz 2 Wohnraumförderungsgesetz dargestellt. 488 Die Fallgrup-

pe 3 bedeutet, dass die Einkommensgrenzen nach Paragraph 9 Abs. 2 Wohnraumförde-

                                                
479 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (10.09.2018, 12:00 Uhr). 
480 https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (10.09.2018, 12:00 Uhr). 
481 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (10.09.2018, 12:25 Uhr). 
482 Vgl. https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf  (03.10.2019, 

15:12 Uhr). 
483 https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 15:12 

Uhr). 
484 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (24.04.2019,16:37 Uhr). 
485 Vgl. www.bauumwelt.bremen.de.pdf (24.04.2019, 16:53 Uhr). 
486 Vgl. www.bauumwelt.bremen.de.pdf (24.04.2019, 16:53 Uhr). 
487 Verordnung über Abweichungen von den Einkommensgrenzen des Paragraph 9 Absatz 2 des Wohnraum-

förderungsgesetzes auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und des sozialen Wohnungs-
baus Paragraph 2 Absatz 1. 

488 Verordnung über Abweichungen von den Einkommensgrenzen des Paragraph 9 Absatz 2 des Wohnraum-
förderungsgesetzes auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und des sozialen Wohnungs-
baus Paragraph 2 Absatz 1. 
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rungsgesetz eingehalten werden. 489 Alle Fallgruppen darunter stellen dar, dass das Jah-

reseinkommen deutlich unter der Einkommensgrenze liegt. 490 Ab der Fallgruppe 4 über-

schreitet das Jahreseinkommen die Einkommensgrenze um mindestens 10 Prozent bis 

maximal 60 Prozent. 491 

Die Förderungsart richtet sich nach der Einkommensgrenze, die auch hier mit den Ein-

kommensfallgruppen dargestellt werden (siehe Abbildung 2). 492  

 

Abbildung 2: Förderungsart je nach Einkommensgrenze 493 

 

Die Wohnungen sollen somit vorrangig an Haushalte vergeben werden, „die die Einkom-

mensgrenzen des Paragraphen 9 Absatz 2 WoFG einhalten“. 494 495 Dies entspricht der 

                                                
489 Vgl. Verordnung über Abweichungen von den Einkommensgrenzen des Paragraph 9 Absatz 2 des Wohn-

raumförderungsgesetzes auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und des sozialen Woh-
nungsbaus Paragraph 2 Absatz 1. 

490 Vgl. Verordnung über Abweichungen von den Einkommensgrenzen des Paragraph 9 Absatz 2 des Wohn-
raumförderungsgesetzes auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und des sozialen Woh-
nungsbaus Paragraph 2 Absatz 1. 

491 Vgl. Verordnung über Abweichungen von den Einkommensgrenzen des Paragraph 9 Absatz 2 des Wohn-
raumförderungsgesetzes auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und des sozialen Woh-
nungsbaus Paragraph 2 Absatz 1. 

492 Vgl. Verordnung über Abweichungen von den Einkommensgrenzen des Paragraph 9 Absatz 2 des Wohn-
raumförderungsgesetzes auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und des sozialen Woh-
nungsbaus Paragraph 2 Absatz 2. 

493 Verordnung über Abweichungen von den Einkommensgrenzen des Paragraph 9 Absatz 2 des Wohnraum-
förderungsgesetzes auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und des sozialen Wohnungs-
baus Paragraph 2 Absatz 2. 
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Einkommensfallgruppe 4, welche im Gebiet Soziale Wohnraumförderung die Förderungs-

art 1 oder auch 1. Förderweg ist. 496 497 Der 1. Förderweg betrifft Mietwohnungen, die mit 

öffentlichen Mitteln des Sozialen Wohnungsbau gefördert werden. 498 Die geförderten 

Wohnungen sollen ebenfalls Haushalten zur Verfügung gestellt werden, deren „Haus-

haltseinkommen die Einkommensgrenze aus dem Wohnraumförderungsgesetz“ um 

höchstens 60% übersteigt und über einen Wohnberechtigungsschein verfügen. 499 500 501 

Hierzu zählen die Einkommensfallgruppe 4 bis 7. 502 Haushalte, die in diese Einkommens-

fallgruppen zählen, werden über die Förderungsart Nummer 7 gefördert. 503 Weiterhin 

sollen 20 Prozent der geförderten Wohnungen an „Menschen vermietet werden, die von 

Wohnungslosigkeit bedroht sind“. 504 505  

 

Neben den einzuhaltenden Einkommensgrenzen darf die jeweilige Wohnfläche nicht 

überschritten werden, um den Wohnberechtigungsscheins zu erhalten. 506 Für einen Ein-

personenhaushalt beträgt die Wohnflächengrenze 50 Quadratmeter, für einen Zweiperso-

nenhaushalt bis zu 60 Quadratmeter, für einen Dreipersonenhaushalt bis zu 75 Quadrat-

meter und für einen Vierpersonenhaushalt bis zu 85 Quadratmeter. 507 Für jede weitere 

Person erhöht sich die Wohnfläche um bis zu 10 Quadratmeter. 508 

                                                                                                                                              
 
494 Vgl. https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 

16:41 Uhr). 
495 https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 16:43 

Uhr). 
496Vgl. Verordnung über Abweichungen von den Einkommensgrenzen des Paragraph 9 Absatz 2 des Wohn-

raumförderungsgesetzes auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und des sozialen Woh-
nungsbaus Paragraph 2 Absatz 1. 

497 Vgl. Verordnung über Abweichungen von den Einkommensgrenzen des Paragraph 9 Absatz 2 des Wohn-
raumförderungsgesetzes auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und des sozialen Woh-
nungsbaus Paragraph 2 Absatz 2. 

498 Vgl. www.bauumwelt.bremen.de.pdf (24.04.2019, 17:02 Uhr). 
499 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (10.09.2018, 12:23 Uhr).  
500 https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (10.09.2018, 12:23 Uhr).  
501 Vgl. www.bauumwelt.bremen.de.pdf (24.04.2019, 17:18 Uhr). 
502Vgl. Verordnung über Abweichungen von den Einkommensgrenzen des Paragraph 9 Absatz 2 des Wohn-

raumförderungsgesetzes auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und des sozialen Woh-
nungsbaus Paragraph 2 Absatz 1. 

503Vgl. Verordnung über Abweichungen von den Einkommensgrenzen des Paragraph 9 Absatz 2 des Wohn-
raumförderungsgesetzes auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und des sozialen Woh-
nungsbaus Paragraph 2 Absatz 2. 

504 Vgl. https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 
16:43 Uhr). 

505 https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 13:30 
Uhr). 

506 Vgl. https://www.bauumwelt.bremen.de/bau/wohnen_und_foerdern/wohnraumfoerderung-3566 
(12.09.2018, 9:23 Uhr).  

507 Vgl. https://welcometobremen.de/wp-content/uploads/2016/12/09-mietobergrenzen-bremen.pdf 
(12.09.2018, 14:43 Uhr). 

508 Vgl. https://welcometobremen.de/wp-content/uploads/2016/12/09-mietobergrenzen-bremen.pdf 
(12.09.2018, 14:44 Uhr). 
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Die monatliche Anfangsmiete für geförderte Wohnungen darf nicht höher als 6,10 Euro 

pro Quadratmeter Wohnfläche sein. 509 „Bei Erreichen des Kfw-55-Standards und mehr“ 

beträgt die maximale Nettokaltmiete 6,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. 510 511 Bei 

dem Passivhaus-Standard ergibt sich eine monatliche Nettokaltmiete von maximal 7 Euro 

pro Quadratmeter Wohnfläche. 512 Die Dauer der Zweckbestimmung ist 20 Jahre. 513 

 
Tabelle 7: Mietobergrenze in Bremen 514 

 
In der Abbildung 17 sind die monatlichen Mietobergrenzen für einen Haushalt mit bis zu 7 

Personen in Bremen dargestellt. 515 Die Mietobergrenzen erhöhten sich ab 01. März 2019 

zum Großteil. 516 Für Haushalte mit fünf oder sechs Personen ist die monatliche Mietober-

grenze jedoch kleiner ab 01. März 2019. 517 In einigen Stadtteilen von Bremen erhöht sich 

die Mietobergrenze um weitere 10 Prozent, 15 Prozent oder auch um 25 Prozent. 518 Die 

Mietobergrenze erhöht sich um 25 Prozent in den Stadtteilen Borgfeld, Mitte, Schwach-

hausen und Horn Lehe. 519 In den Stadtteilen Neustadt und Überseestadt erhöht sich die 

Mietobergrenze um nur 15 Prozent. 520 In den Stadtteilen Walle, Findorff, Östl. Vorstadt 

und Oberneuland erhöht sich die Mietobergrenze um nur 10 Prozent. 521 Das heißt für 

                                                
509 Vgl. https://www.bab-bremen.de/wohnen-bauen/mietwohnraumkredite/neubaukredite.html (20.09.2018, 

15:32 Uhr). 
510 Vgl. https://www.bab-bremen.de/wohnen-bauen/mietwohnraumkredite/neubaukredite.html (20.09.2018, 

15:34 Uhr).  
511 https://www.bab-bremen.de/wohnen-bauen/mietwohnraumkredite/neubaukredite.html (20.09.2018, 15:34 

Uhr). 
512 Vgl. https://www.bab-bremen.de/wohnen-bauen/mietwohnraumkredite/neubaukredite.html (20.09.2018, 

15:35 Uhr). 
513 Vgl. http://bev-bremen.org/2017/02/22/mietobergrenzen-in-bremen-angehoben/ (28.07.2019, 12:06 Uhr).  
514 http://bev-bremen.org/2017/02/22/mietobergrenzen-in-bremen-angehoben/ (12.09.2018, 14:22 Uhr). 
515 Vgl. http://bev-bremen.org/2017/02/22/mietobergrenzen-in-bremen-angehoben/ (12.09.2018, 14:22 Uhr). 
516 Vgl. http://bev-bremen.org/2017/02/22/mietobergrenzen-in-bremen-angehoben/ (28.07.2019, 11:55 Uhr). 
517 Vgl. http://bev-bremen.org/2017/02/22/mietobergrenzen-in-bremen-angehoben/ (28.07.2019, 11:56 Uhr). 
518 Vgl. http://bev-bremen.org/2017/02/22/mietobergrenzen-in-bremen-angehoben/ (28.07.2019, 11:53 Uhr). 
519 Vgl. http://bev-bremen.org/2017/02/22/mietobergrenzen-in-bremen-angehoben/ (12.09.2018, 14:26 Uhr). 
520 Vgl. http://bev-bremen.org/2017/02/22/mietobergrenzen-in-bremen-angehoben/ (12.09.2018, 14:27 Uhr). 
521 Vgl. http://bev-bremen.org/2017/02/22/mietobergrenzen-in-bremen-angehoben/ (12.09.2018, 14:28 Uhr). 
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einen Einpersonenhaushalt in Bremen Mitte darf die Miete 569 Euro hoch sein. 522 Für 

einen Einpersonenhaushalt, der sich in keinem der oben aufgezählten Stadtteile befindet, 

darf die Miete jedoch nur 455 Euro hoch sein. 523 Für jede weitere Person erhöht sich die 

Mietobergrenze um 89 Euro. 524  

 

Die Förderung selbst erfolgt in Form von zinsverbilligten Darlehen. 525 Das Darlehen ist je 

nach Wohnungsgröße unterschiedlich hoch. 526 Für einen Ein- und Zweipersonenhaushalt 

beträgt das Darlehen bis zu 60.000 Euro, für 3 Personen oder einem alleinerziehenden 

Elternteil mit zwei Kindern bis zu 75.000 Euro und für Familienwohnungen ab 4 Personen 

oder Mietreihenhäuser bis zu 90.000 Euro.527 Für jede Wohnung kann ein Aufschlag bis 

zu 5.000 Euro erfolgen, aber nur, wenn die „Maßnahme im Interesse der Stadt Bremen 

bzw. Stadt Bremerhaven“ ist und „bei nachgewiesener besonderen Kostensituationen“. 528 
529 530 „Mit den Förderdarlehen werden Bau- und Baunebenkosten finanziert, höchstens 

bis zu 80 v.H. der Gesamtkosten“. 531 

 

„Die Zinsverbilligung beträgt für die ersten 10 Jahre bis zu 4,00 % p.a. und ab dem 11. 

Jahr bis zu 2,00 % p.a.“. 532 Das Förderdarlehen wird dann ab dem 21. Jahr mit einem 

marktüblichen Zinssatz verzinst. 533 „Die Mindesttilgung beträgt in den ersten Jahren  

1 % p.a., ab dem 11. Jahr 2 % p.a. und ab dem 21. Jahr 4 % p.a.“. 534 Die Eigenleistung 
des Fördernehmers muss mindestens 15 % betragen und ist durch „Bescheinigung des 

finanzierenden Kreditinstituts nachzuweisen“. 535 536 

                                                
522 Vgl. http://bev-bremen.org/2017/02/22/mietobergrenzen-in-bremen-angehoben/ (12.09.2018, 14:30 Uhr). 
523 Vgl. http://bev-bremen.org/2017/02/22/mietobergrenzen-in-bremen-angehoben/ (12.09.2018, 14:30 Uhr). 
524 Vgl. http://bev-bremen.org/2017/02/22/mietobergrenzen-in-bremen-angehoben/ (12.09.2018, 14:31 Uhr). 
525 Vgl. https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 

17:18 Uhr). 
526 Vgl. https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 

17:18 Uhr). 
527 Vgl. https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 

17:18 Uhr). 
528 Vgl. https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 

17:18 Uhr). 
529 https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 17:19 

Uhr). 
530 https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 17:19 

Uhr). 
531 https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 17:19 

Uhr). 
532 https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Konditionsübersicht_190930.pdf (03.10.2019, 17:22 

Uhr). 
533 Vgl. https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Konditionsübersicht_190930.pdf (03.10.2019, 17:22 

Uhr). 
534 https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Konditionsübersicht_190930.pdf (03.10.2019, 17:23 

Uhr). 
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Beispielrechnung: 
è Neubau von Mietwohnungen mit zwei Wohnungen für einen Zweipersonenhaus-

halt, drei Wohnungen für drei Personen und einer Wohnung für einen Vierperso-

nenhaushalt 

 

zwei Zweiraumwohnungen: 60.000 € × 2 = 120.000 € 

drei Dreiraumwohnungen: 75.000 € × 3 = 225.000 €  

eine Vierraumwohnung: 90.000 € × 1 = 90.000 € 

Gesamtsumme Darlehen: 120.000 € + 225.000 € + 90.000 € = 435.000 € (80 %) 
Höhe Eigenmittel: 108.750 € (20 %) 

Höhe der Investition: 543.750 € 

4.7 Bauförderung Nordrhein-Westfalen 
 

In Nordrhein-Westfalen ist die NRW-Bank für die Wohnungsbauförderung zuständig. 537 

„Die NRW-Bank unterstützt das für das Wohnungswesen zuständige Ministerium bei der 

Förderung des Wohnungswesens insbesondere durch Aufnahme, Gewährung oder Ver-

mittlung von Darlehen, Vergabe von Zuschüssen gegen Erstattung aus Haushaltsmitteln 

oder durch Übernahme von Bürgschaften und deren Verwaltung“. 538 

 

Die Förderung basiert auf dem „Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für 

das Land Nordrhein-Westfalen“ (WFNG NRW), welches am 1. Januar 2010 in Kraft getre-

ten ist. 539 540 Weiterhin gelten die Wohnraumförderbestimmungen von Nordrhein-

Westfalen (WFB) vom 26. Januar 2006, zuletzt geändert am 15. Februar 2019. 541 

 

Um eine Sozialwohnung in NRW zu beziehen, muss der Wohnberechtigungsschein vor-

liegen. 542 Der Wohnberechtigungsschein „gilt für ein Jahr und hält Angaben über die Per-

                                                                                                                                              
 
535 Vgl. https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 

17:19 Uhr). 
536 https://www.bab-bremen.de/sixcms/media.php/24/Merkblatt%20Neubau_201909.pdf (03.10.2019, 17:20 

Uhr). 
537 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (12.09.2018, 11:40 Uhr). 
538 WFNG NRW Paragraph 3 Absatz 5. 
539 Vgl. WFNG NRW Paragraph 45. 
540 WFNG NRW Paragraph 45. 
541 Vgl. WFB. 
542Vgl.https://www.duesseldorf.de/buergerservice/dienstleistungen/dienstleistung/show/wohnberechtigungssch

ein-wbs.html (13.09.2018, 18:31 Uhr). 
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sonenzahl und die maximale Größe der Wohnung“. 543 544 Um den Wohnberechtigungs-

schein zu erhalten, müssen zum Beispiel die Einkommensgrenzen eingehalten werden. 
545 Die Einkommensgrenzen in Nordrhein-Westfalen betragen für einen Einpersonen-

haushalt 19.350 Euro und für einen Zweipersonenhaushalt 23.310 Euro pro Jahr. 546 Für 

jede weitere im Haushalt lebende Person erhöht sich die Einkommensgrenze um bis zu 

5.360 Euro und für jedes Kind um 700 Euro. 547  

 

Die maximalen Wohnungsgrößen sind in Tabelle 8 dargestellt. 548 Die Wohnflächenober-

grenze ist für barrierefreie Wohnungen mit oder ohne zusätzliche Badewanne sowie für 

Rollstuhlnutzer unterschiedlich hoch. 549 Bei Wohnungen mit mehr als fünf Zimmern erhö-

hen sich die Wohnflächenobergrenzen „um 15 Quadratmeter für jeden zusätzlichen 

Raum“. 550 551 

 

 

Tabelle 8: Wohnflächengrenzen je nach Haushaltsgröße 552 

 
Für die Berechnung der monatlichen Miete, auch Bewilligungsmiete genannt, dürfen bei 

Erstbezug die Beträge pro Quadratmeter Wohnfläche nicht überschritten werden. 553 Hier-

bei werden die Gemeinden den Mietniveaus M1 bis M4 zugeordnet. 554 Die Zuordnung 

„richtet sich nach den Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) in der jeweils geltenden 

                                                
543Vgl.https://www.duesseldorf.de/buergerservice/dienstleistungen/dienstleistung/show/wohnberechtigungssch

ein-wbs.html (13.09.2018, 18:34 Uhr). 
544https://www.duesseldorf.de/buergerservice/dienstleistungen/dienstleistung/show/wohnberechtigungsschein-

wbs.html (13.09.2018, 18:34 Uhr). 
545 Vgl. WFGN NRW Paragraph 18 Absatz 1.  
546 Vgl. WFB Abschnitt 1, Punkt 1.1. 
547 Vgl. WFB Abschnitt 1, Punkt 1.1. 
548 Vgl. WFB Anlage 1, Punkt 1.4.1 
549 Vgl. WFB Anlage 1, Punkt 1.4.1. 
550 Vgl. WFB Anlage 1 Punkt 1.4.1. 
551 WFB Anlage 1 Punkt 1.4.1. 
552 WFB Anlage 1 Punkt 1.4.1. 
553 Vgl. WFB Abschnitt 2, Punkt 2.4. 
554 Vgl. WFNG NRW, Paragraph 32, Absatz 2. 
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Fassung“. 555 556 Die aktuellste Fassung ist die „Anpassung der Miet-obergrenzen ab dem 

1. Januar 2017 gemäß § 32 Absatz 3 siehe Runderlass des Ministeriums für Bauen, 

Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr vom“ 15. Februar 2019“. 557 558 559 Weiterhin wird 

zwischen der Einkommensgruppe A und B unterschieden. 560 Zu der Einkommensgruppe 

A zählen „Begünstigte, deren anrechenbares Einkommen die Einkommensgrenzen des § 

13 Absatz 1 WFNG NRW nicht übersteigt“. 561 562 Zu der Einkommensgruppe B zählen 

„wirtschaftlich leistungsfähigere Begünstigte, deren anrechenbares Einkommen die Ein-

kommensgrenze des §13 Absatz 1 WFNG NRW um bis zu 40 v.H. übersteigt“. 563 564  
 

 

Tabelle 9: Höhe der Miete bei Erstbezug 565 

 
Für Wohnungen in den Städten Köln, Münster, Düsseldorf und Bonn gilt eine abweichen-

de Miete von den Beträgen aus Tabelle 2. 566 Hier beträgt die maximale monatliche Miete 

für Einkommensgruppe A 6,80 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und für Einkommens-

gruppe B 7,60 Euro je Quadratmeter. 567 

Die Förderung besteht aus einer Grundpauschale und einem Zusatzdarlehen. 568 Die För-

derungshöhe der Grundpauschale ist je nach den Gemeinden im Mietniveau und der Ein-

                                                
555 Vgl. WFNG NRW, Paragraph 32, Absatz 2. 
556 WFNG NRW, Paragraph 32, Absatz 2. 
557 Vgl. WFGN NRW, Paragraph 32 Absatz 1. 
558 WFGN NRW, Paragraph 32 Absatz 1. 
559 Vgl. WFB. 
560 Vgl. WFB Anlage 1 Punkt 1.4.1. 
561 Vgl. WFB Abschnitt 1, Punkt 1.2a. 
562 WFB Abschnitt 1, Punkt 1.2a. 
563 Vgl. WFB Abschnitt 1, Punkt 1.2b. 
564 WFB Abschnitt 1 Punkt 1.2b. 
565 WFB Abschnitt 2 Punkt 2.4.1. 
566 Vgl. WFB Abschnitt 2 Punkt 2.4. 
567 Vgl. WFB Abschnitt 2 Punkt 2.4. 
568 Vgl. WFB Abschnitt 2 Punkt 2.5. 
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kommensgruppe unterschiedlich hoch. 569 Die Grundpauschale für den Neubau ist in der 

Tabelle 10 dargestellt. 570 

 

Tabelle 10: Förderungshöhe bei Neubau 571 

 
Für den Neubau von bindungsfreien Mietwohnungen beträgt die Förderung 60 % „der 

Grundpauschale für die Einkommensgruppe A“. 572 573 

 

Zu den Zusatzdarlehen zählen zum Beispiel Aufzugsdarlehen, Darlehen für kleine Woh-

nungen, Familienwohnungen und Rollstuhlgerechter Wohnraum. 574 Für Wohnungen mit 

einer Wohnfläche bis zu 55 Quadratmetern erfolgt eine Förderpauschale in Höhe von 

5.000 Euro pro Wohnung. 575 Das Zusatzdarlehen für einen Aufzug beträgt 15.000 Euro. 
576 Zusätzlich werden 10.000 Euro pro erschlossenes Geschoss gewährt, aber insgesamt 

nicht mehr als 55.000 Euro. 577 

 

Die Mietpreis- und Belegungsbindung kann wahlweise 20 oder 25 Jahre erfolgen. 578 Liegt 

die Gemeinde im Mietniveau 1 oder 2, dann betragen die Zinsen 0,5 Prozent pro Jahr „bis 

zum Ablauf der Belegungsbindung“. 579 580 Befindet sich die Gemeinde aber in dem Miet-

niveau 3 oder 4, dann entsprechen die Zinsen 0 Prozent „bis zum Ablauf des 10. Jahres“. 

                                                
569 Vgl. WFB Abschnitt 2 Punkt 2.5.1. 
570 Vgl. WFB Abschnitt 2 Punkt 2.5.1.1. 
571 https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (18.09.2019, 12:10 Uhr). 
572 Vgl. WFB Abschnitt 2 Punkt 2.5.1.1. 
573 WFB Abschnitt 2 Punkt 2.5.1.1. 
574 Vgl. WFB Abschnitt 2, Punkt 2.5.2. 
575 Vgl. WFB Abschnitt 2, Punkt 2.5.2.1. 
576 Vgl. WFB Abschnitt 2, Punkt 2.5.2.2. 
577 Vgl. WFB Abschnitt 2, Punkt 2.5.2.2. 
578 Vgl. https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:03 Uhr). 
579 Vgl. https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:05 Uhr). 
580 https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:05 Uhr). 
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581 582  Für die restliche Belegungsbindungszeit erhöhen sich die Zinsen auf 0,5 Prozent 

p.a.583 Die Verwaltungskosten betragen einmalig 0,4 Prozent. Ab dem Leistungsbeginn ist 

dann ein laufender Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 0,5 Prozent p.a. des Darlehens 

zu zahlen. 584  Sobald das Darlehen zur Hälfte getilgt ist, „erfolgt die Berechnung vom hal-

ben Darlehensbetrag“. 585 586 Die Tilgung selbst beträgt jährlich 1 Prozent. 587 Es können 

auch jährlich 2 Prozent zuzüglich ersparter Zinsen beantragt werden. 588  

 

Bei der Mietwohnraumförderung werden Tilgungsnachlässe auf die Zusatzdarlehen und 

Grundpauschalen gewährt. 589 „Der gesamte Tilgungsnachlass wird nach Vollauszahlung 

bei Leistungsbeginn vom gewährten Darlehen abgesetzt“. 590  

Die Zins- und Tilgungsleistungen und „der laufende Verwaltungskostenbeitrag werden 

vom reduzierten Darlehen erhoben und sind halbjährig an die NRW-Bank zu zahlen“. 591 
592 Die Eigenleistung muss mindestens 20 Prozent der Gesamtkosten betragen. 593  

 

Beispielrechnung: 
 

è Neubau von Mietwohnungen im Mietniveau M2 für die Einkommensgruppe A 

è Wohnungen barrierefrei mit zusätzlicher Badewanne 

 

1 Zimmer: 1.550 € × 52m2 = 80.600 € 

                                                
581 Vgl. https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:08 Uhr).  
582 https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:08 Uhr). 
583 https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:08 Uhr). 
584 Vgl. https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:20Uhr). 
585 Vgl. https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:22 Uhr). 
586 https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:22 Uhr). 
587 Vgl. https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:23 Uhr). 
588 Vgl. https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:25 Uhr). 
589 Vgl. https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/Wohnraumfoerderungsprogramm_2018_22_2019_on.pdf 

(06.05.2018, 12:43 Uhr). 
590 https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:35 Uhr). 
591 Vgl. https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:39 Uhr). 
592 https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Mietwohnraumfoerderung-

Neubau/15346/produktdetail.html?backToResults=true (27.09.2018, 10:39 Uhr). 
593 Vgl. WFB Abschnitt 1, Punkt 1.6.2.1a. 
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2 x 2 Zimmer: 2 × 1.550 € × 67m2 = 207.700 € 

3 x 3 Zimmer: 3 × 1.550 € × 82m2 = 381.300 € 

2 x 4 Zimmer: 2 × 1.550 € × 97m2 = 300.700 € 

Gesamthöhe Grundpauschale:  

80.600 € + 207.700 € + 381.300 € + 300.700 € = 970.300 € (80 %) 

Höhe Eigenmittel: 242.575 € (20 %) 
Höhe Investition: 1.212.875 € 

Tilgungsnachlass: 15 % von 970.300 € = 145.545 € 

4.8 Wohnungsbauförderung Hessen 
 

Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WIBank) und das Land Hessen sind im Bundes-

land Hessen gemeinsam für die „Vergabe der Förderprogramme der Wohnungsbauförde-

rung“ zuständig. 594 595 596 Die Soziale Mietwohnraumförderung unterteilt sich in die Förde-

rung für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen. 597 

Für die Soziale Wohnraumförderung in Hessen gilt die Mietwohnraumförderrichtlinie 

(MWFRL, HE) vom 28. Juni 2018 und das Hessische Wohnraumfördergesetz (HWoFG) 

vom 13. Dezember 2012. 598  

 

Unterstützt werden Haushalte, deren Gesamteinkommen die Einkommensgrenze nach § 

5 nicht überschreitet. 599 Die Einkommensgrenze für einen Einpersonenhaushalt beträgt 

15.572 Euro und für einen Zweipersonenhaushalt 23.626 Euro. 600 Für jede weitere im 

Haushalt lebende Person erhöht sich diese um weitere 5.370 Euro und für jedes Kind um 

weitere 650 Euro jährlich. 601 Die „Anpassung der Einkommensgrenze erfolgt alle drei Jah-

re, die nächste zum 1. Januar 2020“. 602 603  

Für Haushalte mit mittlerem Einkommen beträgt die Einkommensgrenze für einen Einper-

sonenhaushalt 18.686 Euro und für einen Zweipersonenhaushalt 28.351 Euro. 604 Für 

                                                
594Vgl.https://www.duesseldorf.de/buergerservice/dienstleistungen/dienstleistung/show/wohnberechtigungssch

ein-wbs.html (14.09.2018, 10:38 Uhr). 
595https://www.duesseldorf.de/buergerservice/dienstleistungen/dienstleistung/show/wohnberechtigungsschein-

wbs.html (14.09.2018, 10:39 Uhr). 
596 Vgl. MWFRL, HE Teil 1 Punkt 1.1. 
597 Vgl. MWFRL, HE Inhaltsübersicht Teil II. 
598 Vgl. MWFRL, HE Teil 1 Punkt 1.6. 
599 Vgl. HWOFG Paragraph 2 Absatz 2. 
600 Vgl. MWFRL, HE Teil 2 Punkt 4.1. 
601 Vgl. MWFRL, HE Teil 2 Punkt 4.1. 
602 Vgl. MWFRL, HE Teil 2 Punkt 4.1. 
603 MWFRL, HE Teil 2 Punkt 4.1. 
604 Vgl. MWFRL, HE Teil 2 Punkt 5.3. 



Förderprogramme des Sozialen Wohnungsbaus in den einzelnen Bundesländern  63 
 

 

jede weitere lebende Person im Haushalt erhöht sich die Einkommensgrenze um weitere 

6.444 Euro. 605 Die Einkommensgrenze erhöht sich ebenfalls um weitere 650 Euro jährlich 

für jedes weitere Kind. 606 

 

Diese Einkommensgrenzen müssen eingehalten werden, um den Wohnberechtigungs-

schein zu erhalten. 607  

 

Die förderfähige Wohnfläche beträgt für einen Einpersonenhaushalt 45 Quadratmeter, für 

einen Zweipersonenhaushalt 60 Quadratmeter und für einen Dreipersonenhaushalt ma-

ximal 72 Quadratmeter. 608 Die Wohnfläche erhöht sich um weitere 12 Quadratmeter für 

jede weitere Person.609 Die Wohnfläche darf jedoch „35 Quadratmeter nicht unterschrei-

ten“. 610 

 

Bei der monatlichen Nettokaltmiete je Quadratmeter wird ein Mietabschlag von der ortsüb-

lichen Vergleichsmiete verlangt. 611 Der Abschlag liegt bei dem Programm für geringes 

Einkommen bei 20 Prozent und bei dem Programm für mittleres Einkommen bei 15 Pro-

zent. 612 Die Grundmiete (monatliche Einstiegsmiete) soll daher nur „max. 6,00 €/m2 bis 

6,50 €/m2 förderfähige Wohnfläche zzgl. Betriebskosten betragen“. 613 614 

 

Die Förderung besteht sowohl aus einem zinsgünstigen Baudarlehen als auch aus einem 

zusätzlichen Finanzierungszuschuss 615  Bei einer Belegungs- und Mietpreisbindung von 

20 Jahren beträgt der Finanzierungszuschuss 20 Prozent des bewilligten Darlehens und 

bei einer Belegungs- und Mietpreisbindung von 25 Jahren 25 Prozent. 616  

Für den Neubau von Mietwohnungen sind die Darlehensbeträge abhängig von den 

Grundstückskosten unterschiedlich hoch. 617 Der Grundbetrag unterscheidet sich noch 

                                                
605 Vgl. MWFRL, HE Teil 2 Punkt 5.3. 
606 Vgl. MWFRL, HE Teil 2 Punkt 5.1. 
607 Vgl. https://www.mainhausen.de/mcwork/files/download/437 (14.09.2018, 12:50 Uhr). 
608 Vgl. MWFRL, HE Teil 2 Punkt 5.4. 
609 Vgl. MWFRL, HE Teil 2 Punkt 5.4. 
610 Vgl. MWFRL, HE Teil 2 Punkt 5.4. 
611 Vgl. E-Mail mit Herr Müller, Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 02.09.2019. 
612 Vgl. E-Mail mit Herr Müller, Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 02.09.2019. 
613 Vgl. Richtlinien der Wissenschaftsstadt Darmstadt zur Förderung des Mietwohnungsbaus Punkt 6.2. 
614 Richtlinien der Wissenschaftsstadt Darmstadt zur Förderung des Mietwohnungsbaus Punkt 6.2. 
615 Vgl. https://www.wibank.de/wibank/hessisches-mietwohnungsbauprogramm/soziale-

mietwohnraumfoerderung--geringe-einkommen-/307058 (04.10.2018, 12:34 Uhr). 
616 Vgl. https://www.wibank.de/wibank/hessisches-mietwohnungsbauprogramm/soziale-

mietwohnraumfoerderung--geringe-einkommen-/307058 (04.10.2018, 12:37 Uhr). 
617 Vgl. https://www.wibank.de/wibank/hessisches-mietwohnungsbauprogramm/soziale-

mietwohnraumfoerderung--geringe-einkommen-/307058 (04.10.2018, 14:14 Uhr). 
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einmal für den Neubau von Mietwohnungen für Haushalte mit geringem sowie mittlerem 

Einkommen. 618 

 

Tabelle 11: Darlehen je Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche für Haushalte mit  
geringem Einkommen 619 

 

Tabelle 12: Darlehen je Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche für Haushalte mit  
mittlerem Einkommen 620 

 
Für eine rollstuhlgerechte Wohnung wird ein zusätzlicher Zuschuss von 150 Euro je 

Quadratmeter Wohnfläche gewährt. 621 Für Aufzüge wird ebenfalls ein Zusatzdarlehen 

von 3.000 Euro je geförderte Wohnung, jedoch nicht mehr als 40.0000 Euro je Aufzug 

gewährt. 622  

 

Für die Dauer der Mietpreis- und Belegungsbindung beträgt der Festzins 0,6 Prozent. 623 

Nach der Belegungs- und Mietpreisbindung wird das Darlehen mit dem marktüblichen 

Zinssatz weiter verzinst. 624 Der effektive Jahreszins liegt bei 0,67 Prozent. 625 Die Tilgung 

                                                
618 Vgl. https://www.wibank.de/wibank/hessisches-mietwohnungsbauprogramm/soziale-

mietwohnraumfoerderung--geringe-einkommen-/307058 (29.07.2019, 13:03 Uhr). 
619 MWFRL, HE Teil 2 Punkt 4.2.1. 
620 MWFRL, HE Teil 2 Punkt 5.2.1 
621 Vgl. MWFRL, HE Teil 2 Punkt 4.2.1. 
622 Vgl. MWFRL, HE Teil 2 Punkt 4.2.1. 
623 Vgl. MWFRL, HE Teil 2 Punkt 4.2.1. 
624 Vgl. MWFRL, HE Teil 2 Punkt 4.2.1. 
625 Vgl. https://www.wibank.de/wibank/hessisches-mietwohnungsbauprogramm/soziale-

mietwohnraumfoerderung--geringe-einkommen-/307058 (04.10.2018, 13:34 Uhr). 
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beläuft sich auf 2 Prozent jährlich. 626 Einmalig wird ein Bearbeitungsentgelt von 1 Prozent 

für das Darlehen sowie 0,5 Prozent für den Finanzierungszuschuss berechnet. 627 „Die 

Zins- und Tilgungsleistungen sind in gleichbleibenden halbjährlichen Leistungsraten zu 

zahlen“. 628 Ebenso halbjährlich erfolgt die Tilgungsverrechnung. 629 

Der Eigenanteil beträgt mindestens 15 Prozent. 630 

 

Beispielrechnung Darlehen: 
 

è Mehrfamilienhaus mit sechs Mietwohnungen 
è Mietwohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen 
è Grundstückswert zwischen 300 und 350 €/m2 
è Grundstücksgröße: 1000 m2 
è Miet- und Belegungsbindung 20 Jahre 

 

Grundbetrag Darlehen: 750 m2 × 1400 € = 1.050.000 €  

Eigenanteil (15 %): 185.294,12 € 
Investitionshöhe: 1.235.294,12 € 
Finanzierungszuschuss (20 %): 210.000 € 

4.9 Bauförderung Rheinland-Pfalz 
 

Die Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz bietet zusammen mit dem Land 

die soziale Mietwohnraumförderung an. 631 Die Grundlagen hierfür sind das Landeswohn-

raumfördergesetz (LWoFG) vom 01. Januar 2014, die Förderbedingungen des Landes 

Rheinland-Pfalz und die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen vom 08. 

Dezember 2015 mit einer Änderung am 16. April 2019. 632 633 634  

                                                
626 Vgl. https://www.wibank.de/wibank/hessisches-mietwohnungsbauprogramm/soziale-

mietwohnraumfoerderung--geringe-einkommen-/307058 (04.10.2018, 13:36 Uhr).  
627 Vgl. https://www.wibank.de/wibank/hessisches-mietwohnungsbauprogramm/soziale-

mietwohnraumfoerderung--geringe-einkommen-/307058 (04.10.2018, 13:38 Uhr). 
628 https://www.wibank.de/wibank/hessisches-mietwohnungsbauprogramm/soziale-mietwohnraumfoerderung--

geringe-einkommen-/307058 (04.10.2018, 13:39 Uhr). 
629 Vgl. https://www.wibank.de/wibank/hessisches-mietwohnungsbauprogramm/soziale-

mietwohnraumfoerderung--geringe-einkommen-/307058 (04.10.2018, 13:40 Uhr). 
630 Vgl. Richtlinien der Wissenschaftsstadt Darmstadt zur Förderung des Mietwohnungsbaus Punkt 7.3 
631 Vgl. Richtlinie Soziale Mietwohnraumförderung durch ein Darlehen der Investitions-und Strukturbank 

Rheinland-Pfalz (ISB-Darlehen Mietwohnungen Rheinland-Pfalz) und durch sonstige Maßnahmen 
Teil 1, Abschnitt 1, Punkt 1.1. 

632 Vgl. Richtlinie Soziale Mietwohnraumförderung durch ein Darlehen der Investitions-und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB-Darlehen Mietwohnungen Rheinland-Pfalz) und durch sonstige Maßnahmen 
Teil 1, Abschnitt 1, Punkt 1.1. 

633 Vgl.  https://isb.rlp.de/themenkomplex/bauen-wohnen/neubau.html (07.10.2018, 16:40 Uhr). 
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Gefördert werden hierbei Investoren oder Investorinnen, die preiswerte Mietwohnungen 

errichten. 635 Die Mieterhaushalte dürfen dabei bestimmte Einkommensgrenzen nicht 

überschreiten und müssen über einen Wohnberechtigungsschein verfügen. 636 637 Die 

Einkommensgrenze für einen Einpersonenhaushalt beträgt 15.300 Euro und für einen 

Zweipersonenhaushalt 22.000 Euro. 638 Für jede weitere im Haushalt lebende Person er-

höht sich die Einkommensgrenze um weitere 5.000 Euro und „für jedes zum Haushalt 

gehörende Kind“ um 1.000 Euro. 639 640 Gefördert werden ebenfalls Haushalte, die die 

Einkommensgrenzen nicht mehr als 60 Prozent überschreiten. 641 Die Einkommensgren-

zen liegen für einen Einpersonenhaushalt bei 24.480 Euro und für einen Zweipersonen-

haushalt bei 35.200 Euro. 642 

 

Neben den Einkommensgrenzen darf die Wohnfläche ebenfalls nicht überschritten wer-

den. Die Wohnflächenobergrenze für eine Einraumwohnung beträgt bis zu 50 Quadratme-

ter, für eine Zweiraumwohnung bis zu 60 Quadratmeter, für eine Dreiraumwohnung bis zu 

80 Quadratmeter, für eine Vierraumwohnung 90 Quadratmeter und für eine Fünfraum-

wohnung bis zu 105 Quadratmeter. 643 Bis zu 15 Quadratmeter sind für jeden zusätzlichen 

Raum angemessen. 644 Nicht gefördert werden Wohnungen mit weniger als 30 Quadrat-

meter. 645 „Bei Wohnungen die für Haushalte mit einem Einkommen bis zu 60 Prozent 

über der Einkommensgrenze zweckgebunden werden, ist eine Überschreitung bis zu 20 

Prozent zulässig“. 646 
Die geförderten Wohnungen sind mietpreis- und belegungsgebunden. 647 Die Miet- und 

Belegungsbindung beträgt für Haushalte mit geringem Einkommen 20 oder 25 Jahre und 

für Haushalte mit einem Einkommen über den Einkommensgrenzen 15 Jahre. 648 Die Net-

tokaltmiete pro Quadratmeter richtet sich hierbei „nach dem jeweiligen Programm, aus 

                                                                                                                                              
 
634 Vgl. LWoFG. 
635 Vgl. https://isb.rlp.de/themenkomplex/bauen-wohnen/neubau.html (07.10.2018, 16:43 Uhr). 
636 Vgl. https://isb.rlp.de/themenkomplex/bauen-wohnen/neubau.html (07.10.2018, 16:45 Uhr). 
637 Vgl. LWoFG Paragraph 13. 
638 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 13:33 Uhr). 
639 Vgl. LWoFG Paragraph 13 Absatz 2. 
640 LWoFG Paragraph 13 Absatz 2. 
641 Vgl. Richtlinie Soziale Mietwohnraumförderung durch ein Darlehen der Investitions-und Strukturbank 

Rheinland-Pfalz (ISB-Darlehen Mietwohnungen Rheinland-Pfalz) und durch sonstige Maßnahmen 
Teil 2, Abschnitt 1, Punkt 6.1.2. 

642 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 13:35 Uhr). 
643 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab1075-1 (07.10.2018, 17:19 Uhr). 
644 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab1075-1 (07.10.2018, 17:20 Uhr). 
645 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab1075-1 (07.10.2018, 17:21 Uhr). 
646 https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab1075-1 (07.10.2018, 17:23 Uhr). 
647 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab1075-1 (07.10.2018, 17:27 Uhr). 
648 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 14:14 Uhr). 
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dem Fördermittel zur Verfügung gestellt werden und nach der für den Bauort vorgesehe-

nen Fördermietstufe“ eins bis sechs. 649 650  Die Fördermietstufen sind von den Gemein-

den abhängig. 651 

 

Tabelle 13: Mietobergrenze je nach Fördermietstufe 652 

 
„Die Miete darf pro Quadratmeter Wohnfläche um 2 Prozent für jedes Jahr seit Beginn der 

Mietbindung – umgerechnet auf einem zurückliegenden Jahreszeitraum – erhöht werden“. 
653 

 

Das Darlehen besteht aus einem Grunddarlehen und einem Zusatzdarlehen. 654 Die Dar-

lehenshöhe richtet sich nach der Fördermietstufe sowie ob die Einkommensgrenzen ein-

gehalten werden oder überschritten werden (siehe Tabelle 14). 655 

 

Tabelle 14: Darlehenshöhe je Quadratmeter Wohnfläche nach Fördermietstufe und  
Einkommensgrenze 656 

 
Neben dem Grunddarlehen können Zusatzdarlehen pro Wohnung genehmigt werden. 657 

Hierzu zählt zum Beispiel der Einbau von einem Aufzug mit 4.000 Euro pro Wohnung, 

                                                
649 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab1075-1 (07.10.2018, 17:29 Uhr). 
650 https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab1075-1 (07.10.2018, 17:29 Uhr). 
651 Vgl. https://isb.rlp.de/themenkomplex/bauen-wohnen/neubau.html (08.10.2018, 13:04 Uhr). 
652 https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 13:43 Uhr). 
653 https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab1075-1 (07.10.2018, 17:33 Uhr). 
654 Vgl. https://isb.rlp.de/themenkomplex/bauen-wohnen/neubau.html (07.10.2018, 16:48 Uhr). 
655 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab1075-3 (08.10.2018, 12:42 Uhr). 
656 Richtlinie Soziale Mietwohnraumförderung durch ein Darlehen der Investitions-und Strukturbank Rhein-

land-Pfalz (ISB-Darlehen Mietwohnungen Rheinland-Pfalz) und durch sonstige Maßnahmen Teil 2, 
Abschnitt 1, Punkt 10.2. 

657 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab1075-3 (08.10.2018, 12:45 Uhr). 
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aber nicht mehr als 50.000 Euro pro Aufzug. 658 Weitere mögliche Zusatzdarlehen sind 

unter anderem Zusatzdarlehen für Schwerbehinderte und barrierefreies Wohnen. 659 

 

„Auf der Grundlage der gewährten Grund- und Zusatzdarlehen“ werden Tilgungszuschüs-

se für Ausbau-, Ersatzneubau-, Umbau-, Umwandlungs- und Erweiterungsmaßnahmen 

zur Verfügung gestellt. 660 661 Diese Tilgungszuschüsse werden jedoch nur in den Förder-

mietenstufen 1 und 2 genehmigt. 662 In allen Fördermietenstufen wird aber für Zusatzdar-

lehen unabhängig von der Einkommensgrenze ein „Tilgungszuschuss von bis zu 25 Pro-

zent des Zusatzdarlehens gewährt“. 663 664 Ab Beginn der Rückzahlung wird der Tilgungs-

zuschuss vom gewährten Darlehen abgesetzt. 665 „Die monatliche Annuität wird vom re-

duzierten“ Darlehen erhoben. 666 667 

 

Bei einer Miet-und Belegungsbindung von 20 oder auch 25 Jahren ist der anfängliche 

Zinssatz 0 Prozent bis zum Ende des 10. Jahres. 668 669 Danach erhöht er sich für die 

nächsten 5 Jahre auf 0,5 Prozent p.a. und ab dem 16. Jahr bis zum 20. Jahr auf 1 Pro-

zent. 670  

 

Bei einer Miet- und Belegungsbindung von 15 Jahren ist der anfängliche Zinssatz eben-

falls 0 Prozent aber nur für die ersten fünf Jahre. 671 Danach erhöht er sich für die nächs-

ten fünf Jahre auf 0,5 Prozent p.a. und mit Beginn des 11. Jahres auf 1,0 Prozent p.a.. 672 

 

Nach dem Ablauf der Miet- und Belegungsbindungen wird das Darlehen mit dem marktüb-

lichen Zinssatz weiter verzinst. 673 

 

                                                
658 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 13:47 Uhr). 
659 Vgl. Richtlinie Soziale Mietwohnraumförderung durch ein Darlehen der Investitions-und Strukturbank 

Rheinland-Pfalz (ISB-Darlehen Mietwohnungen Rheinland-Pfalz) und durch sonstige Teil 2, Abschnitt 
1, Punkt 10.3. 

660 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 13:56 Uhr). 
661 https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 13:56 Uhr). 
662 Vgl. https://isb.rlp.de/themenkomplex/bauen-wohnen/neubau.html (08.10.2018, 12:51 Uhr). 
663 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 14:05 Uhr). 
664 https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 14:05 Uhr). 
665 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 14:11 Uhr). 
666 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 14:12 Uhr). 
667 https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 14:12 Uhr). 
668 https://isb.rlp.de/themenkomplex/bauen-wohnen/neubau.html (07.10.2018, 16:52 Uhr). 
669 Vgl. https://isb.rlp.de/themenkomplex/bauen-wohnen/neubau.html (07.10.2018, 16:59 Uhr). 
670 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab1075-2 (08.10.2018, 12:35 Uhr). 
671 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 14:19 Uhr). 
672 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 14:19 Uhr). 
673 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 14:20 Uhr). 
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„Der Tilgungssatz beläuft sich auf mindestens 1 Prozent p.a. (Annuitätendarlehen)“. 674  

Bei Wohnungen „in Gemeinden der Fördermietenstufe 3 oder höher“ kann nach Ablauf 

der Zweckbindung „das Förderverhältnis mit einem Zinssatz von 0,75 Prozent fortgeführt 

werden, wenn eine Vereinbarung über allgemeine Belegungsrechte mit einer Laufzeit von 

10 Jahren abgeschlossen wird“. 675 676 

Um ein Darlehen zu erhalten, muss das Eigenkapital 15 Prozent der Gesamtkosten be-

tragen. 677 Zum Eigenkapital zählen Selbsthilfe, Guthaben/Barmittel, Eigenkapitalersatz 

und bezahlte Rechnungen/bezahltes Grundstück. 678 

 

Beispiel: 
è Mehrfamilienhaus (500 m2 Wohnfläche) in einer Gemeinde der Fördermietenstufe 

3 
è für Haushalte mit geringem Einkommen 

Höhe Darlehen: 500 m2 × 1.675 € = 837.500 € 

Eigenanteil (15 %): 147.794,12 € 
Investitionshöhe: 985.294,12 € 
Tilgungszuschuss (20 %): 167.500 € 

 

4.10 Wohnungsbauförderung Saarland 
 

Im Saarland sind für die Wohnungsbauförderung die Saarländische Investitionsbank 

(SIKB) und das Landesamt für Zentrale Dienste (LZD) zuständig. 679 Unterschieden wird 

in die Förderprogramme Schaffung von Mietwohnraum und Schaffung von Mietwohnraum 

für Gebiete mit erhöhtem Wohnungsbedarf. 680 Ziel der Programme ist es, „einen Beitrag 

zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wohnversorgung zu leisten“. 681 682 

 

 

                                                
674 https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 14:21 Uhr). 
675 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 14:29 Uhr). 
676 https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab4666-1 (02.08.2019, 14:29 Uhr). 
677 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab1075-2 (08.10.2018, 12:37 Uhr). 
678 Vgl. https://isb.rlp.de/foerderung/751-752.html#tab1075-2 (08.10.2018, 12:38 Uhr). 
679 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (09.10.2018, 09:42 Uhr). 
680 Vgl. https://www.sikb.de/bauen (09.10.2018, 12:08 Uhr). 
681Vgl.https://www.sikb.de/sites/default/files/SIKB/Merkblätter/SIKB%2024_Schaffung_Mietwohnraum2018082

8.pdf (30.05.2019, 10:47 Uhr). 
682https://www.sikb.de/sites/default/files/SIKB/Merkblätter/SIKB%2024_Schaffung_Mietwohnraum20180828.p

df (30.05.2019, 10:47 Uhr). 
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Abbildung 3: Ober- und Mittelzentren, Grundzentren und andere Gebiete im Saarland 683 

 
„Die Einkommensgrenzen für Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins“ betragen für 

einen Einpersonenhaushalt 19.500 Euro und für einen Zweipersonenhaushalt 29.900 Eu-

ro. 684 Für jede weitere lebende Person im Haushalt erhöht sich die Einkommensgrenze 

um weitere 7.800 Euro und für jedes Kind um weitere 1.300 Euro pro Jahr. 685 Für Gebiete 

mit erhöhten Wohnbedarf betragen die Einkommensgrenzen ebenfalls so viel. 686 Die Ein-

kommensgrenzen dürfen bei Maßnahmen der Mietwohnraumförderung „um bis zu 30% 

überschritten werden“. 687 688 

 

Die Wohnflächenobergrenzen sind für beide Förderprogramme gleich. 689 Diese betragen 

für einen Einpersonenhaushalt maximal 45 Quadratmeter, für einen Zweipersonenhaus-

halt 60 Quadratmeter, für einen Dreipersonenhaushalt 75 Quadratmeter und für einen 

Vierpersonenhaushalt 90 Quadratmeter. 690 Nur in begründeten Ausnahmefällen ist eine 

Überschreitung der Wohnflächengrenze bis zu 5 Prozent der Wohnungsgröße zulässig. 

                                                
683 https://www.saarland.de/dokumente/thema_bauen_und_wohnen/Foerderangebot.pdf (09.10.2018, 10:24 

Uhr). 
684 Vgl. Verordnung über die Einkommensgrenzen bei der Sozialen Wohnraumförderung Paragraph 2. 
685 Vgl. https://www.saarland.de/dokumente/res_innen/Wohnraumbroschuere_06.pdf (04.12.2019, 20:22 Uhr). 
686 Vgl. http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-

DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=4aa561e46fff16fb87d819d09c769842;views;docu
ment&doc=13391&typ=RL (30.05.2019, 10:55 Uhr). 

687 Vgl. https://www.saarland.de/dokumente/res_innen/Wohnraumbroschuere_06.pdf (04.12.2019, 20:24 Uhr). 
688 https://www.saarland.de/dokumente/res_innen/Wohnraumbroschuere_06.pdf (04.12.2019, 20:24 Uhr). 
689Vgl.https://www.sikb.de/sites/default/files/SIKB/Merkblätter/sikb%2027_schaffung_mietwohnraum_sonderpr

ogramm_20180828.pdf (09.10.2018, 12:11 Uhr). 
690 Vgl. WFB 2016 Punkt 3.4.3. 
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691 Für jede weitere im Haushalt lebende Person erhöht sich die Wohnflächengrenze um 

15 Quadratmeter. 692 Nicht gefördert werden Wohnungen unter 40 Quadratmeter. 693 

Die Mietobergrenze bei Neubau beträgt für den Raum Saarbrücken 5,40 Euro pro Quad-

ratmeter. 694 Für die „Mittelzentren sowie die Verflechtungsbereiche der Landeshauptstadt 

Saarbrücken und der Mittelstadt Völklingen“ ist die Mietobergrenze bei Neubau 5,10 Euro 

je Quadratmeter. 695 696 Für die übrigen Gemeinden beträgt die Mietobergrenze für Neu-

bau 4,70 Euro je Quadratmeter. 697 Bei Barrierereduzierung erhöht sich die Mietobergren-

ze um 0,50 Euro je Quadratmeter und bei Barrierefreiheit nach DIN 18040-2 um 1 Euro je 

Quadratmeter.698  

 

Bei der Schaffung von Mietwohnraum für Gebiete mit erhöhtem Wohnraumbedarf betra-

gen die Mietobergrenzen „im Gebiet der Landeshauptstadt Saarbrücken“ 5,90 Euro je 

Quadratmeter und in den Mittelzentren ebenso 5,90 Euro je Quadratmeter. 699 700  

Die Wohnungen sind Mietpreis- und Belegungsgebunden. 701 Die Mietpreis- und Bele-

gungsbindung beträgt für Objekte im Normalprogramm 10 Jahre und für Gebiete mit er-

höhtem Wohnungsbedarf 15 Jahre. 702 „Während der Bindungszeit dürfen die Mieten nach 

Ablauf von jeweils drei Jahren, erstmalig drei Jahre nach der Erstvermietung, um höchs-

tens jeweils 10 % erhöht werden darf“. 703  

 

                                                
691 Vgl. WFB 2016 Punkt 3.4.3. 
692 Vgl. WFB 2016 Punkt 3.4.3. 
693 Vgl. WFB 2016 Punkt 3.4.3. 
694 Vgl. https://www.saarland.de/dokumente/thema_bauen_und_wohnen/Foerderangebot.pdf (09.10.2018, 

11:05 Uhr). 
695 Vgl. https://www.saarland.de/dokumente/thema_bauen_und_wohnen/Foerderangebot.pdf (09.10.2018, 

11:06 Uhr). 
696 https://www.saarland.de/dokumente/thema_bauen_und_wohnen/Foerderangebot.pdf (09.10.2018, 11:06 

Uhr). 
697 Vgl. https://www.saarland.de/dokumente/thema_bauen_und_wohnen/Foerderangebot.pdf (09.10.2018, 

11:08 Uhr). 
698 Vgl. https://www.saarland.de/dokumente/thema_bauen_und_wohnen/Foerderangebot.pdf (09.10.2018, 

11:10 Uhr). 
699Vgl.https://www.sikb.de/sites/default/files/SIKB/Merkblätter/sikb%2027_schaffung_mietwohnraum_sonderpr

ogramm_20180828.pdf (09.10.2018, 12:13 Uhr). 
700https://www.sikb.de/sites/default/files/SIKB/Merkblätter/sikb%2027_schaffung_mietwohnraum_sonderprogr

amm_20180828.pdf (09.10.2018, 12:14 Uhr). 
701 Vgl. https://www.saarland.de/3961.htm (09.10.2018, 09:57 Uhr). 
702 Vgl. https://www.saarland.de/dokumente/res_innen/Wohnraumbroschuere_06.pdf. (04.12.2019, 20:20 

Uhr). 
703 http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-

DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=6fa1ccc2a006071bf9b4bff871e2f049;views;docum
ent&doc=9894&typ=RL (30.05.2019, 10:58 Uhr). 
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Die Förderung selbst ist ein Baudarlehen. 704 Es werden bis zu 30 Prozent der gesamten 

Baukosten übernommen. 705 Bei der Errichtung von Mietwohnungen beträgt die Darle-

henshöhe bis zu 600 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und für Gebiete mit erhöhtem 

Wohnbedarf maximal 1.750 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 706  Bei beiden Förderun-

gen muss die maximale Wohnfläche eingehalten werden. 707 Dabei werden Mietwohnun-

gen nur gefördert, „wenn die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen wird, d.h. die Finanzierung 

der Gesamtkosten muss gesichert sein und die Folgekosten auf Dauer tragbar erschei-

nen“. 708 709  

 

Der anfängliche Zinssatz liegt zwischen 0,5 Prozent p.a. nominal und ist für 10 Jahre fest. 
710 711 Für die restliche Laufzeit des Darlehens beträgt der Zinssatz 1,5 Prozent p.a. nomi-

nal. 712 Für Gebiete mit erhöhtem Wohnungsbedarf beträgt der Zinssatz 0,20 Prozent p.a. 

nominal für die ersten 15 Jahre und ab dem 16. Jahr erhöht sich dieser auf 1,50 Prozent 

p.a. nominal. 713  

 

Die Laufzeit des Kredites beträgt bei beiden Förderprogrammen maximal 30 Jahren. 714 

Die tilgungsfreie Zeit beträgt jeweils 1 Jahr. 715 Das Darlehen wird in „monatlich gleichblei-

benden Annuitäten“ zurückgezahlt. 716 717 

                                                
704 Vgl. https://www.saarland.de/dokumente/thema_bauen_und_wohnen/Foerderangebot.pdf (09.10.2018, 

10:27 Uhr). 
705 Vgl. https://www.baufoerderer.de/finanzieren-foerdermittel/foerdermittelsuche/saarlaendische-

wohnraumfoerderung-schaffung-von-mietwohnraum (04.08.2019, 11:56 Uhr). 
706 Vgl. http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-

DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=6fa1ccc2a006071bf9b4bff871e2f049;views;docum
ent&doc=9894&typ=RL (30.05.2019, 11:12 Uhr). 

707 Vgl. http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-
DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=6fa1ccc2a006071bf9b4bff871e2f049;views;docum
ent&doc=9894&typ=RL (30.05.2019, 11:11 Uhr). 

708 Vgl. http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-
DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=6fa1ccc2a006071bf9b4bff871e2f049;views;docum
ent&doc=9894&typ=RL (30.05.2019, 11:09 Uhr). 

709 http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-
DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=6fa1ccc2a006071bf9b4bff871e2f049;views;docum
ent&doc=9894&typ=RL (30.05.2019, 11:09 Uhr). 

710 Vgl. https://www.saarland.de/dokumente/thema_bauen_und_wohnen/Foerderangebot.pdf (09.10.2018, 
10:30 Uhr). 

711 Vgl. https://www.sikb.de/steckbrief_wrf_schaffung_von_mietwohnraum (04.08.2019, 12:17 Uhr). 
712 Vgl. https://www.saarland.de/dokumente/thema_bauen_und_wohnen/Foerderangebot.pdf (09.10.2018, 

11:27 Uhr). 
713 Vgl. https://www.sikb.de/steckbrief_wrf_sonderprogramm_schaffung_mietwohnraum (09.10.2018, 12:32 

Uhr). 
714 Vgl. https://www.sikb.de/steckbrief_wrf_schaffung_von_mietwohnraum (09.10.2018, 11:52 Uhr). 
715 Vgl. http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-

DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=6fa1ccc2a006071bf9b4bff871e2f049;views;docum
ent&doc=9894&typ=RL (31.05.2019, 11:22 Uhr). 

716 Vgl. http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-
DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=6fa1ccc2a006071bf9b4bff871e2f049;views;docum
ent&doc=9894&typ=RL (31.05.2019, 11:26 Uhr). 
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Für Gebiete mit erhöhtem Wohnbedarf erhält der Antragsteller zusätzlich zum Darlehen 

einen Tilgungszuschuss. 718 „Bei einer Belegungsbindung von 20 Jahren“ ergibt sich ein 

Tilgungszuschuss von 25 Prozent und bei 30 Jahren Belegungsbindung sogar 30 Pro-

zent. 719 720 721  

Die Höhe der Eigenleistung richtet sich nach den Gesamtkosten und ist für beide Förder-

programme gleich. 722 Bei Gesamtkosten von 500.000 Euro beträgt die Eigenleistung 

mindestens 20 Prozent. 723 Bei Gesamtkosten zwischen 500.000,01 Euro und 1.500.000 

Euro liegt die Eigenleistung bei mindestens 15 Prozent. 724 Liegt die Höhe der Gesamt-

kosten zwischen 1.500.000,01 und 2.500.000 Euro, dann ist die Eigenleistung mindestens 

10 Prozent. 725 Bei Gesamtkosten ab 2.500.000,01 Euro beträgt die Eigenleistung mindes-

tens 5 Prozent. 726 

 

Beispiel: 
è Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen 

è Baukosten: 1.000.000 € 

è Für Haushalte mit geringem Einkommen 

è Wohnfläche: 500 m2 

 

Höhe Darlehen: 500 m2 × 600 € = 300.000 € 

Eigenleistung (70 %): 700.000 € 

Investitionshöhe: 1.000.000 € 

 

                                                                                                                                              
 
717 http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-

DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=6fa1ccc2a006071bf9b4bff871e2f049;views;docum
ent&doc=9894&typ=RL (31.05.2019, 11:26 Uhr). 

718 Vgl. https://www.sikb.de/steckbrief_wrf_sonderprogramm_schaffung_mietwohnraum (09.10.2018, 12:34 
Uhr). 

719 https://www.sikb.de/steckbrief_wrf_sonderprogramm_schaffung_mietwohnraum (09.10.2018, 12:35 Uhr). 
720 https://www.sikb.de/steckbrief_wrf_sonderprogramm_schaffung_mietwohnraum (09.10.2018, 12:35 Uhr). 
721 Vgl. https://www.sikb.de/steckbrief_wrf_sonderprogramm_schaffung_mietwohnraum (09.10.2018, 12:35 

Uhr). 
722Vgl.https://www.sikb.de/sites/default/files/SIKB/Merkblätter/SIKB%2024_Schaffung_Mietwohnraum2018082

8.pdf (09.10.2018, 12:01 Uhr). 
723Vgl.https://www.sikb.de/sites/default/files/SIKB/Merkblätter/SIKB%2024_Schaffung_Mietwohnraum2018082

8.pdf (09.10.2018, 12:01 Uhr). 
724Vgl.https://www.sikb.de/sites/default/files/SIKB/Merkblätter/SIKB%2024_Schaffung_Mietwohnraum2018082

8.pdf (09.10.2018, 12:02 Uhr). 
725Vgl.https://www.sikb.de/sites/default/files/SIKB/Merkblätter/SIKB%2024_Schaffung_Mietwohnraum2018082

8.pdf (09.10.2018, 12:03 Uhr). 
726Vgl.https://www.sikb.de/sites/default/files/SIKB/Merkblätter/SIKB%2024_Schaffung_Mietwohnraum2018082

8.pdf (09.10.2018, 12:04 Uhr). 
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4.11 Förderprogramme Berlin 

 
Die Investitionsbank Berlin (IBB) ist in Berlin für die Wohnungsbauförderung zuständig. 727 

Die Mietwohnungen müssen nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen 2019 

(WFB 2019) errichtet werden. 728 Gefördert werden neben privaten Investoren ebenso 

Vermieter, Wohnungsbaugenossenschaften und private sowie kommunale Wohnungsun-

ternehmen mit dem Investitionsort Berlin. 729  

 

Die Einkommensgrenzen in Berlin betragen für einen Einpersonenhaushalt 16.800 Euro 

und für einen Zweipersonenhaushalt 25.200 Euro. 730 Für jede weitere im Haushalt leben-

de Person erhöht sich die Einkommensgrenze um weitere 5.740 Euro und für jedes Kind 

um weitere 700 Euro. 731  

 

Ab 2018 sollen in Berlin „bestimmte Personengruppen mit mittlerem Einkommen Neubau-

Sozialwohnungen beziehen können“. 732 733 Zu den bestimmten Personengruppen zählen 

unter anderem Polizisten, Busfahrer und Krankenschwestern. 734 Diese können einen 

speziellen Wohnberechtigungsschein beantragen. 735 Die monatliche Nettokaltmiete be-

trägt dann 8 Euro je Quadratmeter Wohnfläche.736 Die jährlichen Einkommensgrenzen für 

diese Personengruppen betragen für einen Einpersonenhaushalt 21.600 Euro und für 

einen Zweipersonenhaushalt 32.400 Euro. 737 Für jedes weitere Kind erhöht sich die Ein-

kommensgrenze um einen bestimmten Zuschlag, der erfragt werden muss. 738 

 

                                                
727 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (10.10.2018, 09:23 Uhr). 
728 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (10.10.2018, 09:34 Uhr). 
729 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (10.10.2018, 09:29 Uhr). 
730 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (15.10.2018, 11:47 Uhr). 
731 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (15.10.2018, 11:48 Uhr). 
732 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (15.10.2018, 11:51 Uhr). 
733 https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-Einkommensgrenzen-

E2524.htm (15.10.2018, 11:51 Uhr). 
734 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (15.10.2018, 11:52 Uhr). 
735 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (15.10.2018, 11:53 Uhr). 
736 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (15.10.2018, 11:54 Uhr). 
737 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (15.10.2018, 11:56 Uhr). 
738 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (15.10.2018, 11:58 Uhr). 
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Die Wohnflächengrenzen für eine Einraumwohnung liegt bei 40 Quadratmeter, 54 Quad-

ratmeter für eine Eineinhalb, und Zweiraumwohnung, 70 Quadratmeter für eine Drei-

raumwohnung und 82 Quadratmeter für eine Vierraumwohnung. 739 Für jedes weitere 

Zimmer erhöht sich die Wohnflächenobergrenze um maximal 11 Quadratmeter. 740 Dach-

gärten, Terrassen, Loggien und Balkone „sollen eine Fläche von insgesamt 5 Quadratme-

tern nicht überschreiten“. 741 742  

 

Für die Schaffung von Mietwohnungen stehen zwei verschiedene Fördermodelle zur Ver-

fügung. 743 Das erste Fördermodell betrifft Wohnungen, die nach Punkt 4.1 der Wohn-

raumförderbestimmungen 2019 in Berlin gefördert werden. 744 Die Einkommensgrenzen 

werden hier eingehalten oder bis zu 40 Prozent überstiegen. 745 Die anfängliche monatli-

che Miete ist einkommensabhängig und beträgt 6,50 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 

für Haushalte, die die Einkommensgrenzen einhalten und 6,70 € je Quadratmeter Wohn-

fläche für die Haushalte, die die Einkommensgrenzen bis zu 40 Prozent übersteigen. 746 
747 Das zweite Fördermodell ist für Wohnungen, die nach Punkt 4.2 der WFB 2019 Berlin 

gefördert werden und die Einkommensgrenzen bis zu 80 Prozent übersteigen. 748 Die an-

fängliche Miete ist 8,20 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 749 „Fördermodell 2 kann in der 

Regel nur in Anspruch genommen werden, wenn mindestens 30 % der Wohnungen des 

gesamten Vorhabens im Rahmen des Fördermodells 1 gefördert werden“. 750 Dabei soll 

der Anteil der geförderten Wohnungen nach Fördermodell 2 nicht mehr als 20 Prozent 

betragen. 751 

 

Die monatliche Miete darf alle zwei Jahre ab mittlerer Bezugsfertigkeit des Förderobjektes 

um bis zu 0,20 Euro je m2 Wohnfläche erhöht werden. 752 753 Im Investitionsobjekt sollte 

„der Anteil der Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen“ mindestens ein Drittel der geförderten 

                                                
739 Vgl. WFB 2019 Berlin Punkt 2.4. 
740 Vgl. WFB 2019 Berlin Punkt 2.4. 
741 Vgl. WFB 2019 Berlin Punkt 2.4. 
742 WFB 2019 Berlin Punkt 2.4. 
743 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:26 Uhr). 
744 Vgl. WFB 2019 Berlin Punkt 10.1. 
745 Vgl. https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/foerderung/ (07.10.2019, 14:25 Uhr). 
746 Vgl. WFB 2019 Berlin Punkt 10.1. 
747 Vgl. https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/foerderung/ (07.10.2019, 14:27 Uhr). 
748 Vgl. WFB 2019 Berlin Punkt 10.1. 
749 Vgl. WFB 2019 Berlin Punkt 10.1. 
750 https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/foerderung/ (07.10.2019, 14:29 Uhr). 
751 Vgl. https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/foerderung/ (07.10.2019, 14:31Uhr). 
752 Vgl. WFB 2019 Berlin Punkt 10.2. 
753 WFB 2019 Berlin Punkt 10.2. 
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Wohneinheiten betragen. 754 755 „An WBS-Inhaber mit besonderem Wohnbedarf“ soll 

„mindestens ein Viertel der geförderten Wohnungen“ vermietet werden. 756 757 758 Ab fest-

gestellter mittleren Bezugsfertigkeit beträgt die Mietpreis- und Belegungsbindung 30 Jah-

re. 759 

 

Die Förderung besteht aus einem öffentlichen zinslosen Baudarlehen. 760 Für das För-

dermodell 1 beträgt das Darlehen bis zu 1.800 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 761 Bei 

dieser Fördervariante erfolgt ein „Teilverzicht von 25 Prozent auf den ausgezahlten Betrag 

des öffentlichen Baudarlehens nach mittlerer Bezugsfertigkeit“. 762 763 „Die Darlehenshöhe 

pro m2 Wohnfläche ist abhängig von der Höhe des kaufmännisch gerundeten Bodenwerts 

(in €/m2 Nutzungsfläche)“. 764 

 

Tabelle 15: Fördermodell 1 - Öffentliches Baudarlehen mit Teilverzicht 765 
 

Bei dem dritten Fördermodell beträgt die Darlehenshöhe bis zu 1.500 Euro je Quadratme-

ter Wohnfläche. 766 Auch hier ist die Darlehenshöhe pro Quadratmeter Wohnfläche „ab-

hängig von der Höhe des kaufmännisch gerundeten Bodenwertes (in €/m2 Nutzungsflä-

che)“. 767 768 

                                                
754 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:36 Uhr). 
755 https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:36 Uhr). 
756 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:38 Uhr). 
757 https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:38 Uhr). 
758 https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:38 Uhr). 
759 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (04.08.2019, 13:48 Uhr). 
760 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (04.08.2019, 13:49 Uhr). 
761 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:46 Uhr). 
762 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:49 Uhr). 
763 https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:49 Uhr). 
764 WB 2019 Berlin Punkt 4.1. 
765 WFB 2019 Berlin Punkt 4.1. 
766 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:51 Uhr). 
767 Vgl. WFB 2019 Berlin Punkt 4.2. 
768 WFB 2019 Berlin Punkt 4.2. 
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Tabelle 16: Fördermodell 2 - Öffentliches Baudarlehen ohne Teilverzicht 769 

 
Die Wohnflächengrenzen müssen bei beiden Fördermodellen beachtet werden. 770 

Zusätzliche können einmalige Zuschüsse für zum Beispiel Aufzugsanlagen, Barrierefreie 

Wohnungen oder Nachhaltiges Bauen gewährt werden. 771 

 

Das öffentliche Baudarlehen ist zinslos. 772 Die Tilgung des öffentlich zinslosen Baudarle-

hens liegt bei „1 Prozent p.a. des Darlehensursprungsbetrags ohne Berücksichtigung ei-

nes Teilverzichts“. 773 774 Der Verwaltungskostenbeitrag (VKB) ist für beide Fördermodelle 

gleich und beträgt 0,3 % p.a. „auf das Darlehensursprungskapital unter Abzug des Til-

gungsverzichts“. 775 776 Der VKB steigt bei Baudarlehen mit einer Höhe von weniger als 

2,5 Mio. Euro auf 0,4 % und bei Baudarlehen mit weniger als 1,5 Mio. Euro auf 0,6 %. 777  

 

Um das Baudarlehen zu erhalten, muss der Eigenkapitalanteil mindestens 20 Prozent 

betragen. 778 

 

Beispiel: 
 

è Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen 

è Bodenwert zwischen 601 € bis 700 € 

è Wohnfläche: 500 m2 

è Fördermodell 1 

Höhe Darlehen: 1.500 € × 500 m2 = 750.000 € 

Eigenkapitalanteil (20 %): 187.500 € 

                                                
769 WFB 2019 Berlin Punkt 4.2. 
770 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:47 Uhr). 
771 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:53 Uhr). 
772 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:55 Uhr). 
773 Vgl. https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:57 Uhr). 
774 https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (07.10.2019, 13:55 Uhr). 
775 Vgl. https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/foerderung/ (31.05.2019, 12:09 Uhr). 
776 https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnungsneubaufonds.html (04.08.2019, 14:10 Uhr). 
777 Vgl. https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/foerderung/ (31.05.2019, 12:12 Uhr). 
778 Vgl. WFB 2019 Berlin Punkt 3.4. 
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Investitionssumme: 937.500 € 
Teilverzicht: 234.375 € 

4.12 Wohnungsbauförderung Brandenburg 
 

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ist in Brandenburg für die Woh-

nungsbauförderung zuständig. 779  

Die Einkommensgrenzen in Brandenburg sind für einen Einpersonenhaushalt 12.000 Eu-

ro und für einen Zweipersonenhaushalt 18.000 Euro. 780 Für jede weitere im Haushalt le-

bende Person erhöht sich die Einkommensgrenze um weitere 4.100 Euro und für jedes 

Kind um weitere 500 Euro. 781 

 

Für den Neubau von Mietwohnungen müssen bestimmte Wohnungsgrößen eingehalten 

werden. 782 Diese Wohnflächengrenzen müssen ebenfalls bestimmte Zielgruppen mit ei-

nem Wohnberechtigungsschein bei der Wohnungssuche einhalten. 783 Die Wohnflächen-

obergrenze für einen Einpersonenhaushalt beträgt 50 Quadratmeter, für einen Zweiper-

sonenhaushalt 65 Quadratmeter, für einen Dreipersonenhaushalt 80 Quadratmeter und 

für einen Vierpersonenhaushalt 90 Quadratmeter. 784 Für jede weitere im Haushalt leben-

de Person erhöht sich die Wohnflächenobergrenze um weitere 10 Quadratmeter. 785 

 

Für Personen mit einem Wohnberechtigungsschein beträgt die „höchstzulässige Netto-

kaltmiete 5,50 Euro je Quadratmeter Wohnfläche in Gemeinden der Anlage 3 und 4,90 

Euro je Quadratmeter Wohnfläche“ in den anderen Gemeinden. 786 787 Für Personen, die 

die Einkommensgrenze um maximal 40 Prozent überschreiten, beträgt die Nettokaltmiete 

bis zu „7 Euro je Quadratmeter Wohnfläche in Gemeinden der Anlage 3“ und nicht mehr 

als 6 Euro je Quadratmeter Wohnfläche in allen anderen Gemeinden. 788 789 

                                                
779 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (11.10.2018, 13:06 Uhr). 
780 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (11.10.2018, 14:30 Uhr). 
781 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (11.10.2018, 14:30 Uhr). 
782 https://www.ilb.de/de/wohnungsbau/darlehen/mietwohnungsbau-neubau/index.html (31.05.2019, 15:29 

Uhr). 
783 Vgl. https://www.ilb.de/de/wohnungsbau/darlehen/mietwohnungsbau-neubau/index.html (31.05.2019, 

15:29 Uhr). 
784 Vgl. VV – WoFGWoBindG Paragraph 10. 
785 Vgl. VV – WoFGWoBindG Paragraph 10. 
786 MietwohnungsbauförderungsR Punkt 4.6. 
787 Vgl. MietwohnungsbauförderungsR Punkt 4.6. 
788 Vgl. MietwohnungsbauförderungsR Punkt 4.6. 
789 MietwohnungsbauförderungsR Punkt 4.6. 
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Während der Zweckbindung darf die Miete „innerhalb von jeweils drei Jahren“ um 10 Pro-

zent erhöht werden, aber die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete darf nicht überschrit-

ten werden. 790 791 

 

Gefördert wird mit Hilfe von zinsfreien Darlehen und Zuschüssen. 792 Für die Schaffung 

von Mietwohnraum beträgt das Baudarlehen bis zu 2.500 Euro je Quadratmeter Wohnflä-

che. 793 Bei einer Mietpreis- und Belegungsbindung von mindestens 25 Jahren wird ein 

zusätzlicher Zuschuss von 350 Euro je Quadratmeter Wohnfläche gewährt. 794 In diesem 

Fall beträgt die Höhe des Baudarlehens bis zu 2.150 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 
795 

 

Das Darlehen ist über einen Zeitraum von 20 oder sogar 25 Jahren zinsfrei. 796 Nach Ab-

lauf der Zweckbindung kann „der Zinssatz bei gegebener Objektwirtschaftlichkeit auf den 

zu diesem Zeitpunkt geltenden Marktzinssatz festgelegt werden“, aber der Mindestzins-

satz liegt jährlich bei 1 Prozent. 797 798 Der Tilgungszinssatz beträgt für den ausgewählten 

Zeitraum von 20 oder 25 Jahren jährlich mindestens 2 Prozent. 799 Beginn der Tilgung ist 

das folgende Quartal nach der Vollauszahlung des Darlehens. 800 Die Tilgung erfolgt zu-

sätzlich zu dem ersparten laufenden Entgelt. 801 Nach der jeweiligen Zweckbindung wird 

die Tilgung jährlich mit mindestens „1 Prozent vom Nominalkapital zuzüglich der ersparten 

Zinsen und des ersparten laufenden Entgeltes“ fortgeführt. 802 803  

 

Nach Abschluss des Fördervertrages wird ein einmaliges Entgelt von 1 Prozent des Dar-

lehensbetrages erhoben. 804 Das einmalige Entgelt „wird in zwei Raten einbehalten“. 805 806 

Die erste Rate erfolgt mit „85 Prozent zum Zeitpunkt der ersten Auszahlung“ und nach der 

                                                
790 Vgl. MietwohnungsbaförderungsR, Punkt 4.6. 
791 MietwohnungsbauförderungsR Punkt 4.6. 
792 Vgl. https://www.ilb.de/de/wohnungsbau/darlehen/mietwohnungsbau-neubau/ (11.10.2018, 13:23 Uhr). 
793 MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.4.3. 
794 Vgl. MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.4.3. 
795 Vgl. MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.4.3. 
796 Vgl. MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.5.1. 
797 Vgl. MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.5.1. 
798 MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.5.1. 
799 Vgl. MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.5.2. 
800 Vgl. MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.5.2. 
801 Vgl. MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.5.2. 
802 Vgl. MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.5.2. 
803 MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.5.2. 
804 Vgl. MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.5.5. 
805 Vgl. MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.6. 
806 MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.6. 
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Verwendungsnachweisprüfung erfolgt die zweite Rate mit den restlichen 15 Prozent. 807 
808 „Auf den jeweiligen Darlehensrestbetrag ist ein laufendes Entgelt von jährlich 0,5 Pro-

zent zu zahlen“. 809 

 

Um das Darlehen zu erhalten, muss das Eigenkapital mindestens 20 Prozent der Ge-

samtkosten betragen. 810 

Beispiel: 
 

è Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen 

è Wohnfläche 500 m2 

Höhe Darlehen: 500 m2 × 2.150 € = 1.075.000 € 

Höhe Zuschuss: 500 m2 × 350 € = 175.000 € 

Eigenanteil (20 %): 43.750 € 

Investitionshöhe: 1.293.750 € 

4.13 Fördermittel Sachsen-Anhalt 
 

In Sachsen-Anhalt bietet die Investitionsbank (IB) Sachsen-Anhalt die Fördermittel für den 

Wohnungsbau- und modernisierung an. 811 Nach längerer Recherche sowie Kontakt per 

E-Mail zu den Verantwortlichen der Investititonsbank Sachsen-Anhalt, wurde dem Verfas-

ser mitgeteilt, dass in diesem Bundesland kein Förderprogramm für den Neubau von 

Mietwohnraum vorliegt. 812 Es wird lediglich unter anderem der Neubau von Eigenheimen, 

der Erwerb von bestehenden Immobilien, Modernisierungsmaßnahmen, altersgerechter 

Umbau sowie der Einbau von Aufzugsanlagen gefördert. 813 

Die Einkommensgrenzen in Sachsen-Anhalt für einen Einpersonenhaushalt liegen bei 

12.000 Euro und für einen Zweipersonenhaushalt bei 18.000 Euro. 814 Für jedes weitere 

Haushaltsmitglied erhöht sich die Einkommensgrenze um weitere 4.100 Euro und für je-

des Kind um weitere 500 Euro. 815  

                                                
807 Vgl. MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.6. 
808 MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.6. 
809 MietwohnungsbauförderungsR Punkt 5.6. 
810 Vgl. https://www.ilb.de/de/wohnungsbau/darlehen/mietwohnungsbau-neubau/ (11.10.2018, 13:46 Uhr). 
811 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (15.10.2018, 12:56 Uhr). 
812 Vgl. E-Mail vom 29.06.2019. 
813 Vgl. https://www.ib-sachsen-anhalt.de/privatpersonen (12.08.2019, 13:42 Uhr). 
814 Vgl. https://buerger.sachsen-anhalt.de/detail?pstId=183733 (12.08.2019, 13:48 Uhr). 
815 Vgl. https://buerger.sachsen-anhalt.de/detail?pstId=183733 (12.08.2019, 13:49 Uhr). 
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4.14 Förderprogramme Thüringen 
 

Die Thüringer Aufbaubank stellt Fördermittel für den Neubau von Mietwohnungen zur Ver-

fügung. 816 Alle Voraussetzungen für den Bau von Mietwohnungen sowie das Mieten einer 

Mietwohnung der Sozialen Wohnraumförderung basieren auf dem Thüringer Wohnraum-

fördergesetz. 817 Das Thüringer Wohnraumfördergesetz (ThürWoFG) ist am 31. Januar 

2013 in Kraft getreten und besteht aus 30 Paragraphen. 818  

 

„Begünstigte der Sozialen Wohnraumförderung sind Haushalte“, die die Einkommens-

grenzen um nicht mehr als 20 Prozent überschreiten. 819 820 Die einzuhaltende Einkom-

mensgrenze ist für einen Einpersonenhaushalt 14.400 Euro und für einen Zweipersonen-

haushalt 21.600 Euro. 821 Für jede weitere im Haushalt lebende Person erhöht sich die 

Einkommensgrenze um weitere 5000 Euro und für jedes Kind um 1.000 Euro. 822  

 

Ebenfalls nicht überschritten werden dürfen die Wohnflächengrenzen. 823 Für einen Ein-

personenhaushalt beträgt die förderfähige Größe 45 Quadratmeter, für einen Zweiperso-

nenhaushalt 60 Quadratmeter, für einen Dreipersonenhaushalt 75 Quadratmeter und für 

einen Vierpersonenhaushalt 90 Quadratmeter. 824 Für jede weitere im Haushalt lebende 

Person erhöht sich die Wohnfläche um bis zu 15 Quadratmeter. 825 

 

Die angemessene Miete ist je nach Gemeindekategorie I-III unterschiedlich hoch.  826 Zu 

der Gemeindekategorie I gehören Weimar, Erfurt und Jena. 827 Hier beträgt die Nettokalt-

                                                
816 Vgl. https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Wohnraumfoerderung-Innenstadtstabilisierungsprogramm-

ISSP#foerderzweck (02.06.2019, 10:37 Uhr). 
817 Vgl. https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Wohnraumfoerderung-Innenstadtstabilisierungsprogramm-

ISSP#foerderzweck (02.06.2019, 10:41 Uhr). 
818 Vgl. ThürWoFG. 
819 Vgl. ThürWoFG, Paragraph 10 Absatz 1. 
820 ThürWoFG Paragraph 10 Absatz 1. 
821 Vgl. ThürWoFG Paragraph 10 Absatz 2. 
822 Vgl. ThürWoFG Paragraph 10 Absatz 2. 
823 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-

nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 12.2. 

824 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 12.2. 

825 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 12.2. 

826 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 8.1. 
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miete 5,90 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 828 Zu der Gemeindekategorie II gehören 

Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern; unter anderem Greiz, Saalfeld und Suhl. 829 

Die Nettokaltmiete beträgt hier 5,65 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 830 Zu der Ge-

meindekategorie III gehören alle übrigen Gemeinden mit einer Nettokaltmiete von 5,20 

Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 831  

Die jeweils oben genannte Nettokaltmiete „darf nach Ablauf von fünf Jahre nach der Be-

zugsfertigkeit der Wohnungen“ erhöht werden. 832 Der Erhöhungswert für Kategorie I ist 

0,50 Euro je m2/Monat, für Kategorie II 0,45 Euro je m2/Monat und für Kategorie III 0,40 

Euro je m2/Monat. 833 Nach Ablauf von weiteren fünf Jahren ist die erneute Erhöhung der 

Bewilligungsmiete in gleicher Höhe zulässig. 834 Die ortsübliche Miete darf dabei nicht 

überschritten werden. 835 

 

Gefördert werden Wohnungen der Sozialen Wohnungsbauförderung mit einem Baudarle-

hen (Anteilsfinanzierung). 836 Die Höhe des Baudarlehens beträgt hierbei bis zu 80% der 

förderfähigen Kosten und darf zusammen mit dem Baukostenzuschuss diesen Anteil nicht 

                                                                                                                                              
 
827 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-

nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 8.1. 

828 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 8.1. 

829 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 8.1. 

830 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 8.1. 

831 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 8.1. 

832 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 8.2. 

833 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 8.2. 

834 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 8.2. 

835 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 8.2. 

836 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 23.2. 
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übersteigen. 837 Weiterhin kann das Baudarlehen durch einen Tilgungszuschuss ergänzt 

werden. 838 Die restlichen 20 % sind Eigenleistungen und Fremdmittel. 839 

Die Kostenobergrenzen betragen „1.700 Euro Bauwerkskosten je Quadratmeter Wohnflä-

che gemäß DIN 276“, „bis 1.900 Euro je Quadratmeter Wohnfläche bei einer barrierefrei-

en Ausstattung“ und „bis 2.100 Euro je Quadratmeter Wohnfläche bei einer uneinge-

schränkt mit dem Rollstuhl nutzbaren Zusatzausstattung“. 840 841 842 843 

Die PKW-Stellplätze zu den geförderten Wohnungen können mit bis zu 10.000 Euro je 

PKW-Stellplatz gefördert werden. 844 

 

Ist die Bewilligungsmiete höher als die ortsübliche Vergleichsmiete oder die angemessene 

Miete (siehe oben), wird ein Baukostenzuschuss gewährt. 845 Der Baukostenzuschuss 

„wird in der Höhe gewährt, wie dieser zur Erlangung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

oder der angemessenen Miete notwendig ist“. 846 Jedoch darf die Grenze von 15 Prozent 

der förderfähigen Kosten nicht überschritten werden. 847 

 

                                                
837 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-

nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 27. 

838 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 23.2. 

839 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 12.1.1. 

840 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 12.1.1. 

841 Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur Innen-
stadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabilisie-
rungsprogramm – ISSP), Punkt 12.1.1. 

842 Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur Innen-
stadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabilisie-
rungsprogramm – ISSP), Punkt 12.1.1. 

843 Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur Innen-
stadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabilisie-
rungsprogramm – ISSP), Punkt 12.1.1. 

844 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 12.1.1. 

845 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 28. 

846 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 28. 

847 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 28. 
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Für Wohnungen mit einer 15jährigen Mietpreis- und Belegungsbindung wird ein zusätzli-

cher Zuschuss von 15.000 Euro je Wohnung gewährt. 848 Der Zuschuss wird zu 50 Pro-

zent „nach der Bestandskraft des Bewilligungsbescheides“ und zu 50 % „nach der ord-

nungsgemäßen Belegung der mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen“ ausge-

zahlt. 849 850 851 

Nach Abschluss der Fördermaßnahme kann ein Tilgungszuschuss von 15 % erfolgen, 

wenn die Wohnungen Haushalten zur Verfügung gestellt werden, die die Einkommens-

grenzen um nicht mehr als 20 % übersteigen. 852 Bei barrierefreier Ausstattung sowie 

„barrierefreien und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen“ beträgt der 

Tilgungszuschuss 10 %. 853 854 Wenn nach der Fertigstellung der Mietwohnungen die 

Grenzwerte um bis zu 40 % unterschritten werden, beträgt der Tilgungszuschuss eben-

falls 10 %. 855 

Dieses Baudarlehen ist bis zum 31. Oktober 2033 zinsfrei und ab dem 1. November 2033 

erhöht sich der Zinssatz auf 3 Prozent. 856  

Ab dem 1.November 2019 beträgt die jährliche Tilgung 2 %. 857 Die Tilgungsrate kann 

erhöht werden, jedoch nur, wenn sich der damit verbundene Baukostenzuschuss nicht 

erhöht. 858 „Die vereinbarte Tilgungshöhe ist bis zum 31. Oktober 2033 bindend“. 859  

                                                
848 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-

nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 32. 

849 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 32. 

850 Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur Innen-
stadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabilisie-
rungsprogramm – ISSP), Punkt 32. 

851 Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur Innen-
stadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabilisie-
rungsprogramm – ISSP), Punkt 32. 

852 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 27. 

853 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 27. 

854 Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur Innen-
stadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabilisie-
rungsprogramm – ISSP), Punkt 27. 

855 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 27. 

856 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 24. 

857 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 26. 
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Der Verwaltungskostenbeitrag ist einmalig und beträgt 1,5 %. 860 Der Auszahlungsbetrag 

liegt somit nur noch bei 98,5 Prozent. 861 

 

Beispiel: 
 

è Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen 
è Kostengrenze: 1.700 €/m2 
è für Haushalte mit geringem Einkommen 
è Wohnfläche: 500 m2 

Höhe Darlehen: 1.700 € × 500 m2 = 850.000 € 

Zuschuss: 15.000 € × 6 Wohnungen = 90.0000 € 

Eigenleistung (20 %): 235.000 € 
Investitionshöhe: 1.175.000 € 
Tilgungszuschuss (15 %): 141.000 €  

 

4.15 Bauförderung Baden-Württemberg 
 

In Baden-Württemberg ist die Staatsbank (L-Bank) für die Wohnraumförderung zuständig. 
862  

Um eine Sozialwohnung in Baden-Württemberg beziehen zu dürfen, müssen bestimmte 

Einkommensgrenzen eingehalten werden. 863 Die Einkommensgrenzen in Baden-

Württemberg betragen für einen Einpersonenhaushalt sowie auch für einen Zweiperso-

                                                                                                                                              
 
858 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-

nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 26. 

859 Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur Innen-
stadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabilisie-
rungsprogramm – ISSP), Punkt 26. 

860 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 25. 

861 Vgl. Richtlinie für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in besonderen Gebietskulissen zur In-
nenstadtstabilisierung im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2018 bis 2020 (Innenstadtstabi-
lisierungsprogramm – ISSP), Punkt 25. 

862 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html (18.10.2018, 14:00 Uhr). 
863 Vgl. https://wm.baden-

wuerttemberg.de/de/bauen/wohnungsbau/wohnraumfoerderung/mietwohnraumfoerderung/ 
(10.06.2019, 14:14 Uhr). 
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nenhaushalt 48.450 Euro. 864 Für jede weitere im Haushalt lebende Person erhöht sich die 

Einkommensgrenze um weitere 9.000 Euro. 865 

Für die Sozialwohnungen sind nur bestimmte Wohnungsgrößen zulässig. 866 Eine Ein- bis 

Zweiraumwohnung darf nicht größer sein als 45 Quadratmeter, eine Zwei- bis Dreiraum-

wohnung maximal 60 Quadratmeter, eine Drei- bis Vierraumwohnung bis 75 Quadratme-

ter und eine Vier- bis Fünfraumwohnung nicht größer als 90 Quadratmeter. 867   

Für jeden zusätzlichen Raum erhöht sich die Wohnungsgröße um weitere 15 Quadratme-

ter. 868 Die Wohnungsgröße von 30 Quadratmetern darf unterschritten werden, „jedoch 

nicht weniger als 23 Quadratmeter“. 869 870 

 

„Während der Dauer der Miet- und Belegungsbindung ist die Kaltmiete gegenüber der 

konkreten jeweils ortsüblichen Vergleichsmiete (OVM) wahlweise zwischen 20 und 40 

Prozent auf volle Prozentsätze bei entsprechender Anpassung des Subventionswertes 

abzusenken“. 871 Dies ermöglicht „situationsgerechte Abstufungen der höchstzulässigen 

Sozialmiete im gesamten Spektrum ortsüblicher Mieten“. 872 873 „Für die Berechnung der 

Anpassung ist von der auf die Regelabsenkung der OVM in Höhe von 33 Prozent bezo-

genen Gewährung des Darlehenshöchstbetrages auszugehen“. 874 

 Die ortsübliche Vergleichsmiete kann zum Beispiel durch den Mietspiegel bestimmt wer-

den. 875 Nach dem Mietspiegel beträgt die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete in 

                                                
864 Vgl. https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-

finanzierungen/wohnraumfoerderung/fachliche-
hintergrundinformationen/einkommensgrenzen.xml?ceid=100580 (18.10.2018, 14:30 Uhr). 

865 Vgl. https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-
finanzierungen/wohnraumfoerderung/fachliche-
hintergrundinformationen/einkommensgrenzen.xml?ceid=100580 (18.10.2018, 14:31 Uhr). 

866 Vgl. https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-01-
0002&query=1&knr=08212000-01&template=KF778627-
1LB&print=1&direktstart=1&save=1&reset=1&consent_type=NONE&t=g.pdf (18.10.2018, 14:07 Uhr). 

867 Vgl. https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-01-
0002&query=1&knr=08212000-01&template=KF778627-
1LB&print=1&direktstart=1&save=1&reset=1&consent_type=NONE&t=g.pdf (18.10.2018, 14:09 Uhr). 

868 Vgl. https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-01-
0002&query=1&knr=08212000-01&template=KF778627-
1LB&print=1&direktstart=1&save=1&reset=1&consent_type=NONE&t=g.pdf (18.10.2018, 14:10 Uhr). 

869 Vgl. https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-01-
0002&query=1&knr=08212000-01&template=KF778627-
1LB&print=1&direktstart=1&save=1&reset=1&consent_type=NONE&t=g.pdf (18.10.2018,14:11 Uhr). 

870 https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-01-
0002&query=1&knr=08212000-01&template=KF778627-
1LB&print=1&direktstart=1&save=1&reset=1&consent_type=NONE&t=g.pdf (18.10.2018, 14:12 Uhr). 

871 VwV-Wohnungsbau-BW-2018 / 2019 Abschnitt B Punkt 3.4. 
872 Vgl. Bericht und Leitlinien zur Wohnraumförderung in Baden-Württemberg des Ministeriums für Wirtschaft, 

Arbeit und Wohnungsbau Punkt 2.1. 
873 Bericht und Leitlinien zur Wohnraumförderung in Baden-Württemberg des Ministeriums für Wirtschaft, 

Arbeit und Wohnungsbau Punkt 2.1. 
874 VwV-Wohnungsbau-BW-2018 / 2019 Abschnitt B Punkt 3.4. 
875 Vgl. VwV-Wohnungsbau BW 2018 / 2019 Abschnitt A Punkt 2. 
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Baden-Württemberg 10,47 €/m2. 876 In der Stadt Stuttgart beträgt die ortsübliche Ver-

gleichsmiete 15,17 €/m2 und in Baden-Baden 10,67 €/m2. 877 878 

Die Nettokaltmiete pro Quadratmeter für Sozialwohnungen in Stuttgart beträgt somit 10,16 

€/m2. 879 

Die Förderung selbst besteht aus Darlehen, Zinszuschüssen sowie Zuschüssen als An-

teilsfinanzierung. 880 Die Basisförderung richtet sich nach der Dauer der Miet- und Bele-

gungsbindung. 881  

 

Bei der Basisförderung werden bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten übernommen. 882 Die 

Basisförderung setzt sich zusammen aus den Baukosten mit 3.000 Euro je Quadratmeter 

und den Grundstückskosten. 883 „Unter Zugrundelegung eines Festbetrags in Höhe von 3 

000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche für die Baukosten (Kostengruppen 200 bis 700 

DIN 276) ergibt sich ein Darlehensbetrag in Höhe von 2 400 Euro je Quadratmeter Wohn-

fläche. 884 Fallen zusätzliche Abbruchkosten an aufgrund eines Ersatzneubaus, dann er-

höht sich der Festbetrag um 100 Euro auf 3.100 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und 

der Darlehensbetrag liegt somit bei 2480 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 885 Wenn die 

tatsächlichen Baukosten den Festbetrag unterschreiten, dann wird „der nicht ausge-

schöpfte Subventionswert als Teilzuschuss gewährt“. 886 887 

Zu den Baukosten kommen noch die Grundstückskosten dazu. 888 Die Grundstückskosten 

können bis zu einer bestimmten Obergrenze berücksichtigt werden. 889 Die Obergrenze im 

Grundstückspreis errechnet sich nach der aktuellen Bodenrichtwertkartei und einer „jewei-

                                                
876 Vgl. Mietspiegel_Stuttgart_2019.pdf (09.10.2019, 07:48 Uhr). 
877 Vgl. Mietspiegel_Stuttgart_2019.pdf (09.10.2019, 07:48 Uhr). 
878 Vgl. Mietspiegel_Baden-Baden_2019.pdf (09.10.2019, 07:49 Uhr). 
879 Eigene Berechnung. 
880 Vgl. VwV-Wohnungsbau BW 2018 / 2019 Abschnitt B Punkt 4. 
881 Vgl. https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-01-

0002&query=1&knr=08212000-01&template=KF778627-
1LB&print=1&direktstart=1&save=1&reset=1&consent_type=NONE&t=g.pdf (18.10.2018, 14:34 Uhr). 

882 Vgl. https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-01-
0002&query=1&knr=08212000-01&template=KF778627-
1LB&print=1&direktstart=1&save=1&reset=1&consent_type=NONE&t=g.pdf (18.10.2018, 15:01 Uhr). 

883 Vgl. https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-01-
0002&query=1&knr=08212000-01&template=KF778627-
1LB&print=1&direktstart=1&save=1&reset=1&consent_type=NONE&t=g.pdf (18.10.2018, 15:02 Uhr). 

884 VwV-Wohnungsbau BW 2018 / 2019 Abschnitt B Punkt 4.1a. 
885 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1a. 
886 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1a. 
887 VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1a. 
888 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1a. 
889 Vgl. https://wm.baden-

wuerttemberg.de/de/bauen/wohnungsbau/wohnraumfoerderung/mietwohnraumfoerderung/ 
(11.06.2019, 10:46 Uhr). 
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ligen Erhöhung dieses Wertes um 10 Prozent“. 890 891 Liegt keine aktuelle Bodenrichtwert-

karte vor, dann kann ein örtlicher Gutachterausschuss diesen Wert feststellen. 892 „Liegt 

der tatsächlich vereinbarte Kaufpreis für ein in den letzten drei Jahren erworbenes Grund-

stück innerhalb dieser Grenze, geht damit dieser Kaufpreis in die Ermittlung der Förder-

leistung ein“. 893 Die Förderung selbst richtig sich dann nach der gewählten Mietabsen-

kung. Beträgt die Mietabsenkung weniger als 33 Prozent, dann verringert sich die Förde-

rung „in der Basisförderung entsprechend um diesen prozentualen Anteil“. 894 895 

 

Es kann zwischen einer Sollzinsbindung von 10, 15, 25 oder sogar 30 Jahren gewählt 

werden. 896 Während der Sollzinsbindung beträgt der Zinssatz 0 Prozent. 897  

Die tilgungsfreie Zeit beträgt insgesamt 18 Monate. 898 Nach der tilgungsfreien Zeit muss 

ein Antrag auf den jeweils gewählten Prozentsatz gestellt werden. 899 Der Prozentsatz 

kann zum Beispiel 2, 3 oder auch 4 Prozent sein. 900 Der Tilgungssatz kann dann aber 

„während der ersten Sollzinsbindung nicht mehr angepasst werden“. 901 902 Der Tilgungs-

satz ist dann monatlich nachträglich fällig mit sofortiger Tilgungsverrechnung. 903  

 

Das Darlehen kann weiterhin auch in vollem Umfang in einen Zuschuss umgewandelt 

werden. 904 „Der Zuschussbetrag errechnet sich aus dem entsprechenden Darlehensbe-

trag dividiert durch den sich aufgrund des konkreten Subventionsbarwertes ergebenden 

Faktors“. 905 Beträgt die Sollzinsbindung zum Beispiel 10 Jahre und der Darlehensbetrag 

                                                
890 Vgl. https://wm.baden-

wuerttemberg.de/de/bauen/wohnungsbau/wohnraumfoerderung/mietwohnraumfoerderung/ 
(11.06.2019, 10:49 Uhr). 

891 https://wm.baden-
wuerttemberg.de/de/bauen/wohnungsbau/wohnraumfoerderung/mietwohnraumfoerderung/ 
(11.06.2019, 10:49 Uhr). 

892 Vgl. https://wm.baden-
wuerttemberg.de/de/bauen/wohnungsbau/wohnraumfoerderung/mietwohnraumfoerderung/ 
(11.06.2019, 10:51 Uhr). 

893 https://wm.baden-
wuerttemberg.de/de/bauen/wohnungsbau/wohnraumfoerderung/mietwohnraumfoerderung/ 
(11.06.2019, 10:52 Uhr). 

894 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1a. 
895 VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1a. 
896 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1a. 
897 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1a. 
898 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1a. 
899 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1a. 
900 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1a. 
901 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1a. 
902 VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1a. 
903 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punk 4.1a. 
904 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1b. 
905 VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1b. 
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420.000 Euro, ergibt sich ein Faktor aus 5,38. 906 Der Stichtag ist der 22. Februar 2018. 907 

Der Vollzuschuss beträgt dann aufgerundet 78.100 Euro. 908 

Ebenfalls möglich ist ein „Teilzuschuss in Verbindung mit einem Förderdarlehen“. 909 910 

„Der Zuschussbetrag errechnet sich daher aus dem entsprechenden Darlehensteilbeitrag 

dividiert durch den sich aufgrund des konkreten Subventionsbarwertes ergebenden Fak-

tors“. 911 Die Zuschusshöhe kann dann 25 oder auch 50 Prozent „des abgezinsten, kon-

kreten Subventionsbarwertes des gesamten möglichen Förderdarlehensbetrages“ betra-

gen. 912 913 

 

Die Sollzinsbindung beträgt zum Beispiel ebenfalls 10 Jahre und der Darlehensbetrag 

420.000 Euro. 914 Das Darlehen wird nur zu 50 Prozent in Anspruch genommen, also nur 

210.000 Euro. 915 Der Darlehensteilbetrag von 210.000 Euro dividiert durch den Faktor 

von 5,38 ergibt ein Teilzuschuss von aufgerundet 39.100 Euro. 916 Der Stichtag ist eben-

falls der 22. Februar 2018. 917 

 

„Bei einer Mietabsenkung ab 34 Prozent auf die ortsübliche Vergleichsmiete wird ein Er-

gänzungszuschuss zur Basisförderung gewährt“. 918 Dies betrifft den Neubau von Miet-

wohnungen ohne Mietpreis- und Belegungsbindungen. 919 Um den Ergänzungszuschuss 

zu berechnen, wird von einer Absenkung der ortsüblichen Vergleichsmiete von 33 Prozent 

auf den gewährten Darlehenshöchstbetrag ausgegangen. 920 Bei einer Absenkung von 

sogar 34 bis 40 Prozent, „erhöht sich die Subventionierung der Basisförderung um den 

entsprechenden prozentualen Anteil“. 921 922 Mögliche Zusatzförderungen sind hier zum 

                                                
906 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1b. 
907 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1b. 
908 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1b. 
909 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
910 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
911 VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
912 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
913 VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
914 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
915 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
916 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
917 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
918 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
919 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
920 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
921 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
922VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.1c. 
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Beispiel die Barrierefreiheit mit der Förderung bis zu 80 Prozent der Mehrkosten, aber 

nicht mehr als 400 Euro je Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche“. 923 924  

Für den Neubau von Mietwohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen ist die Ba-

sisförderung ein Zuschuss, der je nach der Dauer der Mietpreis- und Belegungsbindung 

unterschiedlich hoch ist. 925 Wird die Miete um 33 Prozent gesenkt, dann verringert sich 

„die Basisförderung entsprechend um diesen prozentualen Anteil“. 926 927 

 

Tabelle 17: Zuschusshöhe pro Quadratmeter Wohnfläche 928 

 
Wird die Miete um mehr als 34 Prozent gesenkt, wird ein Ergänzungszuschuss zusätzlich 

zur Basisförderung gewährt. 929 Um den Ergänzungszuschuss zu berechnen, wird von 

einer Absenkung der ortsüblichen Vergleichsmiete von bis zu 33 Prozent auf den gewähr-

ten Darlehenshöchstbetrag ausgegangen. 930 Bei einer Absenkung von sogar 34 bis 40 

Prozent, „erhöht sich die Subventionierung der Basisförderung um den entsprechenden 

prozentualen Anteil“. 931 932 

Für den Neubau von Mietwohnung mit Mietpreis- und Belegungsbindungen sowie einem 

KfW-Effizienzhaus-Standard von 55, wird folgender Zuschuss gewährt: 933  

 

Tabelle 18: Zuschuss für KfW-Effizienzhaus-Standard 55934 

                                                
923 Vgl. https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-01-

0002&query=1&knr=08212000-01&template=KF778627-
1LB&print=1&direktstart=1&save=1&reset=1&consent_type=NONE&t=g.pdf (18.10.2018, 15:06 Uhr). 

924 https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?param1=08212000-01-
0002&query=1&knr=08212000-01&template=KF778627-
1LB&print=1&direktstart=1&save=1&reset=1&consent_type=NONE&t=g.pdf (18.10.2018, 15:06 Uhr). 

925 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.2. 
926 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.2. 
927VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.2. 
928 VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.2. 
929 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.2. 
930 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.2. 
931 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.2. 
932VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.2. 
933 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.2. 
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Ist der Mietwohnraum barrierefrei nach der als Technischen Baubestimmung DIN, wird ein 

folgender Zuschuss gewährt: 

 

Tabelle 19: Zuschuss für barrierefreien Mietwohnraum 935 

 
Die Zusatzförderung beläuft sich auf höchstens 40 Prozent der nachgewiesenen angefal-

lenen Kosten und kann bis zur Höhe der Basisförderung erfolgen“. 936 

 

Beispiel: 
 
Bei einer 120 m2 großen Sozialwohnung auf einem Grundstück im Wert von 150.000 € 

beträgt das Förderdarlehen 420.000 €. 937 Das Förderdarlehen setzt sich aus den Baukos-

ten und den Grundstückskosten zusammen. 938 Die Baukosten werden berechnet aus der 

Größe der Wohnung (120 m2) multipliziert mit dem Wert je Quadratmeter Wohnfläche 

(3.000 €/m2 Wohnfläche). 939 Somit betragen die Baukosten:  

120 m2 × 3.000 €/m2 Wohnfläche = 360.000 Euro 940 

 

Die Grundstückskosten berechnen sich aus dem Wert des Grundstückes multipliziert mit 

der Prozentzahl (10 %). 941 Die Grundstückskosten betragen also:  

150.000 € × 1,1 = 165.000 €. 942  

 

Die Gesamtkosten, die berücksichtigt werden müssen, sind insgesamt 525.000 €, sie sich 

aus der Summe der Baukosten mit 360.000 € und den Grundstückskosten mit 165.000 € 

                                                                                                                                              
 
934 VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.2. 
935 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.2. 
936 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019 Punkt 4.2. 
937 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019, Punkt 4.1a. 
938 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019, Punkt 4.1a. 
939 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019, Punkt 4.1a. 
940 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019, Punkt 4.1a. 
941 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019, Punkt 4.1a. 
942 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019, Punkt 4.1a. 
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zusammen. 943 Die Höhe des Förderdarlehens ist 80 % der berücksichtigungsfähigen Ge-

samtkosten. 944  

Somit ergeben sich aus 525.000 Euro × 80 % = 420.000 € Förderdarlehen. 945 

Der Eigenanteil beträgt mindestens 20 Prozent und entsprechen 105.000 €. 946 Die Inves-

titionskosten für dieses Beispiel betragen somit 525.000 €. 947 

4.16 Wohnungsbauförderung Bayern 
 

Im Auftrag des Freistaat Bayern ist die BayernLabo für die Vergabe von zinsgünstigen 

Darlehen für den Neubau von Mietwohnungen im Rahmen des Bayerischen Wohnraum-

programmes zuständig. 948 Das Ziel dabei ist es, dass der Bedarf an bezahlbarem und 

zeitgemäßem Mietraum sowie der Mietraum in den Ballungsgebieten so gut wie möglich 

gedeckt werden. 949 „Die Förderung basiert auf dem Bayerischen Wohnraumförderungs-

gesetz (BayWoFG) und den Wohnraumförderbestimmungen – WFB – 2012“. 950 951  

Im Rahmen des Bayerischen Wohnungsbauprogrammes werden zwei Förderungen an-

geboten, die Aufwendungsorientierte und Einkommensorientierte Förderung. 952 Die Ein-

kommensorientierte Förderung ist für Mieterhaushalte gedacht, deren Einkommenssitua-

tion sich im Laufe der nächsten Jahre verändert. 953 Neben dem Darlehen erhalten die 

Mieterhaushalte hier eine Zusatzförderung. 954 Die Aufwendungsorientierte Förderung ist 

geeignet für Mieterhaushalte mit einem dauerhaft niedrigen Einkommen. 955 956 Dazu zäh-

                                                
943 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019, Punkt 4.1a. 
944 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019, Punkt 4.1a. 
945 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019, Punkt 4.1a. 
946 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019, Punkt 4.1a. 
947 Vgl. VwV-Wohnungsbau-BW 2018 / 2019, Punkt 4.1a. 
948 Vgl. https://bayernlabo.de/mietwohnraumfoerderung/foerderprogramme/bayerisches-

wohnungsbauprogramm/ (12.06.2019, 10:20 Uhr). 
949 Vgl. https://bayernlabo.de/mietwohnraumfoerderung/foerderprogramme/bayerisches-

wohnungsbauprogramm/ (12.06.2019, 10:23 Uhr). 
950 https://bayernlabo.de/mietwohnraumfoerderung/foerderprogramme/bayerisches-wohnungsbauprogramm/ 

(12.06.2019, 10:25 Uhr). 
951 Vgl. https://bayernlabo.de/mietwohnraumfoerderung/foerderprogramme/bayerisches-

wohnungsbauprogramm/ (12.06.2019, 10:23 Uhr). 
952 Vgl. https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/planung/wohnungswesen/10594/index.php 

(05.07.2019, 11:47 Uhr). 
953 Vgl. https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/planung/wohnungswesen/10594/index.php 

(05.07.2019, 11:48 Uhr). 
954 Vgl. https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/planung/wohnungswesen/10594/index.php 

(05.07.2019, 11:48 Uhr). 
955 Vgl. https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/planung/wohnungswesen/10594/index.php 

(05.07.2019, 11:58 Uhr). 
956 https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/planung/wohnungswesen/10594/index.php 

(05.07.2019, 11:58 Uhr). 
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len Obdachlose, Rentner, Menschen mit großem Pflegeaufwand und mit Behinderung. 957 

Im Vergleich zur Einkommensorientierten Förderung erhalten Mieterhaushalte der Auf-

wendungsorientierten Förderung keine Zusatzförderung neben dem Darlehen. 958 Denn 

der „Aufwand der Zusatzförderung, mit der die Mieter“ während der Einkommensorientier-

ten Förderung (EOF) unterstützt werden, ist für diese Zielgruppe nicht sinnvoll. 959 960 Da 

man bei der Zusatzförderung neben dem Darlehen davon ausgeht, dass sich die Ein-

kommenssituation der Mieter im Laufe der nächsten Jahre verändert. 961  

 

Die angemessene Wohnfläche für eine Einraumwohnung beträgt 40 Quadratmeter. 962 Für 

eine Zweiraumwohnung darf die Wohnfläche für eine Person von 50 Quadratmeter und 

für 2 Personen von 55 Quadratmeter nicht überschritten werden. 963 Für eine Drei-

Zimmer-Wohnung ist die Wohnflächengrenze für zwei Personen 65 Quadratmeter und für 

drei oder vier Personen 75 Quadratmeter. 964 Für eine Vier-Zimmer-Wohnung für vier Per-

sonen darf die Wohnfläche von 90 Quadratmetern nicht überschritten werden. 965 Für jede 

weitere im Haushalt lebende Person erhöht sich die Wohnfläche um höchstens 15 Quad-

ratmeter. 966 

 

Der Freistaat Bayern verfügt über drei Stufen von Einkommensgrenzen. 967 Wohnungssu-

chende der ersten Stufe haben den höchsten Rang. 968 Die Einkommensstufe I ist die 

Normalgrenze und zu ihr zählen die Sozialwohnungen. 969 Für Alleinstehende beträgt die 

Einkommensgrenze 14.000 Euro und für zwei Personen 22.000 Euro. 970 Für jeden weite-

                                                
957 Vgl. https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/planung/wohnungswesen/10594/index.php 

(05.07.2019, 11:51 Uhr). 
958 Vgl. https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/planung/wohnungswesen/10594/index.php 

(05.07.2019, 12:03 Uhr). 
959 Vgl. https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/planung/wohnungswesen/10594/index.php 

(05.07.2019, 11:55 Uhr). 
960 https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/planung/wohnungswesen/10594/index.php 

(05.07.2019, 11:55 Uhr). 
961 Vgl. https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/planung/wohnungswesen/10594/index.php 

(05.07.2019, 11:55 Uhr). 
962 Vgl. Wohnraumförderbestimmungen 2012, Punkt 22.2. 
963 Vgl. Wohnraumförderbestimmungen 2012, Punkt 22.2. 
964 Vgl. Wohnraumförderbestimmungen 2012, Punkt 22.2. 
965 Vgl. Wohnraumförderbestimmungen 2012, Punkt 22.2. 
966 Vgl. Wohnraumförderbestimmungen 2012, Punkt 22.2 
967 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (12.06.2019, 11:05 Uhr). 
968 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (12.06.2019, 11:06 Uhr). 
969 Vgl. https://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/gen?MANDANTID=69&FORMID=1853 

(12.06.2019, 17:21 Uhr). 
970 Vgl. https://www.promietrecht.de/Wohnberechtigung/Wohnberechtigungsschein-Tabelle-

Einkommensgrenzen-E2524.htm (12.06.2019, 11:08 Uhr). 
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ren Haushaltsangehörigen erhöht sich die Einkommensgrenze um weitere 4.000 Euro und 

für jedes Kind um 1.000 Euro. 971  

Die Einkommensstufe II und III sind die erhöhten Einkommensgrenzen. 972 Zu der Ein-

kommensstufe III zählen Wohnungen des Bayerische Modernisierungsprogrammes. 973 

Die Einkommensgrenze der Stufe II für einen Einpersonenhaushalt entspricht 18.300 Eu-

ro und für einen Zweipersonenhaushalt 28.250 Euro. 974 Für jede weitere im Haushalt le-

bende Person erhöht sich die Einkommensgrenze um 6.250 Euro und für jedes Kind um 

1.750 Euro. 975  

In Stufe III ergibt sich eine Einkommensgrenze für einen Einpersonenhaushalt von 22.600 

Euro und für einen Zweipersonenhaushalt von 34.500 Euro. 976 Für jede weitere im Haus-

halt lebende Person erhöht sich die Einkommensgrenze um weitere 8.500 Euro und für 

jedes Kind um 2.500 Euro. 977  

 

„Die zumutbare Miete ist der Teil der vereinbarten Miete, den der Mieter entsprechend 

seiner Zugehörigkeit zu einer Einkommensstufe aus seinem Einkommen bezahlt“. 978 Die 

zumutbare Miete für Haushalte der Einkommensstufe I beträgt zwischen 3,50 Euro und 6 

Euro je Quadratmeter Wohnfläche monatlich. 979 980 Die zumutbare Miete wird durch die 

Bewilligungsstelle eigenverantwortlich festgelegt und „orientiert sich dabei am örtlichen 

Mietniveau“. 981 982 „Für Haushalte, deren Gesamteinkommen die Grenzen der Einkom-

mensstufe I nicht überschreitet, gilt die jeweils festgesetzte zumutbare Miete“. 983 „Für 

Haushalte der Einkommensstufe II und III erhöht sich die zumutbare Miete jeweils um 

                                                
971 Vgl. https://www.augsburg.de/umwelt-soziales/soziales/wohnraum/wohnberechtigungsschein/ (12.06.2019, 

11:18 Uhr). 
972 Vgl. https://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/gen?MANDANTID=69&FORMID=1853 

(12.06.2019, 17:21 Uhr). 
973 Vgl. https://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/gen?MANDANTID=69&FORMID=1853 

(12.06.2019, 17:24 Uhr). 
974Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(12.06.2019, 16:47 Uhr). 
975Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(12.06.2019, 16:48 Uhr). 
976Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(12.06.2019, 16:49 Uhr). 
977Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(12.06.2019, 16:51 Uhr). 
978https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/wohnen/foerderung/31_merkblatt_mietwohnraumfoerderung.pdf 

(05.07.2019, 12:48 Uhr). 
979Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 16:30 Uhr). 
980 Vgl. WFB 2012 Punkt 15 Satz 1. 
981 Vgl. https://www.marktredwitz.de/file/172.pdf (04.07.2019, 21:34 Uhr). 
982 https://www.marktredwitz.de/file/172.pdf (04.07.2019, 21:35 Uhr). 
983 https://www.marktredwitz.de/file/172.pdf (04.07.2019, 21:44 Uhr). 
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1,00 Euro je Quadratmeter gegenüber der nächstniedrigeren Einkommensstufe“. 984 Für 

große Wohnungen mit einer Belegung von fünf oder mehr Personen sowie bei behinder-

tengerechten Wohnungen ist die „zumutbare Miete um 0,40 Euro je Quadratmeter Wohn-

fläche monatlich abzusenken. 985 986  

 

Für das Jahr 2019 beträgt die anfängliche Erstvermietungsmiete „9,60 Euro je Quadrat-

meter Wohnfläche monatlich zuzüglich Betriebskosten“. 987 988 Die Erstvermietungsmiete 

ist die „örtlich durchschnittliche Miete für neugeschaffenen Mietwohnraum“. 989 990 „Die 

höchstzulässige Miete ist die Erstvermietungsmiete zuzüglich der Mieterhöhungen“. 991 

Die Mieterhöhungen sind erst zulässig „nach Ablauf des fünften Kalenderjahres ab dem 

Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit“. 992 993 Die mögliche Mieterhöhung der Stufe I beträgt 0,30 

Euro, der Stufe II 0,35 Euro und der Stufe III 0,40 Euro. 994 

 

Die Einkommensorientierte Förderung selbst „besteht aus einer Grundförderung mit ei-

nem Darlehen und einem ergänzenden Zuschuss, sowie einer Zusatzförderung mit einem 

laufenden Zuschuss zur Wohnkostenentlastung der begünstigten Haushalte“. 995  996 Die 

Grundförderung besteht aus einem objektabhängigen und meistens auch einem bele-

gungsabhängigen Darlehensteil. 997 998 Der belegungsabhängige Darlehensteil wird nur 

gewährt, wenn zwischen der höchstzulässigen Miete und „der für die jeweilige Einkom-

mensstufe zumutbaren Miete mindestens 1 Euro je Quadratmeter Wohnfläche monatlich“ 

                                                
984 WFB 2012 Punkt 15 Satz 2. 
985 Vgl. WFB 2012 Punkt 15 Satz 4. 
986 WFB 2012 Punkt 15 Satz 4. 
987 Vgl.2019_EOF Infoblatt.pdf (04.07.2019, 22:13 Uhr).  
988 2019_EOF Infoblatt.pdf (05.07.2019, 11:22 Uhr). 
989 Vgl. https://www.marktredwitz.de/file/172.pdf (04.07.2019, 21:37 Uhr). 
990 https://www.marktredwitz.de/file/172.pdf (04.07.2019, 21:37 Uhr). 
991https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/wohnen/foerderung/31_merkblatt_mietwohnraumfoerderung.pdf 

(05.07.2019, 12:39 Uhr). 
992Vgl.https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/wohnen/foerderung/31_merkblatt_mietwohnraumfoerderung.pd

f (05.07.2019, 12:42 Uhr). 
993https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/wohnen/foerderung/31_merkblatt_mietwohnraumfoerderung.pdf 

(05.07.2019, 12:42 Uhr). 
994 Vgl. https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/bayernlabo-merkblatt-

mietwohnraumfoerderung.pdf (22.08.2019, 11:12 Uhr). 
995 Vgl. https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/bayernlabo-merkblatt-

mietwohnraumfoerderung.pdf (22.08.2019, 10:37 Uhr). 
996 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/bayernlabo-merkblatt-mietwohnraumfoerderung.pdf 

(22.08.2019, 10:37 Uhr). 
997 Vgl. WFB 2012 Punkt 17. 
998 Vgl. WFB 2012 Punkt 18. 
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liegt. 999 1000 Wird ein belegungsabhängiges Darlehen gewährt, besteht ebenfalls ein An-

spruch auf die Zusatzförderung. 1001 

 

Die Kostenobergrenzen der Einkommensorientierten Förderung der Kostengruppen 300 

sowie 400 der DIN 276 betragen 2.100 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 1002  

Der Festbetrag des objektabhängigen Darlehens beträgt 50% der Kostenobergrenze je 

Quadratmeter Wohnfläche nach Nr.22.6 WFB 2012. 1003 1004 Der Festbetrag kann in Ein-

zelfällen von der Bewilligungsstelle verringert werden, „wenn die Wirtschaftlichkeit des 

Fördervorhabens es zulässt“. 1005 1006 

 

Bei besonderen Vorhaben kann sich der Festbetrag auch bis zu 35 % erhöhen            

(siehe Tabelle 20). 1007 1008 

 

Tabelle 20: Darlehenshöhe für besondere Vorhaben 1009 

 
Die Belegungsdauer beträgt je nach Wahl 25 Jahre oder 40 Jahre. 1010 In dieser Zeit liegt 

der Zinssatz bei 0,5 Prozent. 1011 Der Zinssatz kann nach Ablauf der Belegungsbindung 

                                                
999Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:05 Uhr). 
1000 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:05 Uhr). 
1001Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:06 Uhr). 
1002 Vgl. https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/bayernlabo-merkblatt-

mietwohnraumfoerderung.pdf (22.08.2019, 10:41 Uhr). 
1003Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:13 Uhr). 
1004 Vgl. https://www.marktredwitz.de/file/172.pdf (04.07.2019, 21:17 Uhr). 
1005Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:17 Uhr). 
1006 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:17 Uhr). 
1007Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:19 Uhr). 
1008 Vgl. https://www.marktredwitz.de/file/172.pdf (04.07.2019, 21:22 Uhr). 
1009 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:19 Uhr). 
1010Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:21 Uhr). 
1011Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:21 Uhr). 
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dem Kapitalmarktzins angepasst werden, solange „die Wirtschaftlichkeit der geförderten 

Maßnahme nicht gefährdet wird“. 1012 1013 Tilgungsfrei sind die ersten drei Jahre. 1014 „Da-

nach beträgt die Tilgung mindestens 1% jährlich unter Zuwachs der ersparten Zinsen“. 1015 
1016 Eine höhere „Tilgung von höchstens 4 % jährlich unter Zuwachs der ersparten Zinsen 

ist nach Vereinbarung ebenfalls möglich. 1017 1018 Ebenfalls wird ein „Verwaltungskosten-

beitrag in Höhe von 3 % des Darlehensnennbetrages“ einmalig erhoben. 1019 1020 Wenn 

kein belegungsabhängiger Darlehensteil gewährt wird, dann verringert sich der Verwal-

tungskostenbeitrag auf 2 %. 1021 

 

„Der Zuschuss beträgt bis zu 300 Euro je Quadratmeter Wohnfläche“ und wird zusätzlich 

zum objektabhängigen Baudarlehen und zur Zusatzförderung gewährt. 1022 1023 Ausgezahlt 

wird der Zuschuss zusammen mit der ersten Darlehensrate. 1024 „Da dieser Zuschuss 

(ebenso wie das objektabhängige Darlehen) nur in der wirtschaftlich erforderlichen Höhe 

bewilligt werden darf, wobei eine angemessene Eigenkapitalverzinsung zugelassen wer-

den kann, ist im Einzelfall ein geringerer Zuschuss möglich“. 1025 

Die Höhe des belegungsabhängigen Darlehens wird so bemessen, dass die sich daraus 

ergebenden Zinserträge ausreichen, um den für die Zusatzförderung aufzubringenden 

Betrag zu erwirtschaften“. 1026 1027 Der jährliche Zinsbetrag beträgt hier 1,75 %. 1028 Bei 

                                                
1012Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:23 Uhr). 
1013 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:23 Uhr). 
1014Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:27 Uhr). 
1015Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:29 Uhr). 
1016 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:29 Uhr). 
1017Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:30 Uhr). 
1018 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:30 Uhr). 
1019Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:35 Uhr). 
1020 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:35 Uhr). 
1021Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:37 Uhr). 
1022 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 20:44 Uhr). 
1023 Vgl. 2019_EOF Infoblatt.pdf (04.07.2019, 22:04 Uhr). 
1024 Vgl. 2019_EOF Infoblatt.pdf (04.07.2019, 22:06 Uhr). 
1025 2019_EOF Infoblatt.pdf (04.07.2019, 22:09 Uhr). 
1026Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:42 Uhr). 
1027 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:42 Uhr). 
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diesem Darlehenssteil kann der Zinssatz nach Ablauf der Belegungsbindung ebenfalls 

dem Kapitalmarktzinssatz angepasst werden. 1029 Tilgungsfrei sind die ersten 10 Jahre. 
1030 „Die Tilgung beträgt 1 % jährlich unter Zuwachs der ersparten Zinsen“. 1031 Wenn „kein 

Anspruch auf eine Zusatzförderung“ besteht, dann „wird der Zinssatz während der Dauer 

der Belegungsbindung auf 0,5 % gesenkt“. 1032 1033 1034 

Um Anspruch auf die Zusatzförderung zu haben, muss der Unterschiedsbetrag zwischen 

der zumutbaren und der Erstvermietungsmiete stimmen. 1035 1036 Der Unterschiedsbetrag 

beträgt mindestens 1,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche monatlich. 1037 Der Unter-

schiedsbetrag bleibt dann für die Dauer der Bindung unverändert. 1038 „Die Zusatzförde-

rung richtet sich nach dem Gesamteinkommen des“ Haushaltes und dessen Einkom-

mensstufe. 1039 1040 „Den vollen Unterschiedsbetrag als Zusatzförderung“ bekommen 

Haushalte der Einkommensstufe I. 1041 1042 „Bei Haushalten der Einkommensstufe II und III 

vermindert sich die Zusatzförderung je Stufe um 1,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 

monatlich oder um den noch verbleibenden Restbetrag“. 1043 

                                                                                                                                              
 
1028Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:43 Uhr). 
1029Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:44 Uhr). 
1030Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:45 Uhr). 
1031 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:46 Uhr). 
1032Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:48 Uhr). 
1033 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:48 Uhr). 
1034 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 19:48 Uhr). 
1035Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 20:32 Uhr). 
1036 Vgl. https://www.marktredwitz.de/file/172.pdf (04.07.2019, 21:26 Uhr). 
1037 Vgl. https://www.marktredwitz.de/file/172.pdf (04.07.2019, 21:27 Uhr). 
1038Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 20:33 Uhr). 
1039Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 20:35 Uhr). 
1040 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 20:35 Uhr). 
1041Vgl.https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 20:41 Uhr). 
1042 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 20:41 Uhr). 
1043  https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/Merkblatt_Mietwohnraumfoerderung_201808.pdf 

(28.06.2019, 20:43 Uhr) 
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Eine andere Methode der Mietwohnraumförderung ist die Aufwendungsorientierte Förde-

rung. 1044 Statt der üblichen Festbetragsförderung erhält der Bauherr ein zinsgünstiges 

Darlehen, „das im Wege der Fehlbedarfsfinanzierung gewährt wird und eine ausgewoge-

ne Wirtschaftlichkeit des geförderten Objektes gewährleistet“. 1045 1046 Bei Neubauten be-

trägt der Darlehensbetrag 1.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 1047 Der Zuschuss 

hier beträgt bis zu 300 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 1048 Der Zinssatz der Aufwen-

dungsorientieren Förderung ist 0,5 Prozent und die Tilgung 1 Prozent. 1049  

Die Belegungsbindungsdauer beträgt hier 25 Jahre. 1050  

Mindestens 15 % der Gesamtkosten sind aus Eigenkapital vom Projektträger selbst zu 

tragen. 1051  

 

Beispiel:  
Für eine 70-Quadratmeter-Wohnung, „die bei der Erstbelegung an einen Haushalt mit der 

Einkommensstufe I vermietet wird“, beträgt der Zuschuss insgesamt 151.800 Euro. 1052 
1053 Diese Summe setzt sich zusammen aus dem Zuschuss mit 21.000 Euro, dem objekt-

bezogenen Darlehen mit 73.500 Euro und dem belegungsabhängigen Darlehen mit 

57.300 Euro. 1054  

Der Zuschuss berechnet sich aus der Größe der Wohnung mit 70 Quadratmetern multipli-

ziert mit der Zuschusshöhe von 300 €/m2. Die Zuschusshöhe beträgt somit: 70 m2 ×300 

€/m2 = 21.000 €.  

Das Objektbezogene Darlehen berechnet sich aus der Hälfte der Kostengrenze mit 

1.050€ multipliziert mit der Größe der Wohnung mit 70 Quadratmetern. Die Höhe des Ob-

jektbezogenen Darlehen beträgt somit 1.050 € ×70 m2 = 73.500 €. 

 

                                                
1044 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/bayernlabo-merkblatt-mietwohnraumfoerderung.pdf 

(22.08.2019, 10:55 Uhr). 
1045 Vgl. https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/bayernlabo-merkblatt-

mietwohnraumfoerderung.pdf (22.08.2019, 10:58 Uhr). 
1046 https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/bayernlabo-merkblatt-mietwohnraumfoerderung.pdf 

(22.08.2019, 10:58 Uhr). 
1047 Vgl. https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/planung/wohnungswesen/10594/index.php 

(05.07.2019, 12:06 Uhr). 
1048 Vgl. https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/bayernlabo-merkblatt-

mietwohnraumfoerderung.pdf (22.08.2019, 11:01 Uhr). 
1049 Vgl. https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/bayernlabo-merkblatt-

mietwohnraumfoerderung.pdf (22.08.2019, 11:07 Uhr). 
1050 Vgl. https://bayernlabo.de/fileadmin/dwn/mietwohnraum/bayernlabo-merkblatt-

mietwohnraumfoerderung.pdf (22.08.2019, 11:02 Uhr). 
1051 Vgl. https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/planung/wohnungswesen/10594/index.php 

(05.07.2019, 12:12 Uhr). 
1052 Vgl. 2019_EOF Infoblatt.pdf (05.07.2019, 11:19 Uhr). 
1053 2019_EOF Infoblatt.pdf (05.07.2019, 11:19 Uhr). 
1054 Vgl. 2019_EOF Infoblatt.pdf (05.07.2019, 11:21 Uhr). 
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Der Eigenkapitalanteil beträgt 15 Prozent, also 26.788,24 €. Die Investitionshöhe beträgt 

somit insgesamt: 21.000 € + 73.500 € + 57.300 € + 26.788,24 € = 178.588,24 €.  

 

4.17 Vergleich der Bundesländer  

1) Einkommensgrenzen aller Bundesländer nach Haushaltsgröße 

Die Einkommensgrenzen aller Bundesländer sind übersichtlich in Form einer Tabelle in 

Anhang 1 dargestellt. Hierbei werden die Einkommensgrenzen für einen Ein- sowie Zwei-

personenhaushalt dargestellt. Die Einkommensgrenzen erhöhen sich um einen bestimm-

ten Betrag für jede weitere im Haushalt lebende Person sowie jedes Kind, welcher eben-

falls aufgezeigt wird. Die Einkommensgrenzen nach WoFG in Sachsen, stimmen eben-

falls mit den Einkommensgrenzen der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, 

Brandenburg und Sachsen-Anhalt überein. Diese Einkommensgrenzen sind die niedrigs-

ten in ganz Deutschland. Hamburg zum Beispiel stimmt zum Beispiel mit den Einkom-

mensgrenzen der oben genannten Bundesländer für den Ein- und Zweipersonenhaushalt 

sowie jede weitere Person überein, aber die Einkommensgrenze erhöht sich bei jedem 

Kind um den doppelten Betrag. Baden-Württemberg ist das Bundesland mit den mit Ab-

stand höchsten Einkommensgrenzen. Berlin ist das einzige Bundesland, welches explizit 

für bestimmte Berufsgruppen mit mittlerem Einkommen wie Polizisten, Krankenschwes-

tern usw. über eine weitere Einkommensgrenze verfügt, welche auch dargestellt wird. Des 

Weiteren werden auch Haushalte mit mittlerem Einkommen gefördert. Diese überschrei-

ten die Einkommensgrenzen zum Beispiel um bis zu 40 Prozent. In dieser Tabelle werden 

aber nur die Einkommensgrenzen dargestellt, welche von Haushalten mit geringem Ein-

kommen und einem Wohnberechtigungsschein eingehalten werden müssen.  
 

2) Wohnflächenobergrenzen der einzelnen Bundesländer 

 
Die Wohnflächenobergrenzen aller Bundesländer werden ebenfalls in Form einer Tabelle 

in Anhang 2 dargestellt. Es werden die Wohnflächenobergrenzen für einen Ein-, Zwei- 

Drei sowie Vierpersonenhaushalt dargestellt sowie die Erhöhung der Wohnflächengrenze 

für jede weitere Person im Haushalt. Ausgehend von den Wohnflächengrenzen von 

Sachsen im Vergleich zu allen anderen Wohnflächengrenzen sind diese nahezu gleich mit 

einer Differenz von +/- 5 m2. In Hamburg ist kein Wert für Erhöhung der Wohnfläche für 

jede weitere Person verfügbar, dafür aber die konkreten Wohnflächenobergrenzen für fünf 
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sowie sechs Personen. In allen anderen Bundesland bewegt sich der Wert zwischen 10 

m2 und 15 m2. In Nordrhein-Westfalen ist nicht nur eine Wohnflächengrenze vorhanden, 

sondern gleich drei, da die Wohnflächenobergrenze für barrierefreie Wohnungen mit und 

ohne Badewanne sowie für Rollstuhlfahrer unterschiedlich hoch ist. Dies ist in einer extra 

Tabelle unter dem Punkt 4.7 Schleswig-Holstein näher dargestellt. In Sachsen-Anhalt sind 

keine Wohnflächenobergrenzen bekannt, da in diesem Bundesland kein Programm zur 

Sozialen Wohnraumförderung verfügbar ist.  

3)Nettokaltmiete je Quadratmeter Wohnfläche 

 
In Anhang 3 ist die Nettokaltmiete je Quadratmeter Wohnfläche für alle Bundesländer 

dargestellt. Je nach Bundesland ist die Nettokaltmiete entweder nach Region, nach För-

derweg, nach bestimmten Anforderungen unterschiedlich hoch oder für das ganze Bun-

desland gleich. Das Bundesland Schleswig-Holstein ist zum Beispiel in vier Regionen 

aufgeteilt und verfügt daher auch über vier verschiedene Nettokaltmieten. Sachsen hin-

gegen verfügt über eine Angebotsmiete im ganzen Bundesland. In Niedersachsen gibt es 

zwei Förderwege, unter denen die Nettokaltmiete je nach Region noch einmal in zwei 

unterschiedliche Höhen aufgeteilt wird. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Höhe der Net-

tokaltmiete für beide Förderwege unterschiedlich, mit weiteren Ausnahmen in den Städten 

Rostock und Greifswald. Bremen verfügt zum Beispiel ebenso über eine allgemeine Net-

tokaltmiete, mit den Ausnahmen für Immobilien mit Kfw-Standard-55 und Passivhaus-

Standard. In Baden-Württemberg und Hessen gilt die ortsübliche Nettokaltmiete mit einem 

Abschlag, der sich anhand von verschiedenen Kriterien zwischen 15-40 Prozent bewegt. 

 

4) Zusammenfassung der einzelnen Bundesländer 

 
In jedem Bundesland von Deutschland besteht die Förderung für den Neubau von Miet-

wohnungen aus unterschiedlichen Bestandteilen. In Sachsen ist die Förderung zum Bei-

spiel nur eine Zuschussförderung. Im Anhang dieser Bachelorarbeit ist anhand einer 

Übersichtstabelle die Förderung der Bundesländer dargestellt. Neben der Art der Förde-

rung wird ebenso die Höhe der Förderung, die Belegungsdauer und ob ein extra Zu-

schuss sowie ein Tilgungszuschuss verfügbar ist, aufgezeigt.  

In Schleswig-Holstein kann die Förderung auf drei unterschiedlichen Wegen erfolgen. Der 

erste Förderweg ist für Haushalte, die über einen Wohnberechtigungsschein verfügen und 

die Einkommensgrenzen einhalten. Die Förderung hier besteht aus einem Baudarlehen 

und einem Zuschuss. Der zweite Förderweg ist ebenfalls für Haushalte, die über einen 
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Wohnberechtigungsschein verfügen, aber die Einkommensgrenzen um bis zu 20 Prozent 

überschreiten. Hier erfolgt die Förderung nur über ein Baudarlehen. Der dritte Förderweg 

gilt für die Förderung auf den Inseln und erfolgt auch nur über ein Baudarlehen. 

In Niedersachsen erfolgt die Förderung für den Bau von Mietwohnungen für Mieter mit 

niedrigem und mittlerem Einkommen. Haushalte mit niedrigem Einkommen halten die 

Einkommensgrenzen ein und Mieter mit mittlerem Einkommen überschreiten die Ein-

kommensgrenzen bis zu 60 Prozent. Die Förderung erfolgt über ein zinsloses Darlehen. 

Hierbei werden bis zu 75 Prozent der Gesamtkosten übernommen. In begründeten Ein-

zelfällen werden sogar bis zu 85 Prozent der Gesamtkosten übernommen.  

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Förderung ein nicht rückzahlbarer Zuschuss. Auch 

hier ist die Förderung wieder auf zwei verschiedenen Wegen möglich. Demnach ist der 

Zuschuss je nach Förderweg auch unterschiedlich hoch.  

In Hamburg ist die Mietwohnraumförderung sehr kompakt, denn diese besteht aus einem 

verpflichtenden Grundmodul und frei wählbaren zusätzlichen Modulen. Gefördert wird 

über zinsverbilligte Darlehen, einmalige sowie laufende Zuschüsse. Zusätzlich dazu ist ein 

Einmalzuschuss möglich, dessen Höhe sich nach dem Zeitpunkt der Auszahlung unter-

scheidet.  

In Bremen ist die Förderung ein zinsverbilligtes Darlehen, welches bis zu 80 Prozent der 

Kosten übernimmt. Das Darlehen selbst ist aber je nach Wohnungsgröße unterschiedlich 

hoch.  

In Nordrhein-Westfalen wird mit Hilfe einer Grundpauschale und Zusatzdarlehen der Neu-

bau von Mietwohnungen gefördert. Hier ist das Darlehen je nach Einkommensgruppe und 

Mietniveau unterschiedlich hoch, aber es werden nur bis zu 80 % der Gesamtkosten 

übernommen. Ebenfalls möglich ist ein Tilgungsnachlass, der je nach Mietniveau unter-

schiedlich hoch ist. 

In Hessen erfolgt die Mietwohnraumförderung über ein zinsgünstiges Baudarlehen und 

einem zusätzlichen Finanzierungszuschuss. Die Höhe des Darlehens richtet sich hier 

nach Grundstückswert. Der Finanzierungszuschuss ist je nach Mietpreis- und Belegungs-

bindung unterschiedlich hoch.  

In Rheinland-Pfalz erfolgt die Förderung wie in Nordrhein-Westfalen, mit einem Grunddar-

lehen und einem Zusatzdarlehen. Die Höhe des Darlehens richtet sich hierbei auch nach 

den Einkommensgrenzen und den Fördermietstufen. Auch hier ist ein Tilgungszuschuss 

verfügbar, der je nach Mietniveau zwischen 15-30 Prozent hoch ist.  

Im Saarland werden mit Hilfe des Baudarlehens nur 30 Prozent der Baukosten übernom-

men. Die Höhe des Darlehens ist für Gebiete mit erhöhtem Wohnbedarf und Haushalten 

mit geringem Einkommen unterschiedlich hoch. Für die Gebiete mit erhöhtem Wohnbe-
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darf ist ein Tilgungszuschuss möglich, dessen Höhe sich nach der Dauer der Belegungs-

bindung richtet.  

In Berlin erfolgt die Förderung über ein zinsloses Baudarlehen auf zwei möglichen För-

derwegen. Je Wohnung erhält der Förderempfänger eine Summe, jedoch darf eine be-

stimmte Kostengrenze nicht überschritten werden. Der Tilgungszuschuss ist nur im ersten 

Förderweg möglich. 

In Brandenburg besteht die Förderung aus zinsfreien Darlehen und Zuschüssen. Die Dar-

lehenshöhe ist je nach Belegungsbindung unterschiedlich hoch. Beträgt die Belegungs-

bindung 25 Jahre, ist die Darlehenshöhe zwar niedriger, aber es wird ein zusätzlicher Zu-

schuss genehmigt.  

In Sachsen-Anhalt ist kein Förderprogramm über den Neubau von Mietwohnungen ver-

fügbar.   

In Thüringen besteht die Förderung aus einem Baudarlehen sowie einem Baukostenzu-

schuss. Hierbei werden bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten übernommen. Zusätzlich 

dazu ist ein weiterer Zuschuss bei einer Belegungsbindung von 15 Jahren möglich. Die 

Höhe des Tilgungszuschusses ist zwischen 10 und 15 Prozent.  

In Baden-Württemberg erfolgt die Soziale Mietwohnraumförderung anhand eines Darle-

hens, Zinszuschüssen und Zuschüssen. Es werden bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten 

übernommen. Die Basisförderung verfügt über eine Kostengrenze je nach Quadratmeter 

Wohnfläche. Weiterhin ist es möglich das Darlehen zu 25 oder 50 Prozent in einen Zu-

schuss zu verhandeln oder einen Zuschuss anstelle des Darlehens zu nehmen.  

Die Mietwohnraumförderung in Bayern unterteilt sich in die Einkommensorientierte und 

die Aufwendungsorientierte Förderung. Die Einkommensorientierte Förderung unterteilt 

sich noch einmal in das objektabhängige und das belegungsabhängige Darlehen. Bei 

dem belegungsabhängigen Darlehen ist eine weitere Zusatzförderung möglich. Der Zu-

schuss ist nur für das objektabhängige Darlehen und der Aufwendungsorientierten Förde-

rung möglich.  
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5 Ablauf des Verfahren 

5.1 Antragsverfahren der Gemeinde 

Das Staatsministerium des Innern legt die Höhe der Fördermittel fest, die im aktuellen 

Haushaltsjahr verfügbar sind und teilt dies der Sächsischen Aufbaubank (SAB) in Schrift-

form mit. 1055 Die Sächsische Aufbaubank (SAB) ist in Sachsen die Antrags- und Bewilli-

gungsstelle. 1056  

Der Förderantrag muss schriftlich in Form der Auftragsformulare bei der SAB gestellt wer-

den. 1057 Der Antrag besteht zu allererst aus einer Stellungnahme von der Gemeinde, die 

den Bedarf an mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum „anhand verschiedener 

Kriterien bestätigt“. 1058 1059 1060 Dazu zählt auch „die wohnungswirtschaftliche Konzeption 

zur Bewältigung des Bedarfs sowie die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Ziffer IV. 1. 

Der RL gebundener Mietwohnraum“ darzustellen. 1061 1062 Zusätzlich zu der Stellungnah-

me müssen „technische Unterlagen inklusive Kostenschätzung“ eingereicht werden. 1063 
1064 Anhand dieser Unterlagen wird geprüft, ob die technischen, städtebaulichen und öko-

logischen Städteziele des jeweiligen Bundeslandes eingehalten werden. 1065 Ebenfalls 

wird geprüft, ob die Höhe der Gesamtkosten angemessen ist für das Projekt. 1066 „Auf Ba-

sis dieser Unterlagen“ wird die Förderhöhe vereinbart und der Darlehensvertrag geprüft. 

                                                
1055 Vgl. https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-m%C3%B6chten-ein-haus-bauen-kaufen-

oder-modernisieren/f%C3%B6rderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (11.07.2019, 07:31 
Uhr). 

1056 Vgl. https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-
modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (10.07.2019, 16:54 Uhr). 

1057 Vgl. https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-m%C3%B6chten-ein-haus-bauen-kaufen-
oder-modernisieren/f%C3%B6rderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (11.07.2019, 07:27 
Uhr). 

1058 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 11:34 
Uhr). 

1059 https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 11:34 Uhr). 
1060 Vgl. https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (10.07.2019, 16:28 Uhr). 
1061 Vgl. https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (10.07.2019, 16:35 Uhr). 
1062 https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (10.07.2019, 16:35 Uhr). 
1063 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 11:42 

Uhr). 
1064 https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 11:42 Uhr). 
1065 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 11:48 

Uhr). 
1066 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 11:55 

Uhr). 
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1067 1068 Maßgebliche Faktoren sind hierbei „die Beleihungsmöglichkeiten des Objektes“ 

sowie die Kapitaldienstfähigkeit. 1069 1070 

5.2 Antragsverfahren des Eigentümers der zu fördernden 
 Wohnung 
 

Um Fördermittel „für die Schaffung von zweckgebundenem Mietwohnraum“ für das jewei-

lige Bauvorhaben zu erhalten, muss der „Eigentümer der zu fördernden Wohnung“ einen 

schriftlichen Antrag stellen. 1071 1072 1073 Der Antrag muss „rechtzeitig vor Baubeginn oder 

dem Abschluss eines Kaufvertrages bei der zuständigen Landesbank“ eingehen. 1074 1075 

In dem Antrag stellt der Eigentümer die geplante Baumaßnahme vor und die Höhe der 

benötigten Fördermittel dar. 1076 Hierfür müssen bestimmte Vordrucke ausgefüllt werden 

und bei der Gemeinde eingereicht werden, in der sich das Fördervorhaben befindet. 1077 

„Bei der Förderung der Letztempfänger (Eigentümer der zu fördernden Wohnung) handelt 

es sich um staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union“. 1078 Die Prüfung sowie „Einhaltung der beihilfe-

rechtlichen Grundlagen der Einzelvorhaben“ erfolgt durch die Gemeinde. 1079 1080 Ent-

schieden wird „nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen“ des Finanzrahmens der 

Sächsischen Aufbaubank. 1081 1082 

                                                
1067 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 12:44 

Uhr). 
1068 https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 12:44 Uhr). 
1069 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 12:45 

Uhr). 
1070 https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 12:45 Uhr). 
1071 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html  (09.07.2019, 11:59 Uhr).   
1072 https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-m%C3%B6chten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/f%C3%B6rderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (11.07.2019. 07:39 Uhr). 
1073 https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-m%C3%B6chten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/f%C3%B6rderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (11.07.2019, 07:39 Uhr). 
1074 Vgl. https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html  (09.07.2019, 14:30 Uhr).   
1075 https://www.vergleich.de/wohnungsbaufoerderung.html  (09.07.2019, 14:30 Uhr).   
1076 Vgl. https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (10.07.2019, 16:41 Uhr). 
1077 Vgl. https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (10.07.2019, 16:43 Uhr). 
1078 https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (10.07.2019, 16:47 Uhr). 
1079 Vgl. https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (10.07.2019, 16:48 Uhr). 
1080 https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (10.07.2019, 16:48 Uhr). 
1081 Vgl. https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (10.07.2019, 16:50 Uhr). 
1082 https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-möchten-ein-haus-bauen-kaufen-oder-

modernisieren/förderprogramm-gebundener-mietwohnraum.jsp (10.07.2019, 16:50 Uhr). 
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Mithilfe des Darlehens oder auch der Zuschüsse als finanzielle Mittel wird der Wohnraum 

geschaffen. 1083 Der Investor verpflichtet sich zu einer Zweckbindung d.h. nur wohnbe-

rechtigte Mieter bewohnen seine Wohnungen zu bezahlbaren Mieten. 1084 Nach der Dauer 

der Zweckbindung stehen seine Wohnungen zur freien Vermietung bereit. 1085 

5.3 Auszahlungsverfahren 
 

Die Auszahlung der Förderung erfolgt in drei Schritten – 30% bei Baubeginn, 50% bei 

Rohbaufertigstellung und 20% bei Bezugsfertigkeit. 1086 „Hierfür müssen die in den Darle-

hensverträgen festgesetzten Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sein“. 1087 Während der 

Bauphase kann die Ausführung sowie „die Qualität des Bauvorhabens stichprobenartig“ 

überprüft werden. 1088 1089  

Die Schlussrechnung erfolgt „nach Abschluss des Bauvorhabens“. 1090 Ausgeschlossen 

hierbei ist eine „nachträgliche Förderung von Mehrkosten“. 1091 1092 Sind die Gesamtkosten 

niedriger wie im Antrag angegeben, „wird die Förderhöhe entsprechend gekürzt und be-

reits ausgezahlte Darlehensbeträge werden zurückgefordert“. 1093 1094 

5.4 Verwendungsnachweisverfahren 
 

Der Förderempfänger muss in der Antrags- und Bewilligungsstelle des jeweiligen 

Bundeslandes „spätestens sechs Monate nach der Schlussabnahme des Bauvor-

                                                
1083 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 16:13 

Uhr).  
1084 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 16:14 

Uhr). 
1085 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 16:15 

Uhr). 
1086 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 12:47 

Uhr). 
1087 https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 12:49 Uhr). 
1088 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 12:50 

Uhr). 
1089 https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 12:50 Uhr). 
1090 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 12:53 

Uhr). 
1091 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 12:54 

Uhr). 
1092 https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 12:54 Uhr). 
1093 Vgl. https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 16:08 

Uhr). 
1094 https://www.ib-sh.de/infoseite/so-funktioniert-die-soziale-wohnraumfoerderung/ (10.07.2019, 16:08 Uhr). 
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habens den Verwendungsnachweis“ einreichen. 1095 1096 Der Verwendungsnach-

weis besteht aus „einer Kostenfeststellung gemäß DIN 276 und einer durch den 

Architekten bestätigten, wohnungsbezogenen Berechnung der errichteten Wohnfläche 

gemäß Wohnflächenverordnung“. 1097 1098 

„Zur Errichtung des nach diesen Vorschriften geförderten Bauvorhabens dürfen Finanzie-

rungsmittel maximal in Höhe der hierfür tatsächlich anfallenden Kosten eingesetzt wer-

den“. 1099 Wird während des Verwendungsnachweisverfahrens festgestellt, dass gegen 

diese Maßgabe oder die EU-Beihilfekonformität verstoßen wurde, muss die Gesamtfinan-

zierung angepasst werden. 1100 „Für den Nachweis und die Prüfung der“ verwendeten 

Fördermittel gelten Nr. 10 und Nr. 11 AV Paragraph 44 LHO. 1101 1102 

5.5 Sicherung der Belegungsrechte 
 

Ein Belegungsrecht schreibt dem Vermieter vor, an wen er die Wohnung vermieten darf. 
1103 Wohnungen, die mit staatlichen Mitteln gefördert werden, unterliegen der Belegungs- 

sowie Preisbildung. 1104 

„Mindestens ein Viertel der geförderten Wohnungen soll an WBS-Inhaber mit besonderem 

Wohnbedarf vermietet werden“. 1105  

 

„Wer zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung berechtigt ist, muss dies durch 

einen Wohnberechtigungsschein nachweisen“. 1106 Einen Wohnberechtigungsschein 

                                                
1095 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 09:54 Uhr). 
1096 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 09:54 Uhr). 
1097 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 09:58 Uhr). 
1098 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 09:58 Uhr). 
1099 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 10:02 Uhr). 
1100 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 10:04 Uhr). 
1101 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 10:06 Uhr). 
1102 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 10:06 Uhr). 
1103 Vgl. https://lexikon.immobilien-fachwissen.de/index.php?UID=547250911&ATOZ=B&KEYWORDID=9254 

(14.07.2019, 10:31 Uhr). 
1104 Vgl. https://lexikon.immobilien-

fachwis-
sen.de/index.php?UID=547250911&ATOZ=$&QUERY=SIEHE&OLDKEYWORD=9254&KEYWORDI
D=4375 (14.07.2019, 10:37 Uhr). 

1105 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-
wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (14.07.2019, 10:02 Uhr). 
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(WBS) erhalten nur Wohnungssuchende, deren Einkommen innerhalb der vorgegebenen 

Einkommensgrenze liegt. 1107 In dem WBS ist die Wohnungsgröße nach Wohnfläche 

und/oder Raumzahl angegeben. 1108 

„Die Bindungen beginnen mit der Bezugsfertigkeit und enden mit Ablauf des Jahres des 

vereinbarten Förderzeitraumes“. 1109 Für öffentliche Mietpreis- und Belegungsbindungen 

beträgt der Bindungszeitraum 15-25 Jahre, je nach Bundesland und Förderung. 1110 1111 

Die jeweilige Förderbank legt die mittlere Bezugsfertigkeit fest. 1112 

Werden die Darlehen vorzeitig zurückgezahlt und das ohne jegliche rechtliche Verpflich-

tung, „so bleiben die Bindungen bis zum Ablauf des elften Kalenderjahres nach dem Jahr 

der Rückzahlung, längstens jedoch bis zu dem in der Förderzusage bestimmten Ende der 

Bindungen bestehen“. 1113 1114 

 

Wenn der Förderempfänger das öffentliche Baudarlehen zurückzahlen muss aufgrund 

von einer Kündigung, da er gegen die Bestimmungen in der Förderzusage verstoßen hat, 

bleiben die Bindungen trotzdem bis zum Ende des vereinbarten Förderzeitraumes aber 

nicht länger als „bis zum Ablauf des zwölften Kalenderjahres nach dem Jahr der Rückzah-

lung“. 1115 1116 Dies betrifft den Fall eines teilweisen Erlassen, eines vollständigen Erlasses 

sowie einer unbefristeten Niederschlagung. 1117 

 

Wird das Grundstück der geförderten Wohnung zwangsversteigert, dann bleiben die Be-

legungsbindungen trotzdem bis zum vereinbarten Ende in der Förderzusage bestehen. 
1118 Die Bindung ist längstens bis zum Ablauf des dritten Kalenderjahres nach dem Kalen-

                                                                                                                                              
 
1106 https://lexikon.immobilien-

fachwis-
sen.de/index.php?UID=547250911&ATOZ=$&QUERY=SIEHE&OLDKEYWORD=9254&KEYWORDI
D=4375 (14.07.2019, 10:39 Uhr). 

1107 Vgl. Richtlinie des Landes Hessen zur sozialen Mietwohnraumförderung – Neubau von Mietwohnungen 
für Haushalte mit geringem Einkommen Punkt 3.1. 

1108 Vgl. Richtlinie des Landes Hessen zur sozialen Mietwohnraumförderung – Neubau von Mietwohnungen 
für Haushalte mit geringem Einkommen Punkt 3.1. 

1109 Richtlinie des Landes Hessen zur sozialen Mietwohnraumförderung – Neubau von Mietwohnungen für 
Haushalte mit geringem Einkommen Punkt 3. 

1110 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-
wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (14.07.2019, 10:06 Uhr). 

1111 Vgl. Zeit Online Nr. 33/2018. 
1112 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (14.07.2019, 10:07 Uhr). 
1113 Vgl. WFB 2019, Punkt 9.8. 
1114 WFB 2019, Punkt 9.8. 
1115 Vgl. WFB 2019, Punkt 9.9. 
1116 WFB 2019, Punkt 9.9. 
1117 Vgl. WFB 2019, Punkt 9.9. 
1118 Vgl. WFB 2019, Punkt 9.10. 
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derjahr, in dem der Zuschlag erteilt worden ist und die aufgrund der Darlehensförderung 

begründeten Grundpfandrechte mit dem Zuschlag erloschen sind“. 1119 1120 

5.6 Sonstige Verfahrensregeln 
 

Der Förderempfänger ist verpflichtet der Antrags- und Bewilligungsstelle „auch nach Be-

endigung der Bauarbeiten, Auskünfte zu erteilen“. 1121 1122 Dazu zählen auch Untersu-

chungen und Besichtigungen des Grundstücks sowie Einsicht in die Abrechnungs-, Bau 

und Bewirtschaftsungsunterlagen zu gewähren. 1123 „Mindestens zehn Jahre nach Ende 

des Bindungszeitraumes“ sind „die Unterlagen zum geförderten Bauvorhaben“ aufzube-

wahren. 1124 1125 1126 

 

                                                
1119 Vgl. WFB 2019, Punkt 9.10. 
1120 WFB 2019, Punkt 9.10. 
1121 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 10:12 Uhr). 
1122 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 10:12 Uhr). 
1123 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 10:25 Uhr). 
1124 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 10:26 Uhr). 
1125 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 10:26 Uhr). 
1126 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (11.07.2019, 10:26 Uhr). 
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6 Grundbuchrechtliche Sicherung der Förderung 

Die „Darlehensverträge über das öffentliche Baudarlehen sind zwischen“ der jeweiligen 

Förderbank „und dem Förderempfänger zu schließen“. 1127 1128 1129 Das Darlehen selbst 

wird durch die Eintragung eines Grundpfandrechts gesichert. 1130 Der Rang wird hierbei 

von der Förderbank vorgeschrieben und ist in der Regel nachrangig. 1131 „Bei vorrangigen 

Grundschulden von Drittgläubigern ist zu verlangen, dass Grund-

stückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer sämtliche schuldrechtlichen Ansprüche 

gegen die Grundschuldgläubiger an die“ jeweilige Förderbank abtreten. 1132 1133  

Grundsätzlich immer dinglich gesichert werden müssen öffentliche Baudarlehen auf dem 

Baugrundstück. 1134 In Ausnahmefällen kann die jeweilige Förderbank aber auch der ding-

lichen „Sicherung auf einem anderen Grundstück“ zustimmen. 1135 1136 Die jeweilige För-

derbank kann ebenfalls verlangen, „dass neben dem Baugrundstück weitere Sicherheiten 

beizubringen sind“. 1137 1138  

Wenn Tilgungsdarlehen ebenfalls „durch eine Grundschuld dinglich gesichert werden, so 

ist sicherzustellen, dass die Grundschuld vor vollständiger Tilgung des Darlehens nicht 

erneut zur Sicherung weiterer Forderungen verwendet wird“. 1139 1140  

                                                
1127 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (12.07.2019, 13:04 Uhr). 
1128 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (12.07.2019, 13:04 Uhr). 
1129 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (12.07.2019, 13:04 Uhr). 
1130 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (12.07.2019, 13:06 Uhr). 
1131 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (12.07.2019, 13:10 Uhr). 
1132 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (12.07.2019, 13:21 Uhr). 
1133 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (12.07.2019, 13:21 Uhr). 
1134 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 10:51 Uhr). 
1135 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 10:52 Uhr). 
1136 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 10:52 Uhr). 
1137 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 10:54 Uhr). 
1138 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 10:54 Uhr). 
1139 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 11:01 Uhr). 
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Bei der Besicherung selbst soll garantiert „werden, dass die geförderten Wohnungen nicht 

mit Risiken aus der“ Bewirtschaftung und Finanzierung der nicht geförderten Wohnungen 

beeinträchtigt werden. 1141 1142 Ein Beispiel dafür ist die Realteilung von Grundstücken. 1143 

Wenn Wohnungseigentum gebildet wird, dann „soll für die geförderten Wohnungen ledig-

lich ein gemeinsames Wohnungsgrundblatt angelegt werden“. 1144 1145  

Einzelfallentscheidungen für andere „Wege der Besicherung der geförderten Wege“ kön-

nen für Wohnungen mit maximal 50 Wohnungen in begründeten Fällen getroffen werden. 
1146 1147 

                                                                                                                                              
 
1140 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 11:01 Uhr). 
1141 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 11:22 Uhr). 
1142 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 11:22 Uhr). 
1143 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 11:25 Uhr). 
1144 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 11:27 Uhr). 
1145 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 11:27 Uhr). 
1146 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 11:33 Uhr). 
1147 https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (13.07.2019, 11:33 Uhr). 
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7 Vorgehen bei Verkauf der Immobilie 

Der Käufer einer Sozialwohnung muss sich darüber bewusst sein, dass er eine Wohnung 

kauft, „die an Personen mit Wohnberechtigungsschein vermietet ist“. 1148 1149 Auch nach 

dem Verkauf unterliegen die geförderten Wohnungen noch der Preisbindung. 1150 Erst 

wenn die Preisbindung aufgehoben wurde, „kann die Miete an die ortsübliche Ver-

gleichsmiete angepasst werden“. 1151 1152 Ebenfalls ausgeschlossen sind Mieterhöhungen, 

solange die Wohnung gefördert wird. 1153  

 

Soll das Objekt mit den geförderten Wohnungen verkauft werden, verfügt der Mieter über 

das Vorkaufsrecht und kann überlegen, ob er die Wohnung selbst kaufen möchte. 1154 1155 

Der Mieter erhält dann „eine Kopie des notariellen Kaufvertrages“. 1156 1157 Daraufhin hat 

der Mieter sechs Monate Zeit, um zu entscheiden, „ob er die Wohnung zu den im Vertrag 

festgelegten Bedingungen selber kaufen will“. 1158 1159  

Der Käufer ist erst dann Eigentümer, wenn der Eintrag ins Grundbuch erfolgte. 1160 Nach-

weisen muss er das durch eine Kopie des Grundbuchauszuges. 1161 

 

Wird die Wohnung innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb verkauft und es wird 

Gewinn erzielt, fällt eine Spekulationssteuer an. 1162 1163 Wie hoch die Spekulationssteuer 

ist, hängt von dem Verkaufsgewinn und dem persönlichen Einkommenssteuersatz ab. 1164 

                                                
1148 Vgl. https://www.mein-immobilienverkauf.de/immobilienverkauf/sozialwohnung-verkaufen (15.07.2019, 

10:05 Uhr). 
1149 https://www.mein-immobilienverkauf.de/immobilienverkauf/sozialwohnung-verkaufen (15.07.2019, 10:05 

Uhr). 
1150 Vgl. https://www.mein-immobilienverkauf.de/immobilienverkauf/sozialwohnung-verkaufen (15.07.2019, 

10:06 Uhr). 
1151 Vgl. https://www.mein-immobilienverkauf.de/immobilienverkauf/sozialwohnung-verkaufen (15.07.2019, 

10:07 Uhr),. 
1152 https://www.mein-immobilienverkauf.de/immobilienverkauf/sozialwohnung-verkaufen (15.07.2019, 10:07 

Uhr). 
1153 Vgl. https://www.mein-immobilienverkauf.de/immobilienverkauf/sozialwohnung-verkaufen (15.07.2019, 

10:10 Uhr). 
1154 Vgl. https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibb-

wohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf (15.07.2019, 09:37 Uhr). 
1155 Vgl. Der Tagesspiegel, 30.11.1998. 
1156 Vgl. Der Tagesspiegel, 30.11.1998. 
1157 Der Tagesspiegel, 30.11.1998. 
1158 Vgl. Der Tagesspiegel, 30.11.1998. 
1159 Der Tagesspiegel, 30.11.1998. 
1160 Vgl. Der Tagesspiegel, 30.11.1998. 
1161 Vgl. Der Tagesspiegel, 30.11.1998. 
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8 Fazit 

Die Soziale Wohnraumförderung ist ein wichtiges Thema mit viel Diskussionen und Prog-

nosen auch für die nächsten Jahre. Allein in den nächsten Jahren sollen die Bevölke-

rungszahlen in den teuersten Städten Berlin und Hamburg weiter steigen, aber im Ge-

samtbild von Deutschland wieder sinken. Doch aufgrund der längeren Lebenserwartung 

und Alterung der Menschen, der späteren Bildung einer Familie, die zunehmende Anzahl 

der Haushalte und der nationalen Binnenwanderung in Großstädte wird bezahlbarer 

Wohnraum immer weniger aber dringend benötigt.  

 

Im Jahr 2018 kamen in Deutschland nur 27.040 Sozialwohnungen dazu. 1165 Das sind nur 

809 Wohnungen mehr als im Vorjahr. 1166 Die Wohnungen sind auch regional unterschied-

lich aufgeteilt. 1167 In Mecklenburg-Vorpommern kamen 68 neue geförderte Wohnungen 

hinzu, in Sachsen-Anhalt 20 Wohnungen, im Saarland keine einzige, in Bayern und Nord-

rhein-Westfalen jeweils 6.000 Wohnungen und in Berlin und Hamburg jeweils 3.000 Woh-

nungen. 1168 Nach Berechnungen wären aber 80.000 geförderte Wohnungen notwendig. 
1169 Die Regierung versprach sogar 100.000 Wohnungen im Bereich der Sozialen Wohn-

raumförderung. 1170 

 

Doch woran liegt es, dass zu wenig Sozialwohnungen gebaut werden? 

 

                                                                                                                                              
 
1162 Vgl. https://www.mein-immobilienverkauf.de/immobilienverkauf/sozialwohnung-verkaufen (15.07.2019, 

10:08 Uhr). 
1163 Vgl. https://www.immobilienscout24.de/anbieten/private-anbieter/lexikon-

verkaeufer/spekulationssteuer.html (17.07.2019, 14:22 Uhr). 
1164 Vgl. https://www.immobilienscout24.de/anbieten/private-anbieter/lexikon-

verkaeufer/spekulationssteuer.html (17.07.2019, 14:24 Uhr). 
1165 Vgl. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/sozialer-wohnungsbau-weiter-auf-niedrigem-niveau-100.html 

(19.11.2019, 21:13 Uhr). 
1166 Vgl. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/sozialer-wohnungsbau-weiter-auf-niedrigem-niveau-100.html 

(19.11.2019, 21:14 Uhr). 
1167 Vgl. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/sozialer-wohnungsbau-weiter-auf-niedrigem-niveau-100.html 

(19.11.2019, 21:14 Uhr). 
1168 Vgl. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/sozialer-wohnungsbau-weiter-auf-niedrigem-niveau-100.html 

(19.11.2019, 21:15 Uhr). 
1169 Vgl. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/sozialer-wohnungsbau-weiter-auf-niedrigem-niveau-100.html 

(19.11.2019, 21:15 Uhr). 
1170 Vgl. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/sozialer-wohnungsbau-weiter-auf-niedrigem-niveau-100.html 

(19.11.2019, 21:15 Uhr). 
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Zum einen werden kaum private Investoren gefunden, die Mietwohnungen bauen möch-

ten, die nur mit einem Wohnberechtigungsschein bezogen werden dürfen. 1171 Dies liegt 

zum einen daran, dass viele Banken günstigere Konditionen anbieten um einen Kredit 

aufzunehmen und demnach lieber Mietwohnungen für wohlhabendere Bevölkerungs-

schichten oder Eigentumswohnungen gebaut werden. 1172 Somit sind Investoren nicht an 

geförderte Darlehen angewiesen, denn auf dem freien Markt lässt sich mehr Geld mit 

Wohnungen verdienen. 1173 Zum anderen dauert die Bearbeitungszeit vom Poststempel 

bis zur Eingangsbestätigung teilweise bis zu 2 Monaten und bis zur Baugenehmigung 

sogar Jahre. 1174 Die Baugenehmigung insgesamt dauert also fast schon länger als der 

Bau selbst. 1175 Dies ist leider auf den Personalmangel zurück zu führen. 1176 In der Stadt 

Bornheim sind allein 63 von 119 Stellen nicht besetzt, also mehr als die Hälfte. 1177 Viele 

Anträge werden auch abgelehnt aus unterschiedlichen Gründen. 1178 

 

Für viele Investoren ist es auch der Bau von Sozialwohnungen viel zu kompliziert, da nicht 

nur die Wohnungsgrößen beachtet werden müssen, sondern zum Beispiel auch der Anteil 

der Wohnungen nach Förderweg 1 zu Förderweg 2 in der jeweiligen Immobilie. 1179 Für 

den Bau von Sozialwohnungen müssen Verordnungen nach dem WoFG beachtet werden 

und zusätzlich verfügt auch jedes Bundesland noch über eigene Verordnungen, also 15 

weitere bundeslandspezifische Verordnungen. 1180 Obwohl von den 16 Bundesländer in 

Deutschland gibt es ein Bundesland, Sachsen-Anhalt,  das keine soziale Wohnraumförde-

rung für private Anbieter anbietet. 1181 

 

                                                
1171 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 21:17 Uhr). 
1172 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-reportage/miet-wahnsinn-in-deutschland-104.html (19.11.2019, 

21:12 Uhr). 
1173 Vgl. https://news.immowelt.de/n/2367-sozialer-wohnungsbau-ade-staat-foerdert-wohneigentum-fuer-

mittelschicht.html (19.11.2019, 20:16 Uhr). 
1174 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 20:57 Uhr). 
1175 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 20:57 Uhr). 
1176 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 20:57 Uhr). 
1177 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 20:58 Uhr). 
1178 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 20:58 Uhr). 
1179 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 21:07 Uhr). 
1180 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 21:08 Uhr). 
1181 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 21:09 Uhr). 
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Und woran liegt es, dass die vorhandenen Sozialwohnungen nicht ausreichen? 

 

Das liegt daran, dass viele Menschen in geförderten Mietwohnungen leben, die über kei-

nen Wohnberechtigungsschein verfügen und somit gar nicht berechtigt sind. 1182 Der 

Grund dafür ist, dass viele Menschen vor einigen Jahren in eine geförderte Wohnung mit 

WBS eingezogen sind, zu diesem Zeitpunkt aber keinen WBS mehr verfügen und normal 

verdienen. 1183 Jedoch wurde dies von den Ämtern nicht mehr überprüft und der Woh-

nungsmarkt ist ebenfalls so angespannt, dass die Bevölkerung froh ist überhaupt eine 

bezahlbare Wohnung zu haben, die auch Ihren Ansprüchen entspricht. 1184 Laut Schät-

zungen sind 1/3 aller Belegungen von Sozialwohnungen Fehlbelegungen. 1185 Würden 

also die Mieter ausziehen, die nicht berechtigt sind in einer solchen Wohnung zu wohnen, 

wären 400.000 Wohnungen frei. 1186 Das ist das 4-fache der Wohnungen, die in einem 

Jahr in Deutschland gebaut werden sollen. 1187 

 

Der Großteil der geförderten Mietwohnungen ist 30 Jahre belegungsgebunden. 1188 Dem-

nach sind jährlich 45.000 Wohnungen keine sozial geförderten Mietwohnungen mehr. 1189 

Selbst wenn 100.000 neue Wohnungen dazu kommen würden, gäbe es in der Zukunft 

noch weniger geförderte Wohnungen als zu diesem Zeitpunkt. 1190 

 

In Österreich wohnen 50 Prozent der Bevölkerung in geförderten Wohnungen und der 

Großteil dieser gehören Genossenschaften. 1191 In Großstädten, wie zum Beispiel Salz-

burg, gibt es kein Sozialwohnungsproblem, denn hier heißt es „Einmal Sozialwohnung – 

                                                
1182 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 21:22 Uhr). 
1183 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 21:22 Uhr). 
1184 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 21:22 Uhr). 
1185 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 21:23 Uhr). 
1186 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 21:26 Uhr). 
1187 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 21:26 Uhr). 
1188 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 21:04 Uhr). 
1189 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 21:05 Uhr). 
1190 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 21:05 Uhr). 
1191 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 20:53 Uhr). 
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Immer Sozialwohnung“. 1192 Die Mieten sinken sogar teilweise noch einmal. 1193 Die Mittel-

schicht wird ebenfalls mit günstigem Wohnraum versorgt. 1194 Alle Parteien ziehen hier an 

einem Strang und es wird kein sozialer Wohnraum verkauft. 1195 

 

Schlussendlich ist festzustellen, dass die Soziale Wohnraumförderung für private Anbieter 

nicht wirtschaftlich ist. Die Mieten sind zwar niedrig und nachhaltig gesichert, demnach 

besteht auch kein Leerstandsrisiko. 1196 Das Vermietungsrisiko ist geringer als im freifi-

nanzierten Bereich. 1197 Auch die Rendite ist geringer als im freifinanzierten Bereich. 1198 

Doch trotzdem reichen die Fördermittel „in keinem Bundesland aus, um den Renditenach-

teil auszugleichen, der sich aus den niedrigen Mieten ergibt“. 1199 1200 

Außerdem wird Bauen von Jahr zu Jahr teurer, denn dazu gehören die erhöhten Grund-

erwerbssteuern, die steigenden Grundstückspreise und auch „höhere Baukosten aufgrund 

gesetzlicher Vorgaben“. 1201 1202 Die zinsgünstigen Darlehen und Zuschüsse decken zu-

dem nur einen Teil der Gesamtkosten ab und jeder Investor muss ebenfalls eine bestimm-

te Summe an Eigenkapital miteinbringen. 1203 

 

 

 

 

 
 
  
                                                
1192 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 20:54 Uhr). 
1193 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 20:54 Uhr). 
1194 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 20:55 Uhr). 
1195 Vgl. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drama-um-die-sozialwohnungen-100.html 

(19.11.2019, 20:55 Uhr).  
1196 Vgl. Hunziker, Christian (2017): Auch mit Sozialwohnungen lässt sich Geld verdienen. In: Frankfurter All-

gemeine vom 04.05.2017.  
1197 Vgl. Hunziker, Christian (2017): Auch mit Sozialwohnungen lässt sich Geld verdienen. In: Frankfurter All-

gemeine vom 04.05.2017. 
1198 Vgl. Hunziker, Christian (2017): Auch mit Sozialwohnungen lässt sich Geld verdienen. In: Frankfurter All-

gemeine vom 04.05.2017. 
1199 Vgl. Hunziker, Christian (2017): Auch mit Sozialwohnungen lässt sich Geld verdienen. In: Frankfurter All-

gemeine vom 04.05.2017. 
1200 Hunziker, Christian (2017): Auch mit Sozialwohnungen lässt sich Geld verdienen. In: Frankfurter Allgemei-

ne vom 04.05.2017. 
1201 Vgl. https://news.immowelt.de/n/2367-sozialer-wohnungsbau-ade-staat-foerdert-wohneigentum-fuer-

mittelschicht.html (19.11.2019, 20:14 Uhr). 
1202 https://news.immowelt.de/n/2367-sozialer-wohnungsbau-ade-staat-foerdert-wohneigentum-fuer-

mittelschicht.html (19.11.2019. 20:14 Uhr). 
1203 Vgl. https://news.immowelt.de/n/2367-sozialer-wohnungsbau-ade-staat-foerdert-wohneigentum-fuer-

mittelschicht.html (19.11.2019, 20:21 Uhr). 
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10 Anhang  

Anhang 1: Einkommensgrenzen aller Bundesländer nach Haushaltsgröße 
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Anhang 2: Wohnflächenobergrenzen der einzelnen Bundesländer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1-Person 2-Personen 3-Personen 4-Personen Jede weitere Person 

Sachsen 45m2 60m2 75m2 85m2 + 10m2 

Schleswig-
Holstein 

50m2 60m2 75m2 85m2 + 10m2 

Niedersachsen 50m2 60m2 75m2 85m2 + 10m2 

Mecklenburg-
Vorpommern 

35-45m2 60m2 75m2 90m2 + 15m2 

Hamburg 30-50m2 55-60m2 65-75m2 75-90m2 90-105m2 für 5 P. 

105-120m2 für 6P. 

Bremen 50m2 60m2 75m2 85m2 + 10m2 

Nordrhein-
Westfalen 

47-55m2 62-70m2 77-87m2 92-102m2 + 15m2 

Rheinland-Pfalz 50m2 60m2 80m2 90m2 + 15m2 

Saarland 45m2 60m2 75m2 90m2 + 15m2 

Berlin 40m2 54m2 70m2 82m2 + 11m2 

Brandenburg 50m2 65m2 80m2 90m2 + 10m2 

Sachsen-Anhalt - - - - - 

Thüringen 45m2 60m2 75m2 90m2 + 15m2 

Baden-
Württemberg 

45m2 60m2 75m2 90m2 + 15m2 

Bayern 40m2 50-55m2 65-75m2 90m2 + 15m2 

Hessen 45m2 60m2 72m2 84m2 + 12m2 
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Anhang 3: Nettokaltmiete je Quadratmeter Wohnfläche 
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Anhang 4: Zusammenfassung der einzelnen 
Bundesländer 
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